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BEGRUNDUNG

1. KONTEXT DES VORSCHLAGS
* Griinde und Ziele des Vorschlags

Dieser Vorschlag wird im Zusammenhang mit der Rubrik fiir das auswértige Handeln des
Mehrjihrigen Finanzrahmens (MFR) 2028-2034 vorgelegt. In der Mitteilung ,,Der Weg zum

ndchsten Mehrjéhrigen Finanzrahmen

«l

werden die wichtigsten Prioritdten und Grundsitze

des auswirtigen Handelns der EU im Rahmen des EU-Haushalts festgelegt, der einfacher,
zielgenauer, flexibler und wirkungsvoller sein und zur Verwirklichung der Priorititen der EU
beitragen soll.

Das internationale Umfeld hat sich in den letzten Jahren erheblich verdndert und zeigt sich
heutzutage deutlich weniger vorhersehbar und stabil. Die Auswirkungen der derzeitigen
geopolitischen Instabilitit auf die EU und die Partnerlinder nehmen zu, insbesondere infolge
des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine, der Konflikte im Nahen Osten, des
Riickzugs der US-Regierung aus der AuBlenhilfe, des zunehmenden Pandemierisikos und der
Handelsspannungen sowie aufgrund des Technologiewettbewerbs. Angesichts dieser
Herausforderungen sowie der wachsenden Liicke bei der Verwirklichung der Ziele fiir
nachhaltige Entwicklung bis 2030 ist es erforderlich, dass die EU ihre Finanzierung des
auswartigen Handelns anpasst, um ihren strategischen Interessen besser gerecht zu werden
und aktuelle und kiinftige Krisen zu bewdéltigen.

Das Ziel des vorgeschlagenen Instruments ,,Europa in der Welt“ besteht darin, die Werte,
Grundsédtze und Interessen der Union weltweit zu verteidigen und zu fordern, um die Ziele
und Grundsitze des auswirtigen Handelns der Union, wie sie in Artikel 3 Absatz 5, Artikel 8
und Artikel 21 des Vertrags iiber die Europdische Union (EUV) niedergelegt sind, zu
verfolgen. ,,Europa in der Welt* soll zu den Zielen des auswirtigen Handelns der EU
beitragen, indem es fiir beide Seiten vorteilhafte Partnerschaften mit Partnerldndern fordert
und gleichzeitig sowohl zur nachhaltigen Entwicklung der Partnerldnder als auch zu den
strategischen Interessen der Union beitrdgt. Durch ,,Europa in der Welt* wird die Union auch
besser in der Lage sein, globale Herausforderungen zu bewiltigen.

Das vorgeschlagene Instrument beruht auf vier Hauptgrundsétzen, die in den verschiedenen
Abschnitten dieses Dokuments néher ausgefiihrt werden.

Vereinfachung der Architektur der Rubrik fiir das auswértige Handeln durch ein
Hauptinstrument fiir das auswértige Handeln der EU und mit einer horizontalen
Leistungsverordnung? fiir den gesamten MFR, die die Uberwachung, Berichterstattung,
Evaluierung und Kommunikation regelt.

Kohérenz der MaBnahmen mit verstdrkter geografischer Ausrichtung, einem groBeren
Fokus auf Kohidrenz, Stimmigkeit und Komplementaritit zwischen internen und externen
Programmen sowie einer Starkung des Konzepts ,,Team Europa“.

Mitteilung der Kommission an das Europidische Parlament, den Europdischen Rat, den Rat, den
Europdischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen — Der Weg zum
nichsten Mehrjéhrigen Finanzrahmen (COM(2025) 46 final).

Verordnung (EU) Nr..../... des Europdischen Parlaments und des Rates zur Festlegung eines
Ausgabenverfolgungs- und Leistungsrahmens fiir den Haushalt sowie anderer horizontaler Vorschriften
fiir die Programme und Tétigkeiten der Union (ABL [...], [...], [...])-
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— Flexibilitit des Instruments, wobei einige der Flexibilitdtsregelungen des Instruments
»NDICI/Europa in der Welt*, einschlieBlich seiner allgemeinen Reserve (dem
,Flexibilititspolster), der finanziellen Flexibilitdtsregelungen und der Maoglichkeit,
delegierte Rechtsakte zu erlassen, beibehalten und durch die Verringerung der
Zielvorgaben und einfachere Mitteliibertragungen zwischen und innerhalb der Sdulen noch
erweitert werden, sowie Haushaltsflexibilitdten zwischen den MFR (weitere Einzelheiten
zur Architektur und zu Flexibilitdtsregelungen folgen weiter unten).

— Wirkung der EU-Maflnahmen mit einem gestirkten Instrumentarium, das es ermdglicht,
umfassende Pakete aufzusetzen, und mit einem gestrafften und effizienteren Rahmen fiir
Garantien und Mischfinanzierungen und einer stirkeren Forderung der europiischen
Interessen.

Um das auswiirtige Handeln der Union zu vereinfachen, seine Kohirenz zu erhohen und
seine Wirksamkeit zu gewihrleisten, deckt ,,Europa in der Welt* ein breites Spektrum von
Politikbereichen ab, insbesondere die Bereiche Erweiterung, Nachbarschaft, internationale
Partnerschaften und humanitdre Hilfe, wobei den Besonderheiten der einzelnen
Politikbereiche Rechnung getragen wird, und stiitzt sich dabei auf ein breit gefdchertes
Instrumentarium. Mit diesem Vorschlag wird die EU weiterhin die Heranfiihrungsziele
verfolgen, mit  Partnerlindern = zusammenarbeiten, auch  unter = komplexen
Rahmenbedingungen, und humanitére Hilfe leisten. Das vorgeschlagene Instrument wird auch
mehr Wirtschafts- und Handelsmdglichkeiten zum beiderseitigen Nutzen der Union und der
Partnerldnder bieten, die nachhaltige Entwicklung unterstiitzen, die Menschenrechte, die
Gleichstellung der Geschlechter und das multilaterale Engagement der EU fordern, die
Ursachen von irreguldrer Migration, Vertreibung, Instabilitit und Klimawandel bekdmpfen
sowie die Umwelt schiitzen. Die allgemeinen Ziele des Instruments sind in Artikel 4 der
vorgeschlagenen Verordnung dargelegt, und die spezifischen Ziele sind in Anhang II
aufgefiihrt.

Aufbauend auf den Erfahrungen mit dem Instrument ,,NDICI/Europa in der Welt®“, das elf
frithere Verordnungen ersetzt hat, im Einklang mit den in der Mitteilung ,,Der Weg zum
ndchsten Mehrjdhrigen Finanzrahmen® dargelegten Priorititen und entsprechend den
Ergebnissen der Folgenabschétzung zu dieser Verordnung flieBen in ,,Europa in der Welt* die
folgenden Verordnungen ein und bilden seine Grundlage:

— — Verordnung (EU) 2021/947 zur Schaffung des Instruments fiir Nachbarschaft,
Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit — Europa in der Welt
(NDICI/Europa in der Welt), zur Anderung und Aufhebung des Beschlusses
Nr. 466/2014/EU und zur Authebung der Verordnung (EU)2017/1601 wund der
Verordnung (EG, Euratom) Nr. 480/2009 des Rates;

— — Verordnung (EU) 2021/1529 zur Schaffung des Instruments fiir Heranfiihrungshilfe
(IPA III);

— — Verordnung (EU) 2024/792 des Europdischen Parlaments und des Rates vom
29. Februar 2024 zur Einrichtung der Fazilitit fiir die Ukraine;

— — Verordnung (EU) 2024/1449 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai
2024 zur Einrichtung der Reform- und Wachstumsfazilitit fiir den Westbalkan;

— — Verordnung (EU) 2025/535 des Europédischen Parlaments und des Rates vom 18. Mirz
2025 zur Einrichtung der Reform- und Wachstumsfazilit:it fiir die Republik Moldau.

Angesichts des Umfangs und der Unvorhersehbarkeit des Bedarfs wird die Wiederaufbau-
und Heranfiihrungshilfe fiir die Ukraine iiber die MFR-Obergrenzen hinaus (aus dem
sogenannten ,,Handlungsspielraum* des MFR) finanziert und iiber ,,Europa in der Welt*
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umgesetzt. Dariiber hinaus werden MaBnahmen der humanitiren Hilfe im Rahmen von
,Buropa in der Welt* finanziert und im Einklang mit der Verordnung iiber die humanitire
Hilfe? durchgefiihrt. Des Weiteren kénnte Makrofinanzhilfe, die im Rahmen von ,,Europa in
der Welt*“ finanziert wird, fiir Lénder bereitgestellt werden, die von Zahlungsbilanzkrisen
betroffen sind. ,,Europa in der Welt* wird das Hauptinstrument der Rubrik fiir das auswirtige
Handeln sein, ergénzt durch die Assoziierung der {iberseeischen Lénder und Gebiete mit der
Union gemiB dem Beschluss (EU) 2021/1764 des Rates* sowie durch den Haushalt fiir die
Gemeinsame Auflen- und Sicherheitspolitik. Aulerdem wird das Instrument im Einklang mit
der horizontalen Leistungsverordnung umgesetzt, wie in Kapitel 5 ,,Weitere Angaben* des
vorliegenden Dokuments dargelegt.

In einem globalen Kontext, in dem die Union mit einem starken geopolitischen und
geookonomischen Wettbewerb konfrontiert ist und der von globalen Herausforderungen
geprégt ist, die vom Klimawandel bis hin zu Spannungen im Zusammenhang mit knappen
Ressourcen, anhaltendem Migrationsdruck und Stérungen in den Bereichen Wirtschaft und
Handel reichen, muss das auswirtige Handeln im Hinblick auf eine wirksame Umsetzung
der Priorititen der Union und ihrer Partner nicht nur auf Sicherheitsbedrohungen und
Fragilitidt, sondern auch auf neu entstehende Bediirfnisse kontinuierlich und rasch
reagieren und strategische Priorititen voranbringen. Mit dem Instrument wird die
Notwendigkeit der Vorhersehbarkeit mit der Notwendigkeit der raschen Anpassung an einen
sich wandelnden geopolitischen Kontext verbunden.

Die Kohérenz und Komplementaritit der MaBinahmen wird sichergestellt, indem der im
Rahmen von ,NDICI/Europa in der Welt“ eingefiihrte Grundsatz der geografischen
Ausrichtung gestirkt wird. Die interne Architektur des vorgeschlagenen Instruments folgt
diesem Grundsatz und besteht aus fiinf geografischen Siulen und einer globalen Siule, die
jeweils aus einer programmierbaren und einer nicht programmierbaren Komponente bestehen.
Das Instrument wird in erster Linie iiber die flinf geografischen programmierbaren
Komponenten durchgefiihrt, die durch die geografischen nicht programmierbaren
Komponenten ergdnzt werden. Die globale Sédule wird sich auf globale Initiativen
konzentrieren und die geografischen Sdulen erginzen. Die sechs Sdulen werden durch ein
nicht zugewiesenes Flexibilititspolster fiir neue Herausforderungen und Priorititen
unterstiitzt, um die Flexibilitit und die Féhigkeit der Union, auf unvorhergesehene
Bediirfnisse zu reagieren und ihre Partnerschaften an neue Prioritdten anzupassen, zu erhdhen,
wobei auf den Erfahrungen mit den Européischen Entwicklungsfonds und dem Instrument
,INDICI/Europa in der Welt* aufgebaut wird.

Die jiingste Evaluierung der Instrumente fiir das auswartige Handeln (2014-2020 und 2021-
2027)° hat bestitigt, dass die Finanzierungsinstrumente fiir das auswirtige Handeln im

3 Verordnung (EG) Nr. 1257/96 des Rates iiber die humanitire Hilfe (ABI. L 163 vom 2.7.1996, S. 1,
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1257/0j).
4 Beschluss (EU) 2021/1764 des Rates vom 5. Oktober 2021 {iber die Assoziierung der iiberseeischen

Lander und Gebiete mit der Europdischen Union einschlieBlich der Beziehungen zwischen der
Europiischen Union einerseits und Grénland und dem Konigreich Dinemark andererseits (Ubersee-
Assoziationsbeschluss einschlieflich  Gronlands) (ABI. L 355 vom 7.10.2021, S.6, ELIL
http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1764/0j).

Bewertung der Finanzierungsinstrumente der Européischen Union im Bereich der Auflenbeziehungen in
den mehrjdhrigen Finanzrahmen 2014-2020 und 2021-2027; Register der Kommissionsdokumente
(COM(2024) 208). Diese Bewertung umfasste sowohl die Halbzeitevaluierung  der
Finanzierungsinstrumente der EU fiir das auswértige Handeln des MFR 2021-2027 als auch die
abschlieBende Evaluierung der Finanzierungsinstrumente fiir das auswértige Handeln des MFR 2014-
2020.
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Rahmen des derzeitigen MFR weitgehend zweckméBig seien und ihre Ziele erreichten.
Dennoch wurde in der Evaluierung festgestellt, dass die sich verdndernde geopolitische
Landschaft auch einige strukturelle Schwichen in ihrer Gestaltung offenbart hat, insbesondere
in Bezug auf ihre Flexibilitdt. In Bezug auf das Instrument ,,NDICI/Europa in der Welt*
wurde in der Evaluierung betont, dass es noch besser zu einem integrierten Ansatz beitragen
konnte, mit dem die Interessen, Partnerschaften und Werte der EU miteinander in Einklang
gebracht und die Ziele der internen und externen Politik der EU in den einzelnen
Themenbereichen weiter miteinander in Einklang gebracht wiirden. In Bezug auf IPA III
wurde in der oben genannten Evaluierung hervorgehoben, dass die Flexibilitit des
Instruments dadurch eingeschrinkt wurde, dass die jéhrliche Planung umsetzungsbedingt der
strategischen mehrjdhrigen Programmplanung iibergeordnet war. Die gewonnenen
Erkenntnisse und der zunehmend volatile geopolitische Kontext haben die Kommission
veranlasst, die Architektur der Finanzierungsinstrumente fiir das auswértige Handeln weiter
zu vereinfachen und fiir mehr Flexibilitdt zu sorgen. Mit dem Vorschlag fiir ,,Europa in der
Welt* werden auch die im Rahmen des Instruments ,,NDICI/Europa in der Welt“ und des
IPATII bereits zuldssigen Flexibilitdtsregelungen in Bezug auf Mitteliibertragungen
beibehalten. Darliber hinaus werden Riickfliisse aus Finanzierungsinstrumenten und
Uberschiisse an Haushaltsgarantien fiir die Wiederverwendung im Rahmen dieses Instruments
zur Verfligung stehen. Weitere Elemente, die die Flexibilitdt erhohen, sind die Moglichkeit,
delegierte Rechtsakte zu erlassen, die bereits im Rahmen des Instruments ,,NDICI/Europa in
der Welt*“ vorgesehen ist, und die einfacheren Mitteliibertragungen zwischen und innerhalb
der Séulen im Rahmen der Architektur von ,,Europa in der Welt“. Des Weiteren enthélt das
vorgeschlagene Instrument keine thematischen Ziele. Ein Ziel fiir die Ausgaben fiir
offentliche Entwicklungshilfe ist im Vorschlag fiir ,,Europa in der Welt* enthalten.

¢ Kohirenz mit den bestehenden Vorschriften in diesem Bereich

Wie bereits erwéhnt, deckt der Vorschlag fiir ,,Europa in der Welt* im Rahmen eines einzigen
Instruments eine breite Palette von Politikbereichen ab, insbesondere die Bereiche
Erweiterung, Nachbarschaft, internationale Partnerschaften und humanitire Hilfe, wobei den
Besonderheiten der einzelnen Politikbereiche Rechnung getragen wird. Dieser Vorschlag
bietet einen Rahmen, der die Umsetzung der Strategien im Rahmen des auswértigen Handelns
und der internationalen Verpflichtungen ermoglicht. Zu den wichtigsten internationalen
Verpflichtungen gehdren die Agenda 2030 fiir nachhaltige Entwicklung®, das Pariser
Klimaiibereinkommen’, der Globale Biodiversititsrahmen von Kunming-Montreal®, die
Aktionsagenda von Addis Abeba’, der Sendai-Rahmen fiir Katastrophenvorsorge (2015-
2030)!°, das Ubereinkommen von Istanbul zur Verhiitung und Bekdmpfung von Gewalt gegen

,,Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 fiir nachhaltige Entwicklung®, verabschiedet auf dem
Nachhaltigkeitsgipfel der Vereinten Nationen am 25. September 2015 (A/RES/70/1).

7 Beschluss (EU) 2016/1841 des Rates vom 5. Oktober 2016 iiber den Abschluss des im Rahmen des
Rahmeniibereinkommens der Vereinten Nationen {iiber Klimadnderungen geschlossenen
Ubereinkommens von Paris im Namen der Europdischen Union.

,,Globaler Biodiversititsrahmen von Kunming-Montreal®, verabschiedet am 19. Dezember 2022 von
der 15. Konferenz der Vertragsparteien des Ubereinkommens iiber die biologische Vielfalt (CBD
COP 15).

»Aktionsagenda von  Addis  Abeba“ der dritten Internationalen  Konferenz  iiber
Entwicklungsfinanzierung, am 16.Juni 2015 angenommen und am 27.Juli 2015 von der
Generalversammlung der Vereinten Nationen gebilligt (A/RES/69/313).

,.Sendai-Rahmen fiir Katastrophenvorsorge®, am 18. Mérz 2015 angenommen und am 3. Juni 2015 von
der Generalversammlung der Vereinten Nationen gebilligt (A/RES/69/283).
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Frauen'' und der Pakt fiir die Zukunft'?. Innerhalb der EU umfasst der Politikrahmen die in
den  Vertrigen aufgefiihrten Bestimmungen iiber das auswirtige Handeln,
Assoziierungsabkommen, Partnerschafts- und Kooperationsabkommen, multilaterale
Ubereinkommen, bei denen die Union Vertragspartei ist, und sonstige Ubereinkiinfte, die eine
rechtsverbindliche Beziehung zwischen der Union und den Partnerldndern begriinden, sowie
Schlussfolgerungen  des  Europdischen  Rates,  Schlussfolgerungen des  Rates,
Gipfelerklarungen oder Schlussfolgerungen von Tagungen mit den Partnerlandern auf Ebene
der Staats- oder Regierungschefs oder auf Ministerebene, EntschlieBungen des Européischen
Parlaments, Mitteilungen der Kommission sowie gemeinsame Mitteilungen mit dem Hohen
Vertreter der Union fiir AuBBen- und Sicherheitspolitik.

¢ Kohirenz mit der Politik der Union in anderen Bereichen

Die Kohdrenz und die Komplementaritit der Finanzierungsinstrumente der Union fiir das
auswartige Handeln werden sichergestellt, insbesondere im Hinblick auf die humanitére Hilfe
(die im Rahmen von ,Europa in der Welt“ finanziert wird), die Assoziierung der
iberseeischen Lidnder und Gebiete mit der Union, die Gemeinsame Aullen- und
Sicherheitspolitik und die Européische Friedensfazilitit (die auBBerhalb des Unionshaushalts
finanziert wird) sowie das Europiische Instrument fiir die internationale Zusammenarbeit im
Bereich der nuklearen Sicherheit (Stilllegung).

,2Buropa in der Welt“ wird Unterstiitzung leisten, um Kandidatenldnder und potenzielle
Kandidaten glaubwiirdig und wirksam auf die kiinftige EU-Mitgliedschaft vorzubereiten. Um
dieses Ziel zu erreichen, muss die Gestaltung der Heranfithrungshilfe im Rahmen von
,Europa in der Welt*“ so weit wie mdglich an die Ausrichtung der einschldgigen internen
Programme angepasst werden.

Die Mittel aus ,,Europa in der Welt* sollten auch dazu verwendet werden, den Aufbau von
direkten Partnerschaften zwischen den Menschen auf der Grundlage gemeinsamer Interessen
und der Generationengerechtigkeit zu fordern und die Kompetenzentwicklung, Innovation
und kulturelle Vielfalt durch Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung, Jugend und
Forschung in einer Weise zu stirken, die mit der ,,Erasmus+“-Verordnung im Einklang steht.
Dariiber hinaus werden in diesem Rahmen Kohérenz und Komplementaritét auch im Hinblick
auf die Bereiche Handel und Investitionen, wirtschaftliche Zusammenarbeit, Migration,
Sicherheit und andere Bereichen der sektoralen Zusammenarbeit gewéhrleistet.

Insbesondere im Dienste der neuen AuBenwirtschaftspolitik und in Synergie mit dem
Europdischen Fonds fiir Wettbewerbsfahigkeit wird das Instrument die Wettbewerbsfahigkeit
der Union stidrken, indem es ermdglicht, auf wirtschaftliche Herausforderungen zu reagieren
und rasch Chancen zur Forderung der Wettbewerbsfahigkeit der Union zu nutzen, unter
anderem durch Unterstiitzung fiir die externe Dimension interner Politikbereiche der Union.
Dadurch wird das Potenzial von fiir beide Seiten vorteilhaften Partnerschaften fiir eine
nachhaltige Entwicklung sowohl in der Union als auch in den Partnerldndern genutzt.

Dariiber hinaus wird das Instrument zur Stirkung der Resilienz und zur Forderung der
Stabilitdt beitragen, indem es die Fragilitdt im Rahmen eines Ansatzes zur Verkniipfung von

,Ubereinkommen des Europarats zur Verhiitung und Bekimpfung von Gewalt gegen Frauen und
hauslicher Gewalt* (SEV Nr. 210), trat am 1. August 2014 in Kraft
(https://www.coe.int/de/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=210).
»Zukunftspakt®, am 22. September 2024 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen
verabschiedet (A/RES/79/1).
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humanitérer Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit und Friedensforderung,
Zahlungsbilanzkrisen sowie den Wiederautbaubedarf nach Konflikten angeht.

2. RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITAT UND VERHALTNISMABIGKEIT
* Rechtsgrundlage

Der Fiinfte Teil Titel III Kapitel 1 und 2 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Européischen
Union bildet den Rechtsrahmen fiir die Zusammenarbeit mit Partnerlédndern.

Dieser Vorschlag beruht auf den Artikeln 209, 212 und 322 des Vertrags iiber die
Arbeitsweise der Europdischen Union. Er wird von der Kommission nach dem Verfahren des
Artikels 294 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europédischen Union vorgelegt.

* Subsidiaritit (bei nicht ausschlieBlicher Zustindigkeit)

Die Finanzierung des auswirtigen Handelns der EU zielt darauf ab, mit Partnerlindern
zusammenzuarbeiten und multilaterale Losungen fiir globale Herausforderungen zu fordern.
Sie ermoglicht es der EU, ihre Interessen zu verteidigen, ihre Werte und Standards zu fordern,
die Ziele ihrer internen Politik zu unterstiitzen, ihre Sicherheit zu gewihrleisten und ihre
Biirgerinnen und Biirger zu schiitzen. Sie sollte sich mehr auf die Stirkung der
Wettbewerbsfahigkeit der Union und die Verringerung von deren Abhéngigkeiten
konzentrieren, insbesondere durch die Sicherung kritischer Lieferketten. Dariiber hinaus liegt
es im eigenen Interesse der EU, ihre Rolle als vertrauenswiirdiger globaler Akteur zu wahren.

Die oben genannte Evaluierung der Instrumente fiir das auswértige Handeln (MFR 2014-2020
und MFR 2021-2027) bestitigte den Mehrwert, den die Finanzierungsinstrumente fiir das
auswartige Handeln fiir die AuBlenbeziehungen der EU erbringen, da sie den Partnerldndern
ein stirker integriertes und bedeutenderes Angebot bieten sowie deren Fahigkeit zur
Umsetzung gemeinsamer Prioritdten mit der EU verbessern und zu einer nachhaltigen
Entwicklung beitragen.

Als Vertragspartei der meisten multilateralen Prozesse kann die EU in wichtigen
Politikbereichen mit multilateralen und regionalen Partnern zusammenarbeiten. Im Vergleich
zu individuellen Maflnahmen der Mitgliedstaaten kann die EU gemeinsam mit den
Mitgliedstaaten durch die Koordinierung gemeinsamer Standpunkte und ein stirkeres
Auftreten eine groBere Wirkung erzielen. Als weltweit fiihrender Befiirworter und Verteidiger
eines multilateralen und regelbasierten globalen Governance-Systems tritt die EU
glaubwiirdig als ehrlicher Vermittler und Verteidiger der wichtigsten internationalen
Menschenrechtsinstrumente auf. Diese starke Position in multilateralen und regionalen Foren
ermOglicht es der Union auch, ihre politischen Ziele und ihre Werte weltweit zu vertreten und
globale Normen und Regulierungsstandards mitzugestalten. Das finanzielle Engagement der
EU ist integraler Bestandteil des gesamten Engagements in mehreren multilateralen
Ubereinkommen (z. B. in den Bereichen Klima und biologische Vielfalt).

Durch den verstirkten Einsatz von Haushaltsgarantien, Finanzierungsinstrumenten und
Mischfinanzierungen fordert und biindelt die EU o6ffentliche und private Investitionen, unter
anderem zugunsten von Ldndern und Sektoren, fiir die sich der Zugang zu Finanzmirkten
schwierig gestaltet, sowie Investitionen zur Forderung der wirtschaftlichen Resilienz und der
Entwicklung des Privatsektors. Ein Nichthandeln der EU wiirde die Investitionsliicke bei der
Finanzierung der Nachhaltigkeitsziele vergroBBern sowie die Lage fragiler Lénder weiter
verschlechtern und gleichzeitig die EU als geopolitischen und geodkonomischen Akteur und
als globalen Akteur in multilateralen Foren schwéchen.
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Schlielich  veranlasst die = EU  Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen  zur
Zusammenarbeit. Mit der Makrofinanzhilfe werden dringend bendtigte Finanzmittel zu
gilinstigen Bedingungen fiir Lander bereitgestellt, die von Zahlungsbilanzkrisen betroffen
sind.

* VerhiltnismiBigkeit

GemidB dem Grundsatz der VerhéltnisméBigkeit geht die vorgeschlagene Verordnung nicht
iiber das hinaus, was fiir die Verwirklichung ihrer Ziele notwendig ist.

¢ Wahl des Instruments

Im Einklang mit den Artikeln 209 und 212 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der
Européischen Union, in denen das ordentliche Gesetzgebungsverfahren fiir die Annahme von
MaBnahmen zur Durchfithrung der Zusammenarbeit mit Partnerlindern festgelegt ist, wird
der Vorschlag in Form einer Verordnung vorgelegt, die eine einheitliche Anwendung und
rechtsverbindliche, vollstdndige und unmittelbare Anwendbarkeit sicherstellt. Dem diesem
Vorschlag beigefiigten Finanz- und Digitalbogen sind die finanziellen Auswirkungen auf den
Haushalt sowie die erforderlichen personellen und administrativen Ressourcen zu entnehmen.

3. ERGEBNISSE DER EX-POST-BEWERTUNG, DER KONSULTATION DER
INTERESSENTRAGER UND DER FOLGENABSCHATZUNG

* Ex-post-Bewertung/Eignungspriifungen bestehender Rechtsvorschriften

Bei der Halbzeitevaluierung der Finanzierungsinstrumente fiir das auswirtige Handeln im
Rahmen des MFR 2021-2027 wurde festgestellt, dass diese weitgehend zweckmiBig und auf
dem richtigen Weg sind, die zum Zeitpunkt ihrer Annahme festgelegten Ziele zu erreichen,
und dass diese Ziele nach wie vor relevant sind.

NDICI/Europa in der Welt

In der Halbzeitevaluierung wurde auch festgestellt, dass das Instrument ,,NDICI/Europa in der
Welt* mit seiner groeren Flexibilitidt seine Relevanz fiir die Verfolgung der Priorititen der
EU sowie fiir die Unterstiitzung der Partnerldnder in einem sich verdndernden geopolitischen
Kontext unter Beweis gestellt hat, insbesondere im Zusammenhang mit der COVID-19-
Pandemie, dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und dem Migrationsdruck. Es
habe es der EU auch ermdglicht, ihre internen Strategien und Priorititen in kohdrenterer
Weise nach auflen zu vertreten; hingegen miisse es besser zu einem integrierten Ansatz
beitragen, mit dem die Interessen, Partnerschaften und Werte der EU miteinander in Einklang
gebracht werden. Was die Vereinfachung anbelangt, so wurde in der Halbzeitevaluierung
hervorgehoben, dass ,,NDICI/Europa in der Welt* eine einheitliche Rechtsgrundlage fiir einen
groflen Teil der auBenpolitischen Maflnahmen der EU in Drittstaaten bietet. Indem es eine
grofle Zahl der Instrumente des vergangenen MFR ersetzt habe, habe es zu einer deutlichen
Verbesserung der Kohédrenz und Komplementaritét gefiihrt.

In der Halbzeitevaluierung wurde darauf hingewiesen, dass die verschiedenen
Flexibilititsmerkmale im Rahmen des Instruments ,NDICI/Europa in der Welt* ihre
Relevanz unter Beweis gestellt hatten. In den ersten drei Jahren seiner Umsetzung sei das
Flexibilititspolster von ,,NDICI/Europa in der Welt* jedoch fast ausgeschopft worden, was
auf ein Missverhéltnis zwischen den verfiigbaren Mitteln und dem tatsdchlichen Bedarf
hindeute. Dariliber hinaus sei das Instrument ,NDICI/Europa in der Welt“ nicht darauf
ausgelegt gewesen, Lénder, die sich im Krieg befinden, in dem von der Ukraine bendtigten
Umfang zu unterstiitzen. Daher sei fiir den Zeitraum 2024-2027 ein neues
Finanzierungsinstrument, die Ukraine-Fazilitdt, beschlossen worden, um die Ukraine sowohl
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angesichts des Angriffskriegs Russlands als auch auf ihrem Weg zur EU-Mitgliedschaft zu
unterstiitzen. Generell kam die Halbzeitevaluierung zu dem Schluss, dass moglicherweise
differenzierte Reaktionsstrategien erforderlich sind, um die sich bietenden Chancen besser zu
nutzen und den Spielraum fiir die EU zu maximieren.

IPA 11

In der Halbzeitevaluierung wurde festgestellt, dass das IPA III seine allgemeine Wirksamkeit
als Heranfiihrungsinstrument unter Beweis gestellt hat. Das Instrument wurde als auf die neue
Erweiterungsmethodik abgestimmt angesehen, wobei die wesentlichen Elemente des EU-
Beitrittsprozesses im Vordergrund standen. In der Halbzeitevaluierung wurde auch betont,
dass sich das IPA III bei der Forderung der soziodokonomischen Entwicklung und der
Mobilisierung der notwendigen Investitionen im Rahmen des Wirtschafts- und
Investitionsplans als wirksam erwiesen hat, wihrend die Konvergenz mit der EU weiter
beschleunigt werden muss. In der Halbzeitevaluierung wurde ferner festgestellt, dass das
IPA III zwar sowohl hinsichtlich des Umfangs als auch der Intensitit der Hilfe als
leistungsorientiertes Instrument konzipiert war, doch durch die Abwigung zwischen der
Leistungsbewertung und dem Grundsatz der gerechten Aufteilung die finanzielle Belohnung
auf leistungsstarke Begiinstigte beschrankt wurde.

In der Halbzeitevaluierung wurde darauf hingewiesen, dass sich das IPA III als flexibel
erwiesen hat, wenn es darum ging, auf aulergewdhnliche externe Ereignisse zu reagieren,
obwohl ein dhnliches Polster wie beim Instrument ,,NDICI/Europa in der Welt* gefehlt hat.
Das Fehlen einer vorab festgelegten ldnderspezifischen Mittelausstattung hitte die
erforderliche Flexibilitdt fiir die Programmplanung der Hilfe entsprechend dem dringenden
und sich wandelnden Bedarf geschaffen.

* Konsultation der Interessentriger

Der Konsultationsansatz fiir die Halbzeitevaluierung und die Folgenabschitzung fiir diesen
Vorschlag umfasste die Einholung von Beitrdgen eines breiten Spektrums von
Interessentrdgern zu den Finanzierungsinstrumenten fiir das auswirtige Handeln. Die
offentlichen Konsultationen sowohl fiir die Halbzeitevaluierung als auch fiir die
Folgenabschédtzung richteten sich an alle Arten von Interessentrdgern, einschlieBlich
Biirgerinnen und Biirger. Der zusammenfassende Bericht {iber die Ergebnisse der im Rahmen
der Halbzeitevaluierung durchgefiihrten Konsultation wurde auf der Website ,,lhre Meinung
zihlt“!3 verdffentlicht und bietet einen Uberblick iiber die eingegangenen Beitriige. Der
Synthesebericht iiber die 6ffentliche Konsultation im Hinblick auf die Folgenabschitzung fiir
,Buropa in der Welt* ist Anhang2 der Folgenabschitzung zu entnehmen. Auch fiir die
Halbzeitevaluierung wurde eine gezielte Konsultation durchgefiihrt, um die Ansichten
bestimmter Kategorien von Interessentrdgern einzuholen. Im Rahmen gezielter
Konsultationen wurden Sachverstindige der EU-Mitgliedstaaten, Entwicklungsagenturen der
EU-Mitgliedstaaten, Netze und Plattformen der Zivilgesellschaft und lokaler Behorden,
Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen und die Vereinten Nationen in speziellen Sitzungen
zurate gezogen. Die Zusammenfassung dieser gezielten Konsultationen ist dem

13 Finanzierung europidischer Mafinahmen auflerhalb der EU- Bewertung der Instrumente (2014-2020 und

2021-2027).
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Synthesebericht i{iber die Konsultation der Interessentriger in AnhangV der
Halbzeitevaluierung'# zu entnehmen.

* Einholung und Nutzung von Expertenwissen

Der Bericht iiber die Halbzeitevaluierung und die dazugehorige Arbeitsunterlage der
Kommissionsdienststellen beruhten weitgehend auf der von externen Beratern durchgefiihrten
unabhingigen Studie'>. In dieser Studie wurden alle fiinf obligatorischen
Evaluierungskriterien (d. h. Wirksamkeit, Effizienz, Relevanz, Kohédrenz und EU-Mehrwert)
bewertet. Die Evaluierungskriterien Wirkung und Nachhaltigkeit wurden ebenfalls
beriicksichtigt. Dabei wurden u.a. folgende Evaluierungsmethoden angewandt: i) eine
Uberpriifung der Dokumentation und der Analysedaten, ii) mehr als 340 Befragungen, iii)
eine Reihe gezielter Umfragen, und iv) gezielte Konsultationen und eine offentliche
Konsultation, wie oben erldutert. Diese Kombination qualitativer und quantitativer Methoden,
bei der sowohl primére als auch sekundire Informationsquellen herangezogen wurden, bildete
eine umfassende Grundlage fiir die Evaluierung. Dieses Fachwissen wurde zusammen mit den
oben erlduterten Ergebnissen der offentlichen Konsultationen auch als Faktengrundlage fiir
die Folgenabschitzung zu diesem Vorschlag herangezogen.

* Folgenabschitzung

Zu der diesem Vorschlag beigefiigten Folgenabschitzung legte der Ausschuss fiir
Regulierungskontrolle am 13. Juni 2025 seine Stellungnahme ohne Vorbehalte vor, in der er
auf den spezifischen Ansatz im Zusammenhang mit dem MFR-Verfahren verwies'®. Im
Anschluss an die Stellungnahme des Ausschusses wurde die Folgenabschitzung iiberarbeitet,
um seinen Empfehlungen Rechnung zu tragen.

Das tibergeordnete Ziel der Folgenabschédtzung bestand darin, Finanzierungsinstrumente fiir
das auswirtige Handeln zu konzipieren, die die strategischen Interessen der EU wirksam
fordern und gleichzeitig eine Reaktion auf Fragilitdt und Krisensituationen erlauben. Dabei
war das Gleichgewicht zwischen Flexibilitdit und Vorhersehbarkeit der grundlegende
politische Parameter fiir die Gestaltung moglicher politischer Optionen. In diesem
Zusammenhang wurden folgende Optionen gepriift:

. Option 1: ein vollstindig flexibles Finanzierungsinstrument flir das auswaértige
Handeln, das ausschlieBlich auf strategischen Priorititen beruht, die jéhrlich festgelegt
werden, ohne mehrjdhrige Planung. Die Unterstiitzung fiir den Heranfilhrungs- und
Wiederaufbaubedarf im Zusammenhang mit der Ukraine wiirde {iber die MFR-Obergrenzen
hinaus gedeckt.

. Option 2: ein Finanzierungsinstrument fiir das auswértige Handeln auf der Grundlage
indikativer geografischer und globaler Finanzausstattungen fiir die programmierbare und die
nicht programmierbare Finanzierung im Rahmen einer Mehrjahresplanung, bei dem
Flexibilitit und Vorhersehbarkeit miteinander in Einklang gebracht werden. Die

Bewertung der Finanzierungsinstrumente der Européischen Union im Bereich der AuBlenbeziehungen
(2014-2020 und 2021-2027) (Anhénge), S. 101 (Anhénge nur in englischer Sprache verfiigbar).
Bewertung der Finanzierungsinstrumente der Européischen Union im Bereich der AuBlenbeziehungen
(2014-2020 und 2021-2027); ,,Independent study in support of the evaluation, Volume I, Synthesis
report®, Amt fiir Verdffentlichungen der Europdischen Union.

Die wichtigsten Elemente der Stellungnahme des Ausschusses und die damit verbundenen Anderungen
an der Folgenabschitzung sind in Anhang 1 der Folgenabschétzung ndher beschrieben.
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Unterstiitzung fiir den Heranfiihrungs- und Wiederaufbaubedarf im Zusammenhang mit der
Ukraine wiirde iiber die MFR-Obergrenzen hinaus gedeckt.

. Option 3: ein Finanzierungsinstrument fiir das auswirtige Handeln auf der Grundlage
indikativer geografischer und globaler Finanzausstattungen fiir die programmierbare und die
nicht programmierbare Finanzierung im Rahmen einer Mehrjahresplanung, bei dem
Flexibilitit und Vorhersehbarkeit miteinander in Einklang gebracht werden. Mit diesem
Instrument wiirde der Heranfiihrungsbedarf der Ukraine innerhalb der MFR-Obergrenzen
gedeckt, wihrend der Wiederaufbaubedarf der Ukraine iiber die MFR-Obergrenzen hinaus
gedeckt wiirde.

Aus der Analyse der Wirkung und einem Vergleich der Optionen ergab sich Option 2 als zu
bevorzugende Option. Die Analyse der Wirksamkeit, Kohdrenz und Effizienz der drei
Optionen im Vergleich zum Basisszenario erfolgte anhand der spezifischen Ziele der
Folgenabschétzung. Option 2 iiberzeugte aufgrund ihres Gleichgewichts von Flexibilitdt und
Vorhersehbarkeit, mit dem die Verwirklichung dieser Ziele am besten gefordert wiirde, wobei
die Ukraine in einem unsicheren Kontext glaubwiirdig unterstiitzt wiirde und gleichzeitig die
Moglichkeit erhalten bliebe, mit dem Instrument fiir das auswirtige Handeln den
Bediirfnissen und Prioritéten in anderen geografischen Gebieten gerecht zu werden.

Was die erwartete Wirkung betrifft, so diirften sowohl Option 2 als auch Option 3 eher als
Option 1 zur Forderung der strategischen Interessen der EU und zur nachhaltigen
Entwicklung der Partnerlédnder beitragen.

Die Optionen 2 und 3 wiirden wahrscheinlich auch den Verkniipfungen zwischen den
verschiedenen Nachhaltigkeitszielen besser Rechnung tragen und die drei Dimensionen der
nachhaltigen Entwicklung (Wirtschaft, Soziales und Umwelt) miteinander in Einklang
bringen. Sie verbessern einerseits die Kohédrenz zwischen der internen und der externen
Politik und andererseits die Kohdrenz zwischen den externen Politikbereichen. Der Grundsatz
der  geografischen  Ausrichtung, einschlieBlich der  Verwendung  regionaler
Finanzausstattungen im Rahmen der geografischen Séulen, erleichtert die Angleichung an die
strategischen Ziele der EU (z. B. iiber Global Gateway, umfassende Partnerschaften,
Partnerschaften fiir sauberen Handel und Investitionen und dhnliche Partnerschaften). Diese
Angleichung ermoglicht auch koordiniertere Anstrengungen zur Bewiltigung sozialer,
wirtschaftlicher und o©kologischer Herausforderungen, damit sich Strategien gegenseitig
verstdrken, anstatt isoliert in getrennten Bereichen zu wirken oder zu unbeabsichtigten
gegensitzlichen Zielen zu fiihren. In diesem Zusammenhang sind die Optionen 2 und 3 in der
Lage, politische Ziele wie Wettbewerbsfdhigkeit, wirtschaftliche Sicherheit, resiliente
Wertschopfungsketten und 6kologische Nachhaltigkeit besser zu integrieren, da diese Ziele
strategisch gemeinsam verfolgt werden.

Im Vergleich zu Option 3 wiirde Option 2 die Kontinuitit mit dem Ansatz der Ukraine-
Fazilitdt gewidhrleisten, den kurz-, mittel- und langfristigen Bedarf umfassend decken und die
Verflechtungen zwischen dem Beitrittspfad der Ukraine und dem Wiederautbau nach dem
Krieg beriicksichtigen. Dariiber hinaus wiirde Option 2 es ermdglichen, ein Gleichgewicht
zwischen der Bereitstellung glaubwiirdiger Unterstiitzung fiir die Ukraine in einem unsicheren
Kontext und gleichzeitig dem Schutz der Fihigkeit des Instruments fiir das auswértige
Handeln, den Bediirfnissen und Prioritdten in anderen geografischen Gebieten gerecht zu
werden, herzustellen.

Ausgehend von diesen Erwédgungen wurde Option 2 fiir diesen Vorschlag ausgewahlt.
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* Effizienz der Rechtsetzung und Vereinfachung

Aus Sicht von REFIT bietet der Vorschlag eine Vereinfachung. Die weitere Biindelung einer
Reihe von Instrumenten innerhalb eines umfassenden Instruments, wie oben dargelegt, wird
finanzielle und operative Hindernisse abbauen, die bei den derzeitigen Instrumenten bestehen.
Die Vereinfachung trdgt somit zu transparenteren Verfahren und einer iibersichtlicheren
Verwaltung der Ressourcen bei. Was die Angleichung der Vorschriften betrifft, so werden
horizontale Bestimmungen der Leistungsverordnung dem neuen Instrument und den anderen
Programmen im Rahmen des MFR einen kohérenten und harmonisierten Rahmen bieten und
das Versténdnis fiir Partner und Durchfiihrungsorgane erleichtern.

¢ Grundrechte

Eines der im Vertrag verankerten allgemeinen Ziele des auswirtigen Handelns der EU
(Artikel 3 Absatz 5, Artikel 8 und Artikel 21 EUV) besteht darin, Demokratie,
Rechtsstaatlichkeit und die Achtung der Menschenrechte zu unterstiitzen und zu férdern. Mit
dem Instrument soll ein menschenrechtsbasierter Ansatz verfolgt werden, der auf dem
Grundsatz, niemanden zuriickzulassen, dem Grundsatz der Gleichheit und dem Verbot jeder
Form von Diskriminierung beruht. Der rechtebasierte Ansatz erstreckt sich auf alle
Menschenrechte, unabhéngig davon, ob es sich um biirgerliche und politische, wirtschaftliche,
soziale oder kulturelle Rechte handelt, und zielt darauf ab, die Menschenrechtsgrundsdtze in
alle Tétigkeiten einzubeziehen, die durch das auswirtige Handeln der EU unterstiitzt werden.
Die Unterstiitzung fiir Menschenrechte und Demokratie sowie fiir zivilgesellschaftliche
Organisationen, die groftenteils iiber spezielle thematische Programme im Rahmen des
Instruments ,,NDICI/Europa in der Welt* geleistet wurde, bleibt eine Prioritdt im Rahmen des
neuen Instruments und wird sowohl {iber die geografischen Sédulen zur Maximierung der
Wirkung als auch im Falle von globalen Initiativen iiber die globale Séule bereitgestellt.

4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT

Die Europdische Kommission schlidgt vor, fiir den Zeitraum 2028-2034 eine indikative
Finanzausstattung in Héhe von 200 309 000 000 EUR (zu jeweiligen Preisen) fiir ,,Europa in
der Welt*“ zur Verfiigung zu stellen. Dariiber hinaus werden Finanzmittel fiir die Ukraine
gemill Artikel 6 der Verordnung [(EU, Euratom) 20XX/XXX des Rates* [MFR-
Verordnung]] bereitgestellt. Die geschétzten finanziellen Auswirkungen dieses Vorschlags
sind im beigefiigten Finanz- und Digitalbogen im Einzelnen dargelegt.

5. WEITERE ANGABEN

* Durchfiihrungspline sowie Monitoring-, Bewertungs- und
Berichterstattungsmodalitiiten

Das Instrument sollte geméll der oben genannten horizontalen Leistungsverordnung fiir den
gesamten MFR durchgefiihrt werden, in der die Regeln fiir die Ausgabenverfolgung und der
Leistungsrahmen flir den Haushalt sowie Regeln fiir die einheitliche Anwendung des
Grundsatzes der ,,Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen* bzw. des Grundsatzes der
Gleichstellung der Geschlechter gemédll Artikel 33 Absatz2 Buchstabend und f der
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Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509'7 (Haushaltsordnung), Regeln fiir die Uberwachung
und Berichterstattung in Bezug auf die Leistung von Unionsprogrammen und -mafinahmen,
Regeln fiir die Einrichtung eines zentralen Portals, Regeln fiir die Evaluierung von
Programmen sowie andere horizontale Bestimmungen, die fiir alle Unionsprogramme gelten —
etwa beziiglich Informationen, Kommunikation und Sichtbarkeit — festgelegt sind.

* Ausfiihrliche Erlauterung einzelner Bestimmungen des Vorschlags

Das vorgeschlagene Instrument (,,Europa in der Welt™“) enthdlt Ausnahmen von den
Bestimmungen der Haushaltsordnung, die in mehreren Erwégungsgriinden begriindet werden:

Erwédgungsgrund 37 — Nichtfestlegung einer Dotierungsquote fiir Darlehen an die Ukraine im
Rahmen dieses Instruments.

Erwdgungsgrund 64 — Moglichkeit, Mitteliibertragungen im Rahmen von ,Europa in der
Welt* wiederzuverwenden. Dariiber hinaus wird in dem Erwidgungsgrund auf die Moglichkeit
Bezug genommen, Riickfliisse aus Finanzierungsinstrumenten im Rahmen von ,,Europa in der
Welt* wiederzuverwenden.

Erwdgungsgrund 65 — Mdoglichkeit, die fiir ,,Europa in der Welt* verfiigbaren Mittel dadurch
zu erhdhen, dass diesem die Uberschiisse im Zusammenhang mit den derzeitigen und den
verbleibenden Haushaltsgarantien und dem finanziellen Beistand im Rahmen des auswértigen
Handelns zugewiesen werden.

Erwégungsgriinde 68 und 69 — Moglichkeit, Unterstiitzung in Form von Finanzhilfen flexibel
und zeitnah bereitzustellen, ohne dass eine Aufforderung zur Einreichung von Vorschldagen
erforderlich ist, auch fiir Einrichtungen des Privatsektors aus den Mitgliedstaaten.

Erwiagungsgrund 81 — Moglichkeit, die Teilnahme forderfahiger Stellen oder Personen und
Gegenparteien aus Partnerlindern, zu deren Gunsten die Haushaltsgarantie oder die
Finanzierungsinstrumente eingesetzt werden, zu fordern sowie die Attraktivitit flir den
Privatsektor zu erhdhen und die Wirkung der Investitionen zu optimieren, indem die
Forderfahigkeit im Rahmen der Haushaltsgarantie auf Einrichtungen ausgeweitet wird, die
nicht mit einem 6ffentlichen Auftrag betraut sind.

TITEL I: ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1 (Gegenstand) — definiert das mit der Verordnung eingerichtete Instrument, das eines
der EU-Programme fiir das auswirtige Handeln ist.

Artikel 2 (Begriffsbestimmungen) — definiert die grundlegende Terminologie der Verordnung.

Artikel 3 (Anwendungsbereich und Struktur) — beschreibt die Struktur des Instruments, das
aus finf geografischen Sdulen und einer globalen Séule besteht. Zudem werden die interne
Struktur der Sdulen, unterteilt in programmierbare und nicht programmierbare Komponenten,
préazisiert und die Art der nicht programmierbaren Maflnahmen im Einzelnen dargelegt. In
dem Artikel wird auch der geografische Geltungsbereich jeder Sdule festgelegt und erldutert,
inwiefern sich die Sdulen und Komponenten erginzen.

Die jeweiligen Lénder und Gebiete, die unter die geografischen Séulen fallen, sind in
Anhang | aufgefiihrt.

Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 des Europédischen Parlaments und des Rates vom 23. September
2024 iber die Haushaltsordnung fiir den Gesamthaushaltsplan der Union (ABIL L, 2024/2509,
26.9.2024, ELIL: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/0j).
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Artikel 4 (Ziele des Instruments) — erldutert die allgemeinen Ziele, die fiir alle Sdulen des
Instruments gelten, sowie die in Anhang II aufgefiihrten spezifischen Ziele.

Artikel 5 (Stimmigkeit, Kohdrenz, Synergien und Komplementaritit)— erldutert das
Zusammenspiel zwischen diesem Instrument und allen Bereichen des auswirtigen Handelns
sowie dessen Synergien, Stimmigkeit und Komplementaritét mit internen EU-Programmen.

Artikel 6 (Mittelausstattung) — bezieht sich auf die gesamte Finanzausstattung des Instruments
und enthélt eine detaillierte vorldufige Aufschliisselung nach den einzelnen Siulen sowie die
Quellen der Unterstiitzung fiir die Ukraine. AuBerdem wird in dem Artikel das
,Flexibilititspolster fiir neue Herausforderungen und Prioritdten* genannt, aus dem die in
diesem Artikel genannten Betrége aufgestockt werden kdnnen.

Artikel 7 (Flexibilitdtspolster fiir neue Herausforderungen und Priorititen) — beschreibt die
Zwecke des Flexibilitdtspolsters fiir neue Herausforderungen und Priorititen. In dem Artikel
ist eine Bestimmung enthalten, wonach das Europdische Parlament und der Rat iiber die
Nutzung des Flexibilititspolsters fiir neue Herausforderungen und Prioritdten zu informieren
sind und ihren Anmerkungen Rechnung zu tragen ist.

Artikel 8 (Politikrahmen) — bezieht sich auf den {ibergeordneten Politikrahmen fiir die
Durchfiihrung des Instruments. Mafigeblich fiir die politischen Konzepte, auf die sich die
Durchfiihrung des Instruments stiitzt, sind bestehende Vereinbarungen, Strategien,
Schlussfolgerungen, EntschlieBungen und &dhnliche Dokumente. Der Artikel enthdlt eine
Bestimmung iiber die Unterrichtung des Europdischen Parlaments und des Rates sowie iiber
einen Meinungsaustausch mit diesen Organen.

Artikel 9 (Allgemeine Grundsitze) — nennt die verschiedenen Grundsétze, die fiir das gesamte
Instrument gelten, z. B. die Konzentration auf die grofite transformative Wirkung, die
Beriicksichtigung der strategischen Interessen der Union, die Aufrechterhaltung des
Engagements der Union in extrem fragilen und komplexen Situationen sowie die Forderung
von Demokratie, guter Regierungsfiihrung, Rechtsstaatlichkeit sowie der Achtung der
Menschenrechte und der Grundfreiheiten, der Gleichstellung der Geschlechter und der
Starkung der Rolle von Frauen und jungen Menschen. In dem Artikel wird auch die
Bedeutung des Grundsatzes der Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit sowie der
Einbeziehung von und des Dialogs mit zivilgesellschaftlichen Organisationen und lokalen
Behorden sowie dem Privatsektor hervorgehoben.

Artikel 10 (Mainstreaming) — prézisiert, wie die Bekdmpfung des Klimawandels, der
Umweltschutz und die Gleichstellung der Geschlechter bei der Durchfiihrung des Instruments
durchgingig beriicksichtigt werden sollten.

Artikel 11 (Team Europa)— enthdlt das Ziel und die Modalititen des Konzepts ,,Team
Europa® und die damit verbundenen Ambitionen. So zielt das Konzept darauf ab, die
Maflnahmen eng zu koordinieren und Ressourcen fiir gemeinsame Ziele zu biindeln.

Artikel 12 (Migration und Vertreibung) — veranschaulicht den umfassenden Ansatz in Bezug
auf irreguldre Migration, Vertreibung und deren Ursachen.

Titel I - DURCHFUHRUNG DES INSTRUMENTS

Dieser Titel enthdlt mehrere Kapitel im Zusammenhang mit der Durchfiihrung des
Instruments, wozu auch die mehrjahrige Programmplanung gehort.

Kapitel I - Allgemeine Programmplanungsbestimmungen (Artikel 13-17) — enthédlt die
verschiedenen Bestimmungen iiber die mehrjdhrige Programmplanung, insbesondere iiber den
allgemeinen Ansatz, die Grundsitze fiir die geografischen Programme, den Inhalt der
Programmplanungsdokumente und das Verfahren fiir deren Annahme.
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Kapitel II - Aktionspline, MalBlnahmen und Durchfiihrungsgrundsitze (Artikel 18-22)—
veranschaulicht die Aktionsplane und MaBnahmen, die angenommen werden konnen, sowie
die entsprechenden Verfahren. Artikel 22 —  enthilt Bestimmungen  iiber
Flexibilitaitsmoglichkeiten.

Kapitel IIl - Durchfiihrungsinstrumentarium  (Artikel 23-28) deckt die verfiigbaren
Instrumente ab, mit denen die Ziele des Instruments erreicht werden sollen, insbesondere
Haushaltsgarantien, Mischfinanzierungen und Finanzhilfe.

TITEL IV — SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Titel III  (Artikel 29-35). Artikel 30 unter diesem Titel betrifft die Auslibung der
Befugnisiibertragung zur Anderung von Artikel 6 Absatz 5, Artikel 24 Absiitze 1, 2 und 3
sowie Anhang II. Artikel 31 — veranschaulicht die weiteren Durchfiihrungsbestimmungen fiir
die Europa-Sédule. Mit Artikel 32 wird der Ausschuss gemill der Verordnung (EU)
Nr. 182/2011 eingesetzt. Dieser Ausschuss gibt eine Stellungnahme zu den
Mehrjahresprogrammplanungsdokumenten und zu  den  Jahresarbeitsprogrammen
(Aktionsplédne und MaBBnahmen) ab. Der Vorschlag hat die folgenden zwei Anhénge:

— Anhang I — Liste der Lander und Gebiete
— Anhang Il — Spezifische Ziele

14
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2025/0227 (COD)
Vorschlag fiir eine
VERORDNUNG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

zur Einrichtung des Instruments ,,Europa in der Welt*

DAS EUROPAISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestlitzt auf den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union, insbesondere auf die
Artikel 209 und 212 sowie Artikel 322 Absatz 1,

auf Vorschlag der Europédischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,

nach Stellungnahme des Europiischen Wirtschafts- und Sozialausschusses's,

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen'?,

nach Stellungnahme des Rechnungshofs,

gemél dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren,

in Erwédgung nachstehender Griinde:

(1)

2)

3)

Mit dieser Verordnung soll das Programm ,,Europa in der Welt“ (im Folgenden
»Instrument*) mit dem Ziel eingerichtet werden, die Werte, Grundsétze und Interessen
der Union weltweit zu verteidigen und zu fordern, um die Ziele und Grundséitze des
auswartigen Handelns der Union, wie sie in Artikel 3 Absatz 5, Artikel 8 und
Artikel 21 des Vertrags iiber die Europdische Union (EUV) niedergelegt sind, zu
verfolgen.

Nach Artikel 21 EUV sorgt die Union fiir die Kohédrenz zwischen den einzelnen
Bereichen ihres auswirtigen Handelns sowie zwischen diesen und ihren {ibrigen
Politikbereichen und setzt sich fiir ein hohes Mall an Zusammenarbeit auf allen
Gebieten der internationalen Beziehungen ein. Um die Kohdrenz des auswirtigen
Handelns der Union zu erhohen und seine Wirksamkeit zu gewéhrleisten, sollte das
Instrument ein breites Spektrum von Politikbereichen der Union abdecken,
insbesondere die Politikbereiche Erweiterung, Nachbarschaft, internationale
Partnerschaften und humanitire Hilfe sowie die externen Aspekten ihrer anderen
Politikbereiche, und sich auf ein breit gefdchertes Instrumentarium stiitzen.

GemiB Artikel 9 des Beschlusses 2010/427/EU des Rates? stellt der Hohe Vertreter
der Union fiir AuBlen- und Sicherheitspolitik (im Folgenden ,,Hoher Vertreter®) in
seiner Eigenschaft als Vizeprdsident der Kommission die allgemeine politische
Koordinierung des auswirtigen Handelns der Union sicher und gewihrleistet dabei

ABL L.., S.

ABL L.., S.

Beschluss 2010/427/EU des Rates vom 26. Juli 2010 iiber die Organisation und die Arbeitsweise des
Europdischen  Auswirtigen  Dienstes  (ABL L 201 vom  3.8.2010 S.30), ELIL
http://data.europa.eu/eli/dec/2010/427/0j).
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(4)

)

(6)

(7)

(8)

)

(10)
(11)
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insbesondere durch die Durchfilhrung des vorliegenden Instruments die
Geschlossenheit, Kohdrenz und Wirksamkeit des auswartigen Handelns der Union.

Die Durchfiihrung des Instruments sollte sich orientieren an den strategischen
Agenden des Europdischen Rates, den einschligigen EntschlieBungen des
Europiischen Parlaments und den politischen Leitlinien der Kommission, in denen die
Vision, die strategischen Leitlinien und die Prioritdten der Union dargelegt werden.
Bei dem auswiértigen Handeln im Rahmen des Instruments sollten die Befugnisse und
Partnerschaften der Union wirksam genutzt und gleichzeitig die Werte der Union
geschiitzt und gefordert, Frieden und Sicherheit gestirkt sowie Krisenvorsorge,
Wohlstand und Wettbewerbsfihigkeit der Union verbessert werden. Um die
Priorititen und Interessen der Union im Rahmen ihres auswirtigen Handelns
voranzubringen, sollte die Union mit Partnerlindern und internationalen
Organisationen partnerschaftlich zusammenarbeiten.

Das Instrument sollte dazu beitragen, Stimmigkeit, Kohidrenz, Synergien und
Komplementaritdt zwischen den internen und externen Politikbereichen der Union
sowie zwischen den verschiedenen externen Politikbereichen zu gewihrleisten, um
sowohl die grundlegenden und strategischen Interessen der Union als auch die
nachhaltige Entwicklung in den Partnerlindern zu fordern und die Erfiillung der
globalen Verpflichtungen der Union zu unterstiitzen.

Um die Wirkung der Hilfe der Union zu maximieren, sollten die aus dem Instrument
finanzierten MaBnahmen hauptséchlich tiiber programmierbare MaBnahmen auf
Léander-, Mehrldnder-, regionaler und transregionaler Ebene im Rahmen geografischer
Programme erfolgen. Dieser Ansatz sollte gegebenenfalls durch nicht
programmierbare geografische Mallnahmen ergédnzt werden, darunter Mallnahmen in
den Bereichen humanitire Hilfe und Makrofinanzhilfe sowie Mallnahmen im
Zusammenhang mit Krisenbewiltigung, Friedensforderung und auBenpolitischen
Belangen, Mallnahmen zur Stirkung von Resilienz und Wettbewerbsfahigkeit und
globale programmierbare und nicht programmierbare Maflnahmen.

Im Hinblick auf den Aufbau von fiir beide Seiten vorteilhaften Partnerschaften sollten
geografische programmierbare MaBBnahmen den mittel- und langfristigen Rahmen fiir
die Zusammenarbeit der Union mit Partnerlindern und -regionen bilden.

Die Haushaltsmittel zur Finanzierung der humanitéren Hilfe der Union sollten zwar im
Rahmen dieses Instruments bereitgestellt werden, die Durchfiihrung der Mallnahmen
sollte jedoch im Einklang mit dem durch die Verordnung (EG) Nr. 1257/96 des
Rates?! geschaffenen Instrument fiir humanitire Hilfe erfolgen.

Die Haushaltsmittel zur Finanzierung der Makrofinanzhilfe der Union sollten zwar im
Rahmen dieses Instruments bereitgestellt werden, die Durchfiihrung der Mallnahmen
sollte jedoch geméal Artikel 212 und Artikel 213 des Vertrags {liber die Arbeitsweise
der Europdischen Union (AEUV) erfolgen.

Angesichts der Volatilitdt des externen Kontexts sollte die Union die Moglichkeit
haben, die Zusammenarbeit bei Bedarf durch Resilienzmafinahmen zu intensivieren.
Diese sollten flexibel eingesetzt werden konnen, u. a. zur Reaktion auf Fragilitdt und
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Verordnung (EG) Nr. 1257/96 des Rates vom 20. Juni 1996 iiber die humanitire Hilfe (ABI. L 163 vom
2.7.1996, S. 1, ELI: http://data.europa.cu/eli/reg/1996/1257/0j).
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(12)

(13)

(14)

Krisen und zur Stirkung entsprechender BewiéltigungsmaBBnahmen sowie zur
Unterstiitzung der Verkniipfung von humanitirer Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit
und Friedensforderung, zur Bewiltigung des Bedarfs im Zusammenhang mit Erholung
und Wiederautbau nach Konflikten wie auch zur Bewiltigung von
Zahlungsbilanzkrisen.

MaBnahmen im Bereich Wettbewerbsfahigkeit sollten es der Union ermdglichen, auf
wirtschaftliche Herausforderungen zu reagieren und Chancen zur Stirkung der
Wettbewerbsfahigkeit der Union rasch zu nutzen, unter anderem durch Unterstiitzung
fiir die externe Dimension interner Politikbereiche der Union. Soweit angezeigt,
sollten die MaBnahmen dazu beitragen, umfassende, fiir beide Seiten vorteilhafte
Pakete mit Partnerldndern aufzusetzen.

Im Bereich Krisenbewiltigung, Friedensforderung und auBenpolitische Belange
sollten auch MaBnahmen vorgesehen werden, mit denen die Union auf
aullergewohnliche und unvorhergesehene Situationen oder bei Bestehen -eines
zwingenden aullenpolitischen Interesses reagieren kann, einschlieBlich in Situationen,
die eine Bedrohung des Friedens, der Demokratie, von Recht und Ordnung oder des
Schutzes der Menschenrechte und Grundfreiheiten darstellen. Diese Mallnahmen
sollten auf eine wirksame, effiziente, integrierte und konfliktsensible Reaktion der
Union ausgelegt sein, um in folgenden Situationen zu Frieden, Stabilitdit und
Konfliktverhiitung beizutragen, was auch die Sicherheit und den Schutz von Personen,
insbesondere von Personen, die in instabilen Situationen sexueller und
geschlechtsbezogener Gewalt ausgesetzt sind, einschlieBt: Dringlichkeitsfille,
Krisensituationen, Fragilitdt, hybride Bedrohungen, sich abzeichnende Krisen und
Naturkatastrophen oder Situationen, die in einen bewaffneten Konflikt zu eskalieren
drohen oder das betreffende Partnerland bzw. die betreffenden Partnerldnder erheblich
destabilisieren konnten. Diese Maflnahmen sollten auch zur Unterstiitzung innovativer
Initiativen dienen, um auBlenpolitische Belange in allen politischen, wirtschaftlichen
und sicherheitspolitischen Fragen anzugehen und die Union in die Lage versetzen, zu
handeln, wenn sich eine giinstige Gelegenheit zur Verwirklichung der Unionsziele
ergibt und die Ziele auf andere Weise nur schwer zu erreichen wéren.

Das Instrument sollte auf den MalBnahmen aufbauen, die zuvor im Rahmen der
Verordnungen (EU) 2021/947?2, (EU) 2021/1529%, (EU) 2024/792*, (EU)

22
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Verordnung (EU) 2021/947 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 9.Juni 2021 zur
Schaffung des Instruments fiir Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale
Zusammenarbeit — FEuropa in der Welt, zur Anderung und Aufhebung des Beschlusses
Nr. 466/2014/EU des Européischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EU)
2017/1601 des Europdischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EG, Euratom)
Nr. 480/2009 des Rates (ABL. L 209 vom 14.6.2021, S. 1, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/947/0j).

Verordnung (EU) 2021/1529 des Europidischen Parlaments und des Rates vom 15. September 2021 zur
Schaffung des Instruments fiir Heranfiihrungshilfe (IPA IIT) (ABL. L 330 vom 20.9.2021, S. 1, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1529/0j).

Verordnung (EU) 2024/792 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 29. Februar 2024 zur
Einrichtung der Fazilitit fir die Ukraine (ABlL. L, 2024/792, 29.2.2024, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2024/792/0j).
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2024/1449%° und (EU) 2025/535%¢ des Europdischen Parlaments und des Rates
gefordert wurden.

Das Instrument sollte zu den Zielen des auswértigen Handelns der Union beitragen,
indem es fiir beide Seiten vorteilhafte Partnerschaften mit Partnerlandern fordert und
dabei sowohl zur nachhaltigen Entwicklung der Partnerlinder als auch zu den
strategischen Interessen der Union beitrdgt. Es sollte die Union in die Lage versetzen,
globale Herausforderungen, darunter die Bekdmpfung des Klimawandels und den
Schutz der biologischen Vielfalt, besser zu bewiéltigen. Es sollte auch die Chancen fiir
Handel und Wirtschaft zum beiderseitigen Nutzen der Union und der Partnerlénder
verbessern.

Das Handeln der Union sollte die Achtung der internationalen
Menschenrechtsnormen, einschlieBlich der von der Generalversammlung der
Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948 verabschiedeten Allgemeinen Erkldrung
der Menschenrechte, und des humanitiren Volkerrechts fordern, auf ihnen griinden
und von der universellen Geltung und Unteilbarkeit der Menschenrechte geleitet sein.

Nach Artikel 49 EUV kann jeder europdische Staat, der die Werte Achtung der
Menschenwiirde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und Wahrung
der Menschenrechte, einschlieBlich der Rechte der Personen, die Minderheiten
angehoren, achtet und sich fiir ihre Forderung einsetzt, beantragen, Mitglied der Union
zu werden. Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam,
die sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidaritét,
die Gleichstellung von Frauen und Ménnern, Generationengerechtigkeit und kulturelle
Vielfalt auszeichnet. Der Erweiterungsprozess beruht auf etablierten Kriterien, fairen
und strengen Auflagen und dem Grundsatz der Beurteilung nach der eigenen Leistung.
Ein europdischer Staat, der den Beitritt zur Union beantragt, kann nur Mitglied der
Union werden, wenn bestétigt wird, dass er die vom Européischen Rat in Kopenhagen
im Juni 1993 festgelegten Beitrittskriterien (,,Kopenhagener Kriterien®) erfiillt, und
sofern die Union iiber die Fihigkeit verfligt, das neue Mitglied zu integrieren. Ein
entschlossenes Eintreten fiir den Grundsatz ,,Wesentliches zuerst, nach dem eine
starke Konzentration auf die Rechtsstaatlichkeit, die Bekdmpfung der organisierten
Kriminalitdt, die Grundrechte, das Funktionieren der demokratischen Einrichtungen
und die Reform der offentlichen Verwaltung sowie auf wirtschaftliche Kriterien
erforderlich ist, ist nach wie vor von entscheidender Bedeutung. Der Fortschritt hingt
von der Umsetzung der flir die Angleichung an den Besitzstand der Union
erforderlichen Reformen durch die einzelnen Kandidatenlinder und potenziellen
Kandidaten ab.

Die Erweiterungspolitik der Union ist eine strategische Investition in Frieden,
Sicherheit, Stabilitdt und Wohlstand in Europa und versetzt die Union in die Lage,
globale Herausforderungen besser anzugehen. Ferner verbessert sie zum beiderseitigen
Nutzen der Union und der beitrittswilligen Lénder die Chancen fiir Handel und
Wirtschaft, wobei zugleich eine allmdhliche Transformation bei den Partnerlindern
herbeigefiihrt wird. Die Aussicht auf die Mitgliedschaft in der Union iibt eine starke

25
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Verordnung (EU) 2024/1449 des Europidischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 zur
Einrichtung der Reform- und Wachstumsfazilitit fiir den Westbalkan (ABI. L, 2024/1449, 24.5.2024,
ELI: http://data.europa.cu/eli/reg/2024/1449/0j).

Verordnung (EU) 2025/535 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 18. Mérz 2025 zur
Einrichtung der Reform- und Wachstumsfazilitit fiir die Republik Moldau (ABL L, 2025/535,
21.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/535/0j).
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(19)

(20)

1)

(22)

(23)

transformative Wirkung aus und bringt einen positiven demokratischen, politischen,
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel mit sich. Es liegt im gemeinsamen
Interesse der Union und ihrer Partner, dass die Partner die Bemiihungen um die
Reform ihrer politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Systeme im Hinblick auf
ihre kiinftige Mitgliedschaft in der Union voranbringen und ihr Beitrittsprozess
unterstiitzt wird.

Seit dem Beginn des grundlosen und ungerechtfertigten Angriffskriegs Russlands
gegen die Ukraine am 24. Februar 2022 haben die Union, ihre Mitgliedstaaten und die
europdischen Finanzinstitutionen beispiellose Unterstiitzung fiir die wirtschaftliche,
soziale und finanzielle Resilienz der Ukraine mobilisiert. Das Ausmal} an Schéden, die
der Ukraine entstanden sind, erfordert eine erhebliche und flexible Unterstiitzung fiir
die Ukraine, damit die ukrainische Regierung ihre Aufgaben weiterhin wahrnehmen
kann und 6ffentliche Dienstleistungen erbracht sowie die Erholung, der Wiederautbau
und die Modernisierung des Landes unterstiitzt werden kdnnen. Das Instrument sollte
einen Rahmen fiir die Unterstiitzung fiir eine rasche Erholung, den Wiederautbau und
die Modernisierung der Ukraine bieten, um Investitionen zu mobilisieren, den Zugang
zu Finanzmitteln zu verbessern und dem Land auf seinem Weg zum Beitritt zur Union
die Anpassung an die Standards und Werte der Union zu erleichtern. Der Weg der
Ukraine zum Beitritt sollte eng mit den Wiederaufbaubemiihungen gekoppelt sein. Die
Unterstiitzung im Rahmen des Instruments sollte so weit wie moglich in die
internationalen Bemiihungen um eine Finanzarchitektur fiir die Erholung der Ukraine
integriert und mit den einschldgigen Gebern und internationalen Finanzinstitutionen
abgestimmt werden, um eine angemessene Koordinierung und Komplementaritit der
Unterstiitzung zu gewihrleisten.

Nach Artikel 8 Absatz 1 EUV entwickelt die Union besondere Beziehungen zu den
Landern in ihrer Nachbarschaft, um einen Raum des Wohlstands und der guten
Nachbarschaft zu schaffen, der auf den Unionswerten aufbaut und sich durch enge,
friedliche Beziehungen auf der Grundlage der Zusammenarbeit auszeichnet.

Die Union sollte fiir beide Seiten vorteilhafte und maBgeschneiderte Partnerschaften
schlieBen, bei denen die strategischen Priorititen und die Forderung der regionalen
Zusammenarbeit in  der  Ostlichen  Nachbarschaft, einschlieBlich  der
Schwarzmeerregion, im Mittelpunkt stehen und die dazu beitragen, die
Herausforderungen, die sich aus dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine
ergeben, zu entschérfen.

Die Union sollte einen gezielteren Ansatz fiir den Nahen Osten, Nordafrika und die
Golfregion entwickeln und dabei die Beziehungen zwischen diesen Regionen
beriicksichtigen. Sie sollte die Beziechungen mit dem Nahen Osten, Nordafrika und der
Golfregion im Einklang mit den jeweiligen strategischen Rahmen und formlichen
Vereinbarungen vertiefen, insbesondere — unter Achtung der Werte und Grundsétze
der Union — durch fiir beide Seiten vorteilhafte und mafgeschneiderte Partnerschaften
in Bereichen von beiderseitigem Interesse.

Die internationalen Partnerschaften der Union zielen darauf ab, Beziehungen zu den
Partnerlindern und Partnerschaften mit ihnen aufzubauen, insbesondere um im
Einklang mit dem Hauptziel der Unionspolitik auf dem Gebiet der
Entwicklungszusammenarbeit gemal3 Artikel 208 AEUV die Armut zu bekdmpfen und
auf lingere Sicht zu beseitigen. Die internationalen Partnerschaften der Union tragen
auch zur Verwirklichung anderer Ziele des auswirtigen Handelns der Union bei,
insbesondere zur Wahrung der Werte und grundlegenden Interessen der Union und zur
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Forderung einer nachhaltigen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 6kologischen
Entwicklung in den Partnerlédndern.

Mit der Umsetzung des Instruments sollte die Global-Gateway-Strategie®’, die
Strategie der Union fiir Investitionen in Drittlindern, mit der die Verwirklichung der
Ziele fiir nachhaltige Entwicklung gemeinsam mit den Partnerlindern vorangebracht
werden soll, unterstiitzt werden. Als Hauptpfeiler der AuBenwirtschaftspolitik der
Union zielt diese Strategie darauf ab, die Entwicklung einer sicheren und
hochwertigen Infrastruktur in den Partnerlindern zu fordern, um nachhaltigen
Wohlstand und menschenwiirdige Arbeitsplitze zu schaffen und so die Verbindungen
zwischen der Union und ihren Partnern zu stirken und gleichzeitig den strategischen
und wirtschaftlichen Interessen der EU zu dienen. Mit dieser Strategie werden
Investitionen in sichere Infrastruktur mit Schwerpunkt auf Digitalisierung, Klima und
Energie, Verkehr, Gesundheit sowie Bildung und Forschung mobilisiert. Sie
unterstiitzt Lénder, die ihre Resilienz nachhaltig steigern wollen, und stérkt
gleichzeitig Partnerschaften, die fiir die offene strategische Autonomie der Union
wichtig sind. Dabei stellt Global Gateway auch ein wertebasiertes Angebot dar, mit
dem hohe Sozial-, Umwelt-, Governance- und Finanzstandards gefordert und
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte gewahrt werden.

Die Union sollte sich in Kontexten, in denen ein extrem hohes Mal} an Fragilitét
herrscht, in Konfliktgebieten und anderen komplexen Situationen engagieren und
diese im Sinne der Verkniipfung von humanitirer Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit
und Friedensforderung mit einem differenzierten Ansatz unterstiitzen, um die
Ursachen der Fragilitit anzugehen und gleichzeitig auch den Zugang zu
grundlegenden Dienstleistungen zu gewihrleisten und die Resilienz der Bevolkerung
zu fordern.

Das Instrument sollte dazu beitragen, den Frieden zu erhalten, Konflikte zu verhiiten
und die internationale Sicherheit zu erhéhen. Im Einklang mit der Strategie
ProtectEU?® sollte das Instrument zu einem kohdrenten und umfassenden
Sicherheitskonzept beitragen, um die Sicherheit der Union zu verbessern.

Das Instrument sollte die demokratische Resilienz in den Partnerlindern erhGhen,
unter anderem durch die Bekdmpfung von Informationsmanipulation und
Einflussnahme aus dem Ausland, die Stirkung freier und pluralistischer Medien, die
Forderung des Engagements von Biirgerinnen und Biirgern, die Gewéhrleistung der
Fairness und Integritdt von Wahlen und anderen demokratischen Prozessen und sowie
durch MafBnahmen im Bereich der Public Diplomacy.

Im Einklang mit dem am 18. Médrz 2015 auf der dritten Weltkonferenz der Vereinten
Nationen zur  Katastrophenvorsorge angenommenen  Sendai-Rahmen  fiir
Katastrophenvorsorge 2015-2030%° sollte die Notwendigkeit anerkannt werden, von
der Krisenreaktion und -einddmmung zu einem stdrker strukturell ausgerichteten,
langfristigen Ansatz iiberzugehen, mit dem fragile Situationen, Naturkatastrophen und
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Gemeinsame Mitteilung der Kommission an das Europdische Parlament, den Rat, den Européischen
Wirtschafts- und Sozialausschuss, den Ausschuss der Regionen und die Europiische Investitionsbank —
Global Gateway (JOIN(2021) 30 final).

Mitteilung der Kommission an das Européische Parlament, den Rat, den Europédischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen, ProtectEU — eine Europdische Strategie fiir die
innere Sicherheit (COM(2025) 148 final).

»Sendai-Rahmen fiir Katastrophenvorsorge®, am 18. Mérz 2015 angenommen und am 3. Juni 2015 von
der Generalversammlung der Vereinten Nationen gebilligt (A/RES/69/283).
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vom Menschen verursachte Katastrophen sowie lang anhaltende Krisen besser
bewiltigt ~werden konnen. Zudem muss der Risikominderung, dem
Katastrophenrisikomanagement, der Friihwarnung, der Pridvention, der Abfederung
moglicher Folgen und der Vorsorge groBBere Bedeutung beigemessen werden, wobei
kollektive Ansétze erforderlich sind, und es bedarf weiterer Anstrengungen, um eine
raschere Krisenreaktion und eine dauerhafte Erholung zu fordern. Mit diesem
Instrument sollten Reformen und Investitionen unterstiitzt werden, die das
Katastrophenrisiko- und das Krisenmanagement stirken, die Klimaresilienz erh6hen
und die Resilienz lebenswichtiger gesellschaftlicher Funktionen verbessern. Das
Instrument sollte daher zur Stirkung der Verkniipfung von humanitirer Hilfe,
Entwicklungszusammenarbeit und Friedensforderung beitragen.

Da die Ziele dieser Verordnung von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend
verwirklicht werden konnen, sondern vielmehr auf Unionsebene besser zu
verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 EUV
verankerten Subsidiarititsprinzip titig werden. Entsprechend dem in demselben
Artikel genannten Grundsatz der VerhiltnismaBigkeit geht diese Verordnung nicht
iiber das fiir die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Mal3 hinaus.

Dieses Instrument sollte zur Verwirklichung des kollektiven Unionsziels beitragen,
innerhalb des Zeitrahmens der von den Vereinten Nationen im September 2015
angenommenen Agenda 2030°° (im Folgenden , Agenda 2030“) 0,7 % des
Bruttonationaleinkommens (BNE) als o6ffentliche Entwicklungshilfe (ODA) gemil
den Kriterien des Entwicklungshilfeausschusses der OECD bereitzustellen, indem
realistische, iiberpriifbare Maflnahmen zur Erfiillung dieser Verpflichtung unterstiitzt
werden, und diesbeziigliche Fortschritte sollten weiterhin liberwacht und gemeldet
werden. Es sollte auch fiir beide Seiten vorteilhafte Partnerschaften fiir nachhaltige
Entwicklung fordern, unter anderem durch die Mobilisierung privater Ressourcen. Die
gesamte Unterstiitzung, die durch das Instrument zur Forderung der nachhaltigen
Entwicklung — einschlieBlich der mobilisierten privaten Mittel — bereitgestellt wird,
sollte im Rahmen der oOffentlichen Gesamtleistung zur Forderung nachhaltiger
Entwicklung (TOSSD) erfasst werden.

Dieses Instrument sollte zur Verwirklichung des kollektiven Unionsziels, innerhalb
des Zeitrahmens der Agenda 2030 0,2 % des Bruttonationaleinkommens als ODA fiir
die am wenigsten entwickelten Lander bereitzustellen, beitragen, indem realistische,
iiberpriifbare MaBnahmen zur Erfiillung dieser Verpflichtung unterstiitzt werden,
wobei diesbeziigliche Fortschritte weiterhin iiberwacht und gemeldet werden sollten.

Das Instrument sollte die Wettbewerbsfahigkeit der Union stérken, insbesondere
indem es zur Nachhaltigkeit, Resilienz und Diversifizierung der Wert- und
Lieferketten unter Beriicksichtigung hoher Standards fiir verantwortungsvolles
unternehmerisches Handeln beitrdgt und mehr wirtschaftliche Chancen schafft. Es
sollte fiir Stimmigkeit zwischen der Umsetzung der Handels-, Wirtschafts- und
Industriepolitik der Union und dem Instrument gesorgt werden, was auch Synergien
mit Partnerschaften fiir sauberen Handel und Investitionen einschlieBt. Um das
Potenzial von fiir beide Seiten vorteilhaften Partnerschaften fiir eine nachhaltige
Entwicklung in der Union und in Partnerldndern zu nutzen, sollten insbesondere bei
der Unterstiitzung von Projekten von gemeinsamem Interesse fiir die Mitgliedstaaten
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,»Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 fiir nachhaltige Entwicklung®, verabschiedet auf der
Generalversammlung der Vereinten Nationen am 25. September 2015 (A/RES/70/1).
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und die Partnerldnder in Bezug auf die Teile der Projekte, die im Hoheitsgebiet der
Partnerldnder durchgefiihrt werden, Synergien gefordert werden zwischen dem
Instrument und dem mit der Verordnung (EU) [XXX] des Europdischen Parlaments
und des Rates®! eingerichteten Europdischen Fonds fiir Wettbewerbsfihigkeit sowie
mit der Fazilitdt ,,Connecting Europe®, die durch die Verordnung (EU) [XXX] des
Europiischen Parlaments und des Rates *2, eingerichtet wurde.

Es sollte sichergestellt werden, dass die Finanzierungsinstrumente der Union fiir das
auswartige Handeln sich gegenseitig erginzen, dies gilt insbesondere fiir die
Komplementaritdit mit dem Beschluss (EU) 2021/1764 des Rates {iber die
Assoziierung der {iberseeischen Linder und Gebiete mit der Europiischen Union® ,
dem mit der Verordnung (Euratom) [XXX] des Rates®* eingerichteten Europdischen
Instrument fiir internationale Zusammenarbeit im Bereich der nuklearen Sicherheit
und der Stilllegung [INSC-D], der Gemeinsamen AuBlen- und Sicherheitspolitik,
gegebenenfalls einschlieBlich der Gemeinsamen Sicherheits- und
Verteidigungspolitik, und der mit dem Beschluss (GASP) 2015/509 des Rates®’
eingerichteten Europdischen Friedensfazilitit, die auferhalb des Unionshaushalts
finanziert wird.

Die Union sollte eine moglichst effiziente Nutzung der im Rahmen ihrer
Finanzierungsinstrumente verfiigbaren Mittel anstreben. Hier sollte das Instrument
sowohl Beitrdge zu und aus anderen Programmen der Union als auch mit diesen
kombinierte Finanzierungen ermdoglichen. Dies sollte zu den Prioritidten und Interessen
der Union sowie zu einer nachhaltigen Entwicklung in den Partnerlindern der Union
beitragen. Soweit angezeigt, sollte diese Verordnung auch die Kohédrenz und
Komplementaritét mit der Makrofinanzhilfe einschlieen.

Mit dieser Verordnung sollte eine indikative Finanzausstattung fiir das Instrument
festgesetzt werden. Fiir die Zwecke dieser Verordnung werden die jeweiligen Preise
auf der Grundlage eines festen Deflators von 2 % berechnet.

Die jiingsten Erfahrungen haben gezeigt, dass in einem sich rasch wandelnden
wirtschaftlichen, sozialen und geopolitischen Umfeld mehr Flexibilitit beim
Mehrjihrigen Finanzrahmen und bei den entsprechenden Ausgabenprogrammen der
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Verordnung (EU) Nr. [XXX] des Europdischen Parlaments und des Rates zur Einrichtung des
Europédischen Fonds fiir Wettbewerbsfahigkeit (ECF), einschlieBlich des Spezifischen Programms fiir
Forschungs- und Innovationstitigkeiten im Verteidigungsbereich, und zur Aufhebung der
Verordnungen (EU) 2021/522, (EU) 2021/694, (EU) 2021/696, (EU) 2021/697, (EU) 2021/783, (EU)
2023/588, (EU) 2023/1525, (EU) 2023/2418, (EU) (EDIP) (ABI. L., S.).

Verordnung (EU) Nr. [ XXX] des Européischen Parlaments und des Rates zur Einrichtung der Fazilitét
,,Connecting Europe* fiir den Zeitraum 2028-2034, zur Anderung der Verordnung (EU) 2024/1679 und
zur Aufhebung der Verordnung (EU) 2021/1153 (ABL [...], [...], S. [...].

Beschluss (EU) 2021/1764 des Rates vom 5. Oktober 2021 iiber die Assoziierung der iiberseeischen
Lander und Gebiete mit der Europdischen Union einschlieflich der Beziehungen zwischen der
Europiischen Union einerseits und Gronland und dem Kénigreich Dénemark andererseits (Ubersee-
Assoziationsbeschluss  einschlielich ~ Gronlands) (ABL.  L355 vom 7.10.2021, S.6,
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1764/0j).

Verordnung (Euratom) [XXX] des Rates vom [zur Einrichtung des Européischen Instruments fiir die
internationale Zusammenarbeit im Bereich der nuklearen Sicherheit und der Stilllegung und zur
Authebung der Verordnungen (Euratom) 2021/100 und (Euratom) 2021/948 (ABIL. [...] vom [...], S.
[...D.

Beschluss (GASP) 2021/509 des Rates vom 22. Mirz 2021 zur Einrichtung einer Europiischen
Friedensfazilitdt und zur Aufhebung des Beschlusses (GASP) 2015/528 (ABI. L 102 vom 24.3.2021,
S. 14)
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Union vonndten ist. Zu diesem Zweck und im Einklang mit den Zielen dieser
Verordnung sollte die Finanzierung den sich wandelnden politischen Erfordernissen
und Priorititen der Union, wie sie in den von der Kommission vertffentlichten
einschldgigen Dokumenten, in den Schlussfolgerungen des Rates und den
EntschlieBungen des Européischen Parlaments festgelegt sind, gebiihrend Rechnung
tragen und gleichzeitig eine ausreichende Vorhersehbarkeit fiir den Haushaltsvollzug
gewihrleisten.

GemiB der Verordnung (EU, Euratom)../... des Rates*® (MFR-Verordnung) ist
zuldssig, im Hinblick auf die Erfiillung der Verbindlichkeiten der Union im
Zusammenhang mit den Darlehen an die Ukraine die erforderlichen Mittel im
Unionshaushalt iiber die Obergrenzen des Mehrjdhrigen Finanzrahmens hinaus in
Anspruch zu nehmen. Dadurch kann im Rahmen der vorliegenden Verordnung
finanzieller Beistand fiir die Ukraine in Form von Darlehen geméall Artikel 223
Absatz 1 der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509°7 genehmigt werden.

Angesichts der Haushaltsdeckung geméall der Verordnung (EU, Euratom).../... (MFR-
Verordnung) ist es angezeigt, den Hochstbetrag der gesamten finanziellen
Verbindlichkeiten der Union zur Deckung von Haushaltsgarantien und finanziellem
Beistand in Form von Darlehen im Rahmen der vorliegenden Verordnung nicht um
den Betrag des finanziellen Beistands zu kiirzen, der der Ukraine im Rahmen dieser
Verordnung in Form von Darlehen gewidhrt wird. Es ist auch angezeigt, keine
Dotierung zu bilden und abweichend von Artikel 214 Absatz 1 der Verordnung (EU,
Euratom) 2024/2509 im Rahmen dieses Instruments keine Dotierungsquote fiir
Darlehen an die Ukraine festzulegen.

Was die Unterstiitzung der Union fiir die Ukraine — auBler in Form von Darlehen —
betrifft, sollte die Finanzierung im Rahmen der vorliegenden Verordnung, wie in der
Verordnung [(EU, Euratom) 20XX/XXX * des Rates [MFR-Verordnung] vorgesehen,
fiir den Zeitraum 1. Januar 2028 bis 31. Dezember 2034 aus der (Ukraine-Reserve)
erfolgen. Die Mittel fiir Verpflichtungen und die entsprechenden Mittel fiir Zahlungen
aus der (Ukraine-Reserve) sollten jéhrlich im Rahmen des Haushaltsverfahrens
bereitgestellt werden. Dariiber hinaus sollte es moglich sein, fiir die Zwecke dieser
Verordnung bereitgestellte Mittel aus der in Artikel 6 der Verordnung [(EU, Euratom)
20XX/XXX des Rates * [MFR-Verordnung]) genannten Reserve zur Unterstiitzung
der Ukraine gemil der Verordnung (Euratom) [...] (INSC-D) zu verwenden.

Im Rahmen der restriktiven MaBBnahmen der Union, die gemif Artikel 29 EUV und
Artikel 215 Absatz2 AEUV erlassen werden, diirfen benannten natiirlichen oder
juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen weder unmittelbar noch
mittelbar Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfligung gestellt werden oder
zugutekommen. Daher sollten weder solche natiirlichen oder juristischen Personen,
Organisationen oder Einrichtungen noch juristische Personen, Organisationen oder
Einrichtungen in ihrem Eigentum oder unter ihrer Kontrolle durch das Instrument
unterstiitzt werden.

36
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Verordnung (EU, Euratom) [...] des Rates vom [...] [zur Festlegung des Mehrjéhrigen Finanzrahmens
fiir die Jahre 2028 bis 2034] (ABL. L ..., S.).

Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 23. September
2024 iiber die Haushaltsordnung fiir den Gesamthaushaltsplan der Union (ABL. L, 2024/2509,
26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/0j).

DE


http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj

DE

(41)

(42)

(43)

-25- Drucksache 529/25

In einem globalen Kontext, in dem die Union mit einem starken geopolitischen und
geodkonomischen = Wettbewerb  konfrontiert ist und der von globalen
Herausforderungen gepragt ist, die vom Klimawandel und dem Verlust an
biologischer Vielfalt bis hin zu Spannungen im Zusammenhang mit knappen
Ressourcen, technologischen Abhéngigkeiten, anhaltendem Migrationsdruck und
Storungen in den Bereichen Wirtschaft und Handel reichen, muss das auswirtige
Handeln im Hinblick auf eine wirksame Umsetzung der Priorititen der Union und
ihrer Partner nicht nur auf Sicherheitsbedrohungen und Fragilitit reagieren sondern
auch auf neu entstechende Bediirfnisse eingehen und strategische Priorititen
voranbringen. Damit die Union besser auf unvorhergesehene Erfordernisse reagieren
und ihre Partnerschaften aufbauend auf den Erfahrungen mit dem Europidischen
Entwicklungsfonds und der Verordnung (EU) 2021/947 an neue Prioritdten anpassen
kann, sollte ein nicht zugewiesener Betrag als Flexibilititspolster fiir neue
Herausforderungen und Prioritdten vorgesehen werden. Dieser Betrag sollte gemif
den in dieser Verordnung festgelegten Verfahren mobilisiert werden.

Der globale Handlungskontext sollte durch die Bemiihungen um eine regel- und
wertebasierte  Weltordnung gekennzeichnet sein, deren Grundprinzip der
Multilateralismus ist und in deren Mittelpunkt die Vereinten Nationen (VN) stehen.
Die Agenda 2030 bildet zusammen mit dem im Rahmen des Rahmeniibereinkommens
der Vereinten Nationen iiber Klimainderungen geschlossene Ubereinkommen von
Paris®® (im  Folgenden ,Ubereinkommen von Paris), dem Globalen
Biodiversititsrahmen von Kunming-Montreal®®, der Aktionsagenda von Addis Abeba
der dritten Internationalen Konferenz iiber Entwicklungsfinanzierung*® und dem
Zukunftspakt*! die Reaktion der internationalen Gemeinschaft auf die globalen
Herausforderungen und Tendenzen in Bezug auf die nachhaltige Entwicklung. Im
Rahmen des Instruments sollte ein besonderes Augenmerk auf die Zusammenhénge
zwischen den Zielen fiir nachhaltige Entwicklung sowie auf integrierte Maflnahmen
gelegt werden, mit denen positive Nebeneffekte und in kohédrenter Weise mehrere
Ziele zugleich erreicht werden konnen.

Das Instrument sollte die Durchfiihrung des Samoa-Partnerschaftsabkommens
zwischen der Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und den Mitgliedern der
Organisation afrikanischer, karibischer und pazifischer Staaten andererseits*?, das am
15. November 2023 in Samoa unterzeichnet wurde und seit dem 1. Januar 2024
vorldufig angewandt wird, unterstiitzen. Das Instrument sollte auch die Fortsetzung

38

39

40
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42

Beschluss (EU) 2016/1841 des Rates vom 5. Oktober 2016 iiber den Abschluss des im Rahmen des
Rahmeniibereinkommens der Vereinten Nationen {iiber Klimaidnderungen geschlossenen
Ubereinkommens von Paris im Namen der Europdischen Union (ABI. L 282 vom 19.10.2016, S. 1,
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1841/0j).

,»Globaler Biodiversititsrahmen von Kunming-Montreal®, verabschiedet am 19. Dezember 2022 von
der 15. Konferenz der Vertragsparteien des Ubereinkommens iiber die biologische Vielfalt (CBD
COP 15).

»Aktionsagenda von  Addis Abeba“ der dritten Internationalen Konferenz  iiber
Entwicklungsfinanzierung, am 16.Juni 2015 angenommen und am 27.Juli 2015 von der
Generalversammlung der Vereinten Nationen gebilligt (A/RES/69/313).

»Zukunftspakt”, am 22. September 2024 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen
verabschiedet (A/RES/79/1).

Beschluss des Rates (EU) 2023/2861 vom 20. Juli 2023 iiber die Unterzeichnung — im Namen der
Europédischen Union — und die vorldufige Anwendung des Partnerschaftsabkommens zwischen der
Europdischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und den Mitgliedern der Organisation
afrikanischer, karibischer und pazifischer Staaten andererseits (ABI. L, 2023/2861, 28.12.2023, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2861/0j).
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der bestehenden Zusammenarbeit zwischen der Union und diesen spezifischen
Regionen unterstiitzen, beispielsweise mit der Afrikanischen Union, im Einklang mit
der gemeinsamen Vision der EU und der AU fiir 2030.

Die Union sollte nach Artikel 208 AEUV die erforderliche Politikkohdrenz im
Interesse der Entwicklung gewéhrleisten. In den Bereichen, in denen die Politik der
Union Auswirkungen auf die Entwicklungslédnder und -gebiete haben kann, sollte die
Union den Zielen der Entwicklungszusammenarbeit Rechnung tragen. Um die
Politikkohédrenz im Interesse der nachhaltigen Entwicklung zu gewéhrleisten, miissen
bei der Politik der Union in allen Bereichen die Auswirkungen dieser Politik auf die
nachhaltige Entwicklung auf allen Ebenen, d. h. auf nationaler Ebene, in der Union, in
anderen Léndern und auf globaler Ebene, beriicksichtigt werden.

Im Einklang mit ihren internationalen Verpflichtungen sollte die Union die Grundsétze

der  Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit anwenden, d. h.
Eigenverantwortung  der  Entwicklungslinder = und  -gebiete  fiir  die
Entwicklungspriorititen, Fokus auf Ergebnisse, inklusive

Entwicklungspartnerschaften, Transparenz und gegenseitige Rechenschaftspflicht. In
diesem Zusammenhang sollten die Union und ihre Mitgliedstaaten mit ihrer
kollektiven Unterstiitzung flir Partnerlinder und -regionen den grofitmoglichen
Mehrwert schaffen. Die Durchfiihrung des Instruments sollte sich an den erwarteten
Ergebnissen, d. h. an seinen Leistungen (Outputs), direkten Wirkungen (Outcomes)
und den léngerfristigen Wirkungen (Impacts), orientieren.

Die Union sollte eine enge Abstimmung mit den lokalen Behoérden und der
Zivilgesellschaft fordern und deren Beteiligung am Beitrag zur nachhaltigen
Entwicklung und zur Verwirklichung der Ziele fiir nachhaltige Entwicklung auf
lokaler Ebene unterstiitzen. Die Union sollte auch giinstige Rahmenbedingungen fiir
die Zivilgesellschaft fordern, damit deren Organisationen ihre Arbeit wirksam ausiiben
konnen. Zivilgesellschaftliche Organisationen und lokale Behdrden sollten im
Hinblick auf ihr Eintreten fiir die Werte, Interessen und Zicle der Union im Rahmen
des Instruments Unterstiitzung der Union erhalten. Zivilgesellschaftliche
Organisationen und lokale Behdrden sollten ordnungsgeméif konsultiert werden und
rechtzeitig Zugang zu einschldgigen Informationen erhalten, damit sie angemessen
mitwirken konnen.

Die Durchfiihrung des Instruments sollte von den Grundsdtzen der Gleichstellung der
Geschlechter, der Stiarkung der Rolle von Frauen und Midchen sowie der Verhiitung
und Bekdmpfung von Gewalt gegen Frauen und hauslicher Gewalt geleitet sein und
darauf abzielen, die Rechte der Frau im Einklang mit dem Fahrplan fiir die
Frauenrechte®’, der Strategie fiir die Gleichstellung der Geschlechter**, den EU-
Aktionsplédnen fiir die Gleichstellung, den einschlidgigen Schlussfolgerungen des Rates
und internationalen Ubereinkommen, einschlieBlich des Ubereinkommens von
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Mitteilung der Kommission an das Européische Parlament, den Rat, den Europaischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen, Ein Fahrplan fiir die Frauenrechte (COM(2025) 97
final).

Mitteilung der Kommission an das Européische Parlament, den Rat, den Europédischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen, Eine Union der Gleichheit: Strategie fiir die
Gleichstellung der Geschlechter 2020-2025 (COM(2020) 152 final).
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Istanbul zur Verhiitung und Bekimpfung von Gewalt gegen Frauen* zu schiitzen und
zu fordern. Die Stirkung der Geschlechtergleichstellung und der Rolle der Frauen im
Rahmen des auswirtigen Handelns der Union wie auch die Intensivierung der
Bemiihungen zur Verwirklichung der in den EU-Aktionsplénen fiir die Gleichstellung
genannten Mindestleistungsanforderungen sollten dazu fiihren, dass in allen Bereichen
des auswirtigen Handelns und der internationalen Zusammenarbeit der Union ein
geschlechtersensibler und transformativer Ansatz verfolgt wird. Die Gleichstellung der
Geschlechter und die Starkung der Rolle der Frauen und Médchen sollten im Rahmen
des Instruments durchgidngig beriicksichtigt und bei allen MaBBnahmen angemessen
einbezogen werden.

Mit dem Instrument sollten Kinder und junge Menschen als wichtige Akteure des
Wandels unterstiitzt werden, wobei ihren Bediirfnissen und der Stirkung ihrer Rolle
besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte. Es sollte darauf abzielen,
Diskriminierungen aus Griinden des Alters, der ethnischen Herkunft, der Religion und
der Weltanschauung, einer Behinderung oder der sexuellen Ausrichtung zu verhindern
und zu bekdmpfen. Es sollte die Rechte von Menschen mit Behinderungen im
Einklang mit dem VN-Ubereinkommen iiber die Rechte von Menschen mit
Behinderungen*® fordern.

In Anerkennung der Tatsache, dass sich die Dreifachkrise des Planeten — Klima,
Verlust an biologischer Vielfalt und Umweltverschmutzung — in den letzten zehn
Jahren verschérft hat und nicht von der Union allein gelost werden kann, sollte das
Instrument eine wesentliche Rolle bei der Verwirklichung multilateral vereinbarter
Klima- und Umweltziele spielen, indem es die internationale Zusammenarbeit
unterstiitzt. In diesem Zusammenhang sollte die Union die am stdrksten gefdhrdeten
Lander, insbesondere die kleinen Inselentwicklungslinder und die am wenigsten
entwickelten Linder, unterstiitzen.

Angesichts der Bedeutung, die der Bewiéltigung des Klimawandels im Einklang mit
den Zusagen der Union zukommt, das Ubereinkommen von Paris und den Globalen
Biodiversitdtsrahmen von Kunming und Montreal umzusetzen und die Ziele fiir
nachhaltige Entwicklung zu verwirklichen, sollte das Instrument zur durchgédngigen
Einbeziehung des Klimaaspekts in die Politik der Union beitragen. Einschligige
MaBnahmen sollten im Zuge der Durchfiihrung des Instruments ermittelt werden und
der im Rahmen des Instruments geleistete Gesamtbeitrag sollte Gegenstand der
einschligigen Uberwachungs-, Evaluierungs- und Uberpriifungsprozesse sein. Das
Instrument sollte dazu beitragen, den Riickgang der biologischen Vielfalt aufzuhalten
und umzukehren, indem es auf den Zusammenhdngen zwischen Klima- und
Biodiversitétszielen aufbaut.

Das Handeln der Union im Bereich Klimawandel und biologische Vielfalt sollte einen
gerechten  Ubergang zu  einer  klimaneutralen,  klimaresistenten  und
ressourceneffizienten Kreislaufwirtschaft unterstiitzen. Es sollte vor allem die
Einhaltung und Umsetzung des Ubereinkommens von Paris, des VN-
Rahmeniibereinkommens iiber Klimainderungen, des Ubereinkommens der Vereinten
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,Ubereinkommen des Europarats zur Verhiitung und Bekimpfung von Gewalt gegen Frauen und
héauslicher Gewalt* (SEV Nr. 210), trat am 1. August 2014 in Kraft
(https://www.coe.int/de/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=210).
Ubereinkommen iiber die Rechte von Menschen mit Behinderungen (CRPD), in Kraft getreten am
3. Mai 2008 (https://social.desa.un.org/issues/disability/crpd/convention-on-the-rights-of-persons-with-
disabilities-crpd#Fulltext).
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Nationen iiber die biologische Vielfalt, des Ubereinkommens der Vereinten Nationen
zur Bekdmpfung der Wiistenbildung und des Ubereinkommens iiber die Erhaltung und
nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt der Meere von Gebieten auBlerhalb
nationaler Hoheitsbefugnisse fordern. Insbesondere sollten die im Rahmen des
Instruments zugewiesenen Mittel mit dem langfristigen Temperaturziel des
Ubereinkommens von Paris in Einklang stehen, den Anstieg der globalen
Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 °C iiber dem vorindustriellen Niveau zu
begrenzen, und die Verwirklichung dieses Ziels fordern, wahrend gleichzeitig weitere
Anstrengungen zur Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 1,5 °C unternommen
werden. Das Instrument sollte mit dem Ziel in Einklang stehen, die Fahigkeit zur
Anpassung an die negativen Auswirkungen des Klimawandels zu verbessern, die
Vulnerabilitit zu verringern und die Klimaresilienz zu fordern und es sollte sich an
den Zielen des Globalen Biodiversititsrahmens von Kunming und Montreal
ausrichten. Im Einklang mit dem Europiischen Pakt fiir die Meere*’ sollte das
Instrument die Erhaltung der Meere fordern und die internationale regelbasierte
Meerespolitik stirken. Besondere Aufmerksamkeit sollte MaBnahmen gewidmet
werden, mit denen sich positive Nebeneffekte und mehrere Ziele — einschlielich
Klima-, Biodiversitéts- und Umweltziele — zugleich erreichen lassen.

Nach Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe d der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509
miissen die Programme und Téatigkeiten, soweit machbar und zweckméiBig, so
durchgefiihrt werden, dass die in Artikel 9 der Verordnung (EU) 2020/852%
festgelegten Umweltziele nicht gefdhrdet werden (im Folgenden ,,Grundsatz der
Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen). Um eine einheitliche Umsetzung
dieses Grundsatzes im gesamten Haushalt zu gewéhrleisten, sollte im Rahmen des
Instruments der Grundsatz der Vermeidung erheblicher Beeintrichtigungen im
Einklang mit den gemeinsamen Vorschriften der Verordnung (EU, Euratom) [XXX]
des Europidischen Parlaments und des Rates [Leistungsverordnung] und den
einheitlichen technischen Leitlinien (,,Leitlinien zur Vermeidung erheblicher
Beeintriachtigungen®) angewandt werden.

Das Instrument sollte die digitale Zusammenarbeit mit Partnerldindern und deren
digitalen Wandel im Einklang mit der internationalen Digitalstrategie fiir die
Europiische Union*® und dem Kompass fiir Wettbewerbsfihigkeit™ fordern.

Im Einklang mit Artikel 210 AEUV sollten die Union und ihre Mitgliedstaaten ihre
kollektive Wirkung verstéirken, indem sie ihre jeweiligen Ressourcen und Kapazititen
so weit wie moglich bilindeln.

Im Bereich der internationalen Zusammenarbeit sollte die Politik der Union und
diejenige der Mitgliedstaaten auf dem Konzept ,,Team-Europa‘>! beruhen, sodass sie

47

48

49

50

Mitteilung der Kommission an das Européische Parlament, den Rat, den Europédischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen, Der Europdische Pakt fiir die Meere
(COM(2025) 281 final).

Verordnung (EU) 2020/852 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 iiber die
Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und der Anderungsverordnung
(EU) 2019/2088 (ABI. L 198 vom 22.6.2020, S. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/0j).
Gemeinsame Mitteilung an das Europdische Parlament und den Rat — Eine internationale
Digitalstrategie fiir die Europdische Union (JOIN/2025/140 final).

Mitteilung der Kommission an das Europdische Parlament, den Europdischen Rat, den Rat, den
Européischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen — Ein Kompass fiir
eine wettbewerbsfahige EU (COM(2025) 30 final).
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sich gegenseitig ergénzen und verstirken, um die Wirksamkeit, die Wirkung und den
Mehrwert dieser kollektiven Unterstiitzung zu verbessern.

Die Union, ihre Mitgliedstaaten, die Durchfiihrungsstellen und
Finanzierungsinstitutionen der Mitgliedstaaten, einschlieBlich der
Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen und Exportkreditagenturen der
Mitgliedstaaten, die Européische Investitionsbank (EIB) und die Européische Bank fiir
Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) sollten bestrebt sein, die Partnerldander und
die strategischen Interessen der Union auBlerhalb der Union durch gemeinsam
festgelegte und durchgefiihrte MaBBnahmen zu fordern. Dieser Ansatz sollte inklusiv
und fiir gleich gesinnte Partner und Interessentridger offen sein, um Ressourcen zu
biindeln und zusammen zur Verwirklichung gemeinsamer Ziele beizutragen, unter
anderem durch den Einsatz von Haushaltsgarantien und Mischfinanzierungen.

Die Union sollte konstruktives Engagement in Bezug auf alle Aspekte von Migration
und Vertreibung unterstiitzen, das darauf ausgerichtet ist, sichere und gut regulierte
Rahmenbedingungen fiir Migration und die Bereitstellung von Unterstiitzung fiir
Vertriecbene und ihre Aufnahmegemeinschaften zu  gewdhrleisten. Die
Zusammenarbeit mit Partnerlandern im Bereich der Migration muss — unter Wahrung
der Zustandigkeiten der Mitgliedstaaten, unter Nutzung der Vorteile einer geordneten,
sicheren, reguldren und verantwortungsvollen Migration und Hand in Hand mit der
wirksamen Bekdmpfung von irreguldrer Migration — weiter intensiviert werden. Diese
Zusammenarbeit sollte — auf der Grundlage der gegenseitigen Rechenschaftspflicht
und der uneingeschriankten Achtung der im Volkerrecht und im Unionsrecht
verankerten humanitdren Verpflichtungen und Menschenrechtsverpflichtungen sowie
durch Zusammenarbeit mit Diasporagemeinschaften und die Forderung legaler
Migrationswege — einen Beitrag zur Minderung der negativen Auswirkungen von
Vertreibungen, zur Gewihrleistung des Zugangs zu internationalem Schutz, zur
Bekdmpfung der Ursachen von irreguldrer Migration und von Vertreibungen, zur
Verbesserung des Grenzmanagements und zur Fortsetzung der Anstrengungen im
Kampf gegen irreguldre Migration, zur Bekdmpfung von Menschenhandel und
Schleuserkriminalitit sowie gegebenenfalls zu den Bemiihungen um eine wiirdevolle
und dauerhafte Riickkehr, Riickiibernahme und Wiedereingliederung leisten. Dass
Partnerldnder in diesem Bereich wirksam mit der Union zusammenarbeiten, sollte
daher fester Bestandteil des Instruments sein. GroBere Kohdrenz zwischen der Politik
in den Bereichen Migration, Asyl und Riickfiihrung und der auswértigen Politik ist
wichtig, um sicherzustellen, dass die Partnerldnder mit der Aulenhilfe der Union bei
der wirksameren Steuerung der Migration hin zu einer nachhaltigen Entwicklung
unterstiitzt werden. Das Instrument sollte zu einem koordinierten, ganzheitlichen und
strukturierten Migrationskonzept beitragen, das Synergien maximiert und die
erforderliche Hebelwirkung entfaltet.

Das Instrument sollte die Union in die Lage versetzen, in Zusammenarbeit mit den
Mitgliedstaaten sowie entsprechend der und ergédnzend zur Migrations- und
Asylpolitik der Union umfassend auf die mit Migration und Vertreibung verbundenen
Herausforderungen, Bediirfnisse und Chancen zu reagieren. Migrationsbezogene
MaBnahmen im Rahmen des Instruments sollten zur wirksamen Durchfiihrung der
Abkommen und Dialoge der Union iiber Migration mit Partnerlindern beitragen,

51

Gemeinsame Mitteilung der Kommission an das Europiische Parlament, den Rat, den Européischen
Wirtschafts- und Sozialausschuss, den Ausschuss der Regionen und die Européische Investitionsbank,
Team Europa — Aufbau nachhaltiger internationaler Partnerschaften (JOIN(2024) 25 final).
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indem sie zur Zusammenarbeit auf der Grundlage eines flexiblen anreizorientierten
Ansatzes und mithilfe eines Koordinierungsmechanismus im Rahmen des Instruments
anregen. Der Koordinationsmechanismus sollte es ermdglichen, im Rahmen des
Instruments auf bestehende und sich abzeichnende Herausforderungen in den
Bereichen Migration und Vertreibung zu reagieren, indem durch flexible
Finanzierung — unter Einhaltung der Finanzausstattung und durch deren flexiblen
Einsatz — alle entsprechenden Komponenten eingesetzt werden. Diese Mallnahmen
sollten unter uneingeschrinkter Achtung des Volkerrechts, einschlieBlich der
internationalen Menschenrechtsnormen, des humanitiren Volkerrechts und des
Fliichtlingsrechts sowie der Zustindigkeiten der Union und der Mitgliedstaaten
durchgefiihrt werden.

Im Rahmen des Instruments sollte sich die Union im Einklang mit dem EU-
Aktionsplan fiir Menschenrechte und Demokratie®® mit den Menschenrechten und der
demokratischen Regierungsfithrung auf allen Ebenen befassen, unter anderem durch
Wahlbeobachtungsmissionen. Soweit angezeigt sollte die Unterstiitzung der Union in
Bereichen, die den Schutz der Menschenrechte und der demokratischen Werte und
Grundsdtze betreffen, sowie die Unterstiitzung der Akteure der Zivilgesellschaft
unabhingig von der Zustimmung der Regierungen und Behorden der betreffenden
Partnerldnder bereitgestellt werden. Da die Achtung der Demokratie, der
Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit eine Grundvoraussetzung fiir eine
wirtschaftliche Haushaltsfiihrung und eine wirksame Unionsfinanzierung im Sinne der
Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 ist, konnte die Hilfe im Falle einer
Verschlechterung der Lage in Drittlindern hinsichtlich der Demokratie, der
Menschenrechte oder der Rechtsstaatlichkeit ausgesetzt werden.

Die im Rahmen des Instruments verfligbaren Mittel sollten zur Finanzierung von
MaBnahmen zugunsten der internationalen Dimension des Programms Erasmus+, auch
im Einklang mit der Union der Kompetenzen®®, verwendet werden. Die mehrjihrige
Programmplanung der internationalen Dimension von Erasmus+ im Rahmen dieses
Instruments sollte im Einklang mit den in der Verordnung (EU) [XXX] des
Europidischen Parlaments und des Rates [Erasmus+-Verordnung]®* festgelegten
Verfahren durchgefiihrt werden.

Das Instrument sollte zur Forderung der internationalen kulturellen Beziehungen
beitragen und die Rolle der Kultur bei der Forderung der Werte der Union anerkennen.

Die Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 findet auf dieses Instrument Anwendung.
Sie regelt die Aufstellung und den Vollzug des Gesamthaushaltsplans der
Europédischen Union und enthidlt unter anderem Bestimmungen zu Finanzhilfen,

Preisen, nichtfinanziellen Zuwendungen, Auftragsvergabe, indirekter
Mittelverwaltung,  finanziellem  Beistand,  Finanzierungsinstrumenten  und
Haushaltsgarantien.

52 Gemeinsame Mitteilung an das Europdische Parlament und den Rat — EU-Aktionsplan fiir

53

54

Menschenrechte und Demokratie 2020-2024 (JOIN(2020) 5 final).

Mitteilung der Kommission an das Europdische Parlament, den Europdischen Rat, den Rat, den
Europiischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen — Die Union der
Kompetenzen (COM(2025) 90 final).

Verordnung (EU) [XXX] des Européischen Parlaments und des Rates zur Einrichtung des Programms
Erasmus+ fiir den Zeitraum 2028-2034 und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) 2021/817 und (EU)
2021/888 (ABL. L. S.).
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Jahres- oder Mehrjahresaktionsplidne und MalBnahmen geméll der vorliegenden
Verordnung sollten Arbeitsprogramme im Sinne der Verordnung (EU, Euratom)
2024/2509 sein. Jahres- oder Mehrjahresaktionspline sollten sich auf
MaBnahmenbiindel beziehen, fiir die jeweils ein Dokument vorgelegt wird.

Vorschriften iiber die tatsdchliche Niederlassung oder Staatsangehorigkeit oder die Art
der Teilnehmer an Vergabeverfahren, auch in Bezug auf ihre direkte und indirekte
Kontrolle durch Einrichtungen eines Partnerlandes, sowie iiber den Ursprung von
Erzeugnissen konnen Beschrinkungen vorsehen, unter anderem wenn diese im
strategischen Interesse der Union liegen. Solche Beschrinkungen konnten
beispielsweise, soweit angezeigt, fiir Hochrisikoanbieter gelten.

Unter Wahrung des Grundsatzes der Jahrlichkeit des Unionshaushaltes ist es aufgrund
der externen Volatilitdt erforderlich, dass die bereits gemiBl der Verordnung (EU)
2021/947 zuldssigen Flexibilititsregelungen in Bezug auf Mitteliibertragungen
erhalten bleiben. Abweichend von Artikel 12 Absatz 4 der Verordnung (EU, Euratom)
2024/2509 sollten Mitteliibertragungen aus dem Instrument zur Wiederverwendung im
Rahmen dieses Instruments zur Verfiigung stehen, um eine effiziente Verwendung der
Unionsmittel sowohl zugunsten von Biirgerinnen und Biirger der Union als auch von
Partnerlédndern zu gewdhrleisten und die fiir die MaBBnahmen der Union im Bereich des
auswartigen Handelns verfiigbaren Unionsmittel zu maximieren. Abweichend von
Artikel 212 Absatz3 der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 sollten
eingenommene, zuriickgezahlte und eingezogene Mittel aus
Finanzierungsinstrumenten, die durch Programme fiir das auswértige Handeln im
Rahmen dieses oder fritherer Mehrjéhriger Finanzrahmen eingerichtet wurden, zur
Wiederverwendung im Rahmen dieses Instruments zur Verfligung stehen. Dadurch
werden die erforderlichen Ressourcen fiir die Finanzierung des jeweils dringendsten
zusitzlichen Bedarfs im Bereich der Aulenbeziehungen der EU verfiigbar gemacht.

Um die fiir das Instrument verfiigbaren Mittel dadurch zu erhdhen, dass diesem die
Uberschiisse in  Verbindung mit dem Garantiefonds fiir MaBnahmen im
Zusammenhang mit den Aullenbeziehungen, der mit der Verordnung (EG, Euratom)
Nr. 480/2009 eingerichtet wurde, dem Europdischen Fonds fiir nachhaltige
Entwicklung, der mit der Verordnung (EU) 2017/1601 eingerichtet wurde, dem
Europédischen Fonds fiir nachhaltige Entwicklung plus (EFSD+), der mit der
Verordnung (EU) 2021/947 eingerichtet wurde, der Garantie fiir die Ukraine, die mit
der Verordnung (EU) 2024/792 eingerichtet wurde, dem finanziellen Beistand in Form
von Darlehen gemilB den Verordnungen (EU) 2024/1449 und (EU) 2025/535 sowie in
Verbindung mit der Haushaltsgarantie und dem finanziellen Beistand im Rahmen
dieses Instruments zugewiesen werden, sind Ausnahmen von Artikel 216 Absatz 4
Buchstabe a der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 und von Artikel 31 Absatz 8
der Verordnung (EU) 2021/947 erforderlich. Dadurch werden die erforderlichen
Ressourcen fiir die Finanzierung des jeweils dringendsten zusétzlichen Bedarfs im
Bereich der Aullenbeziehungen der EU verfligbar gemacht.

Zur Gewdhrleistung der Flexibilitdt sollte Artikel 114 Absatz 2 Unterabsatz 3 der
Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 nicht fiir die mehrjdhrigen Mallnahmen im
Rahmen dieses Instruments gelten.

55

Verordnung (EU) 2017/1601 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 26. September 2017 zur
Einrichtung des Europédischen Fonds fiir nachhaltige Entwicklung (EFSD), der EFSD-Garantie und des
EFSD-Garantiefonds (ABI. L 249 vom 27.9.2017, S. 1, ELI: http://data.europa.cu/eli/reg/2017/1601/0j).
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Die Arten der Finanzierung und des Haushaltsvollzugs im Rahmen dieser Verordnung
sollten jeweils danach ausgewihlt werden, ob sie zur Verwirklichung der spezifischen
Ziele der MaBnahmen und zur Erzielung von Ergebnissen geeignet sind, wobei
insbesondere die Kontrollkosten, der Verwaltungsaufwand und das erwarteten Risiko
der Nichteinhaltung von Vorschriften zu beriicksichtigen sind. Dabei sollte auch die
Verwendung von Pauschalbetrigen, Kosten je Einheit und Pauschalsidtzen sowie von
nicht mit den Kosten der betreffenden Vorhaben verkniipften Finanzierungen gemal3
Artikel 125 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 gepriift
werden. Die Union sollte in der Lage sein, dem Institut der Europdischen Union fiir
Sicherheitsstudien und dem Europdischen Sicherheits- und Verteidigungskolleg im
Hinblick auf die Durchfiihrung von MafBnahmen im Rahmen des Instruments
Haushaltsvollzugsaufgaben gemil3 Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe ¢ Ziffer viii der
Verordnung (EU) 2024/2509 zu {ibertragen.

Abweichend von Artikel 192 Absatz 1 der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509
sollte die Union in der Lage sein, Unterstiitzung in Form von Finanzhilfen flexibel und
zeitnah bereitzustellen, ohne dass eine Aufforderung zur Einreichung von Vorschligen
erforderlich ist, beispielsweise wenn schwierige Bedingungen gegeben sind, sowie in
dringlichen und Krisensituationen, um Menschenrechtsverteidiger und andere Akteure
der Zivilgesellschaft zu unterstiitzen. Unter den in der Verordnung (EU, Euratom)
2024/2509 festgelegten Bedingungen konnten aus dem Instrument finanzierte
Finanzhilfen auch zivilgesellschaftliche Organisationen und anderen Stellen gewahrt
werden, die nach dem geltenden nationalen Recht keine Rechtspersonlichkeit besitzen.

Unbeschadet der Anwendung von Wettbewerbsverfahren kdénnen, wo immer dies im
Einklang mit Artikel 192 Absatz 1 der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509
angemessen ist, privatrechtlichen Einrichtungen eines Mitgliedstaats Finanzhilfen
ohne Aufforderung zur Einreichung von Vorschligen gewihrt werden, wenn das
betreffende Projekt im strategischen Interesse der Union liegt und es die Ziele des
Instruments  unterstiitzt. Eine solche Direktvergabe konnte beispielsweise
gerechtfertigt sein, um Investitionen oder Durchfiihrbarkeitsstudien in strategischen
Bereichen wie kritische Rohstoffe, Klimaresilienz oder digitale und andere
Infrastruktur zu ermoglichen, insbesondere im Rahmen integrierter Pakete, um die
strategische Autonomie der Union zu stdrken. Im Einklang mit der Verordnung (EU,
Euratom) 2024/2509 sollten bei einer solchen Direktvergabe durchgehend die
allgemeinen Grundsétze flir Finanzhilfen eingehalten werden und sie sollte in der
Vergabeentscheidung hinreichend begriindet werden.

Im Einklang mit dem Konzept ,,Team Europa“ sollten MaBnahmen in indirekter
Mittelverwaltung vorzugsweise der EIB, der EBWE oder einer mitgliedstaatlichen
Organisation im Sinne der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 iibertragen werden.

Bei der indirekten Mittelverwaltung mit Partnerldandern oder den von ihnen benannten
Stellen, bei der die Kommission gemél Artikel 157 Absatz7 Unterabsatz 2
Buchstabe a der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 Verantwortung fiir das
Finanzmanagement behilt, sollte es der Kommission, wenn sie Zahlungen im Namen
der offentlichen Auftraggeber direkt an die Empfanger leistet, mdglich sein,
entsprechende geschuldete Betrdge spiter direkt von den Empfangern der 6ffentlichen
Auftraggeber einzuziehen. Ebenso sollte es der Kommission im Rahmen der
indirekten Mittelverwaltung moglich sein, in Féllen, in denen die Partnerlédnder oder
die von ihnen benannten Stellen die ilibertragenen Haushaltsvollzugsaufgaben nicht
wahrnehmen oder nicht mehr in der Lage sind, diese wahrzunehmen, voriibergehend
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an ihre Stelle zu treten und in ihrem Namen und Auftrag im Wege der indirekten
Mittelverwaltung zu handeln.

Gemill Artikel 85 Absatz 1 des Beschlusses (EU) 2021/1764 des Rates konnen in
iiberseeischen Lindern und Gebieten niedergelassene Personen und Rechtstriger
vorbehaltlich der Bestimmungen und Ziele des Instruments und der moglichen
Regelungen, die fiir den mit dem jeweiligen iiberseeischen Land oder Gebiet
verbundenen Mitgliedstaat gelten, finanziell unterstiitzt werden. Um die Wirksamkeit
und die Wirkung der UnionsmaBnahmen zu stirken, sollte in Bereichen von
gemeinsamem Interesse die Zusammenarbeit zwischen den Partnerlindern und -
regionen, den iberseeischen Lidndern und Gebieten und den Unionsgebieten in
duBerster Randlage geméal Artikel 349 AEUV gefordert werden.

Das Instrument sollte die Bereitstellung von Unterstiitzung in Form von
Haushaltsgarantien und finanziellem Beistand ermdglichen. Die Dotierung und die
Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit diesen Finanzierungen sowie der finanzielle
Beistand sollten mit Mitteln aus dem Instrument unterstiitzt werden.

Im Sinne der Kohdrenz sollten die  Haushaltsgarantie und die
Finanzierungsinstrumente, auch in den Fillen, in denen diese bei
Mischfinanzierungsmafinahmen mit nicht riickzahlbarer Unterstiitzung kombiniert
werden, sowie der finanzielle Beistand im Rahmen des Instruments im Einklang mit
Titel X der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 und den von der Kommission fiir
die Zwecke seiner Anwendung festgelegten technischen Vereinbarungen und
Bedingungen durchgefiihrt werden.

Nach dem EFSD fiir den Zeitraum 2017-2020 und dem EFSD+ fiir den Zeitraum
2021-2027 ist dies der dritte Mehrjdhrige Finanzrahmen, in dem eine
Haushaltsgarantie zur Unterstiitzung von Mallnahmen im AufBenbereich eingesetzt
wird. Die  Haushaltsgarantie ist zu einem  Standardinstrument des
Finanzinstrumentariums der Union geworden und die wichtigsten diesbeziiglichen
Vorschriften und Verfahren sind in der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509
verankert. In der vorliegenden Verordnung sind nur besondere Bestimmungen fiir die
Haushaltsgarantie im Rahmen des Instruments vorgesehen. Angesichts der Tatsache,
dass es fiir die von der Union in Partnerlindern mobilisierten Investitionen
erforderlich sein kann, die verschiedenen Formen der im Rahmen des Instruments
verfiigbaren Unionsfinanzierung flexibel zu nutzen und miteinander zu kombinieren,
ist jedoch fiir Mischfinanzierungsmafinahmen und die Haushaltsgarantie keine
besondere Behandlung im Rahmen eines spezifischen Fonds wie dem EFSD oder dem
EFSD+ vorgesehen.

Um fiir Vorhersehbarkeit und Flexibilitdt zu sorgen, muss ein Hochstbetrag flir die
Haushaltsgarantie und ein Hochstbetrag fiir die gesamten finanziellen
Verbindlichkeiten der Union zur Deckung der Haushaltsgarantie und des finanziellen
Beistands in Form von Darlehen im Rahmen des Instruments festgelegt werden.

Im Einklang mit Artikel 214 Absatz 1 der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509
sollte die vorliegende Verordnung eine Uberpriifung der Dotierungsquoten vorsehen.
Daher sollte es moglich sein, wihrend des gesamten Zeitraums des Mehrjdhrigen
Finanzrahmens im Anschluss an die regelmiBigen Uberpriifungen, die auf dem
Risikomanagementrahmen der Kommission beruhen und die Wirtschaftlichkeit der
Haushaltsfiihrung beriicksichtigen sollten, Anpassungen der Dotierungsquoten
vorzunehmen.
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Um die Anforderungen der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 zu erfiillen, sollte
in der vorliegenden Verordnung festgelegt werden, dass Dritte und Partnerlédnder einen
Beitrag zur Haushaltsgarantie leisten kdnnen.

Es sollte moglich sein, die geméf dieser Verordnung genehmigte Haushaltsgarantie
auch fiir den Beschluss (EU) 2021/1764 des Rates und die Verordnung (Euratom)
[XXX] [INSC-D] als horizontales Umsetzungsinstrument heranzuziehen, um
Unterstiitzung im Rahmen anderer Unionsprogramme im Einklang mit den in diesen
Programmen festgelegten Zielen und Forderfahigkeitskriterien zu leisten. In diesen
Féllen sollte die entsprechende Dotierung der finanziellen Verbindlichkeiten aus der
Finanzausstattung dieser anderen Programme erfolgen.

Um die Wirtschaftlichkeit der Haushaltsfiihrung und die Haushaltsdisziplin zu
gewihrleisten und den Umfang ausstehender Zahlungen zu begrenzen, sollten die
Dotierungen fiir die Haushaltsgarantie und fiir den finanziellen Beistand nach Ablauf
des letzten Jahres des Mehrjéhrigen Finanzrahmens nicht mehr gebunden werden und
sie sollten bis zum Ende des dritten Jahres nach Ablauf des Mehrjéhrigen
Finanzrahmens gebildet werden. Bei den Mittelbindungen filir diese Dotierungen
sollten die Fortschritte bei der Bereitstellung der Haushaltsgarantie und des
finanziellen Beistands beriicksichtigt werden. Bei der Bildung der Dotierungen sollten
die Fortschritte bei der Genehmigung und Unterzeichnung von Finanzierungs- und
Investitionsvorhaben sowie bei der Auszahlung des finanziellen Beistands
beriicksichtigt werden.

Um die Teilnahme forderfahiger Durchfiihrungsstellen und Gegenparteien aus
Partnerlindern, zu deren  Gunsten die  Haushaltsgarantie  oder  die
Finanzierungsinstrumente eingesetzt werden, zu fordern, sollte das Partnerland
abweichend von Artikel 211 Absatz 5 der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 nicht
verpflichtet sein, einen Beitrag zur Haushaltsgarantie oder zu den
Finanzierungsinstrumenten zu leisten. Zudem sollte im Sinne der Flexibilitét, einer
groBeren Attraktivitit fiir den Privatsektor und einer optimierten Wirkung der
Investitionen eine Ausnahme von Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe ¢ und von
Artikel 211 Absatz 5 der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 vorgesehen werden,
damit privatrechtliche Einrichtungen, die eine angemessene Gewédhr fiir ihre
finanzielle Leistungsfdhigkeit bieten und die weder mit einem 6ffentlichen Auftrag
noch mit der Umsetzung einer Offentlich-privaten Partnerschaft betraut sind,
forderfahige Durchfiihrungsstellen und Gegenparteien sein konnen.

Mischfinanzierungen und  Haushaltsgarantien spielen im  Rahmen der
Investitionsstrategie der Union in den Partnerldndern eine zentrale Rolle. Daher ist es
angezeigt, einen Investitionsausschuss fiir Europa in der Welt einzurichten, der der
Kommission strategische und operative Leitlinien fiir ihre Umsetzung an die Hand
gibt.

Der finanzielle Beistand sollte gemiBl der diversifizierten Finanzierungsstrategie
organisiert werden, die in Artikel 224 der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509
vorgesehen und dort als einheitliche Finanzierungsmethode festgelegt ist, die die
Liquiditdt der Schuldverschreibungen der Union sowie die Attraktivitit und die
Kosteneffizienz der Emissionen der Union erhdhen diirfte.

Die Kommission konnte den Partnerlindern finanziellen Beistand in Form von
politikbasierten Darlehen gewdhren. Der Hauptzweck solcher politikbasierten
Darlehen sollte darin bestehen, die Reformprogramme der Partnerlinder zu
unterstiitzen und Investitionen anzustoflen. Sie sollten zur Verwirklichung politischer
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Ziele auf nationaler Ebene und zur Bewiltigung globaler Herausforderungen
beitragen. Die fiir politikbasierte Darlehen geltenden Bedingungen sollten
gegebenenfalls an die Bedingungen fiir Budgethilfe nach Artikel 241 Absatz 1 der
Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 angepasst werden. Vor der Genehmigung von
Darlehen sollte grundsitzlich eine Schuldenanalyse durchgefiihrt werden. Bei dieser
sollte bewertet werden, ob das Land seine Schulden wihrend der Laufzeit des
Darlehens bedienen kann.

Im Hinblick auf die Anderung nicht wesentlicher Elemente dieser Verordnung sollte
der Kommission gemdll Artikel 290 AEUV die Befugnis iibertragen werden,
Rechtsakte zur Anderung der in Anhang II aufgefiihrten spezifischen Ziele, des
Prozentsatzes der Ausgaben, die die ODA-Kriterien erfiillen miissen, der
Hochstbetrdge der Haushaltsgarantie sowie der Dotierungsquoten zu erlassen. Es ist
von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverstindigen, durchfiihrt,
die mit den Grundsidtzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen
Vereinbarung vom 13. April 2016 iiber bessere Rechtsetzung®® niedergelegt wurden.
Um insbesondere fiir eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung
delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europdische Parlament und der Rat alle
Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverstindigen der Mitgliedstaaten, und ihre
Sachverstindigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der
Sachverstindigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten
Rechtsakte befasst sind.

Die Zusammenarbeit mit Partnerldndern, die unter die Europa-Séule fallen, erfolgt im
Rahmen besonderer Beziehungen zur Union, gegebenenfalls auch durch die
Vorbereitung von Kandidatenldndern und potenziellen Kandidaten auf einen kiinftigen
Beitritt. Fiir eine solche Zusammenarbeit miissen spezifische Bedingungen festgelegt
werden, die diese sehr ehrgeizigen Beziehungen widerspiegeln. Zu diesem Zweck, der
fiir die Erweiterungspartner und die Partner der Ostlichen Nachbarschaft im Rahmen
der Europa-Sidule relevant ist, sollten im Einklang mit dem entsprechend ehrgeizigen
Ziel der Beziehungen zwischen den Partnerldndern und der Union spezifische Regeln
fiir die einschldgigen leistungsbasierten Pléne festgelegt werden, die als Grundlage fiir
die Programmplanung dienen. Um einheitliche Bedingungen fiir die Durchfiihrung
einer solchen Zusammenarbeit und fiir die Durchfilhrungsmodalititen zu
gewihrleisten, die dazu dienen, die Verwaltung interner Fonds, etwa in den Bereichen
Strukturhilfe, Landwirtschaft, Entwicklung des ldndlichen Raums sowie
grenzgreifende Zusammenarbeit, gegebenenfalls einschlieBlich der indirekten
Mittelverwaltung durch die Partnerldnder, vorzubereiten, sollten der Kommission
Durchfiihrungsbefugnisse libertragen werden. Diese Befugnisse sollten nach MalB3gabe
der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europidischen Parlaments und des Rates vom
16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsétze, nach denen
die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchfiihrungsbefugnisse durch die
Kommission kontrollieren, ausgeiibt werden®’. Diese einheitlichen Voraussetzungen
sollten gedndert werden, wenn es aufgrund der Entwicklungen erforderlich ist.
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Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europdischen Parlament, dem Rat der Europidischen
Union und der Europdischen Kommission tiber bessere Rechtsetzung (ABI. L 123 vom 12.5.2016, S. 1,
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/0j).

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Européischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur
Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsitze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung
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(90)

1)

(92)

Bei der Unterstiitzung der Erweiterungspartner und der Partner der Ostlichen
Nachbarschaft im Rahmen der Europa-Sdule sollte die Zusammenarbeit auf den
Erfahrungen aufbauen, die bei der Verwaltung und Durchfiihrung friitherer Hilfe und
leistungsbasierter Fazilititen gewonnen wurden; dies gilt insbesondere fiir die
einschldgigen leistungsbasierten Pline, die Konditionalitit im Zusammenhang mit den
Grundsétzen der Rechtsstaatlichkeit und den Menschenrechten, die Leistungen, die
Strukturen und die Kontrollsysteme, die zur Beitrittsvorbereitung einzurichten sind.
Gegebenenfalls kann Partnerldndern, die leistungsbasierte Pline umsetzen, finanzieller
Beistand in Form von politikbasierten Darlehen gewidhrt werden.

Zur Gewihrleistung einheitlicher Bedingungen fiir die Durchfiihrung des Instruments
durch die einschldgigen Durchfiihrungsrechtsakte sollten der Kommission
Durchfiithrungsbefugnisse iibertragen werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang
mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeiibt werden. Die Kommission kann
unmittelbar geltende Durchfiihrungsrechtsakte erlassen, wenn dies in hinreichend
begriindeten Fillen im Zusammenhang mit Krisen oder unmittelbaren Bedrohungen
des Friedens, der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, der Menschenrechte oder der
Grundfreiheiten aus Griinden dul8erster Dringlichkeit erforderlich ist.

Das Instrument sollte nach dem Konzept ,,Team Europa“ dazu beitragen, das
Bewusstsein, das Verstdndnis und die Wahrnehmung der Union in den Partnerldndern
zu stirken. Ziel sollte es sein, die Union als verlédsslichen Partner so zu positionieren,
wie es dem Umfang, dem Gegenstand und den Ambitionen des politischen
Engagements und der nachhaltigen Investitionen der Union angemessen ist. Dies sollte
durch eine wirkungsvolle strategische Kommunikation und im Einklang mit der
Verordnung (EU, Euratom) [XXX] [Leistungsverordnung]® erreicht werden.

Das Instrument soll gemd der Verordnung (EU, Euratom) [XXX]
[Leistungsverordnung] durchgefiihrt werden, in der die Regeln fiir die Nachverfolgung
der Ausgaben und der Leistungsrahmen fiir die Mittelausstattung sowie Regeln fiir die
einheitliche =~ Anwendung des Grundsatzes der ,Vermeidung erheblicher
Beeintriachtigungen bzw. des Grundsatzes der Gleichstellung der Geschlechter gemaf3
Artikel 33 Absatz 2 Buchstaben d und f der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509,
Regeln fiir die Uberwachung und Berichterstattung in Bezug auf die Leistung von
Unionsprogrammen und -mafBinahmen, Regeln fiir die Einrichtung eines Forderportals
der Union, Regeln fiir die Evaluierung der Programme sowie andere horizontale
Bestimmungen, die fiir alle Unionsprogramme gelten — etwa beziiglich Informationen,
Kommunikation und Sichtbarkeit — festgelegt sind.

Die Bezugnahmen auf die in Artikel 9 des Beschlusses 2010/427/EU aufgefiihrten
AuBenhilfeinstrumente der Union, die die Vorldufer des durch die vorliegende
Verordnung eingerichteten Instruments sind, sind als Bezugnahmen auf die
vorliegende Verordnung zu verstehen. Die Kommission sollte sicherstellen, dass die
vorliegende Verordnung entsprechend der in jenem Beschluss vorgesehenen Rolle des
Europdischen Auswirtigen Diensts durchgefiihrt wird.

58

der Durchfithrungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABI. L 55 vom 28.2.2011, S. 13,
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/0j).

Verordnung (EU) Nr. [XXX] des Europdischen Parlaments und des Rates zur Festlegung eines
Ausgabenverfolgungs- und Leistungsrahmens fiir den Haushalt sowie anderer horizontaler Vorschriften
fiir die Programme und Tétigkeiten der Union. ABL. [...] vom [...], S. [...].
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Gemill der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509, der Verordnung (EU, Euratom)
Nr. 883/2013 des FEuropiischen Parlaments und des Rates®®, der Verordnung
(Euratom, EG) Nr. 2988/95 des Rates®, der Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96
des Rates®! und der Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates®? sollen die finanziellen
Interessen der Union geschiitzt werden, indem verhdltnismédfige Mallnahmen unter
anderem zur Privention, Aufdeckung, Behebung und Untersuchung von
UnregelméBigkeiten und Betrug, zur Einziehung entgangener, rechtsgrundlos
gezahlter oder nicht widmungsgemi3 verwendeter Mittel und gegebenenfalls
verwaltungsrechtliche Sanktionen ergriffen werden. Insbesondere kann das
Europédische Amt fiir Betrugsbekdmpfung (OLAF) gemil3 Verordnung (EU, Euratom)
Nr. 883/2013 sowie Verordnung (Euratom, EG) Nr.2185/96 Untersuchungen
einschlieBlich Kontrollen und Uberpriifungen vor Ort durchfiihren, um festzustellen,
ob Betrug oder Korruption oder eine sonstige rechtswidrige Handlung zum Nachteil
der finanziellen Interessen der Union vorliegt. GemiBl der Verordnung (EU)
2017/1939 kann die Europdische Staatsanwaltschaft (im Folgenden ,,EUStA*) Betrug
und sonstige gegen die finanziellen Interessen der Union gerichtete rechtswidrige
Handlungen im Sinne der Richtlinie (EU) 2017/1371 des Européischen Parlaments
und des Rates®® untersuchen und strafrechtlich verfolgen. Nach der Verordnung (EU,
Euratom) 2024/2509 ist jede Person oder Stelle, die Unionsmittel erhilt, verpflichtet,
uneingeschrankt am Schutz der finanziellen Interessen der Union mitzuwirken, der
Kommission, dem OLAF, der EUStA und dem Europidischen Rechnungshof die
erforderlichen Rechte und den Zugang zu gewéhren und sicherzustellen, dass an der
Ausfiihrung von Unionsmitteln beteiligte Dritte gleichwertige Rechte gewéhren.

Dieses Instrument ersetzt die mit den Verordnungen (EU) 2021/947, (EU) 2021/1529,
(EU) 2024/792, (EU) 2024/1449 und (EU) 2025/535 eingerichteten Programme.

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

TITEL I - ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1 — Gegenstand

Mit der vorliegenden Verordnung wird das Instrument ,,Europa in der Welt* (im Folgenden
»Instrument®) eingerichtet.

59
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Verordnung (EU, FEuratom) Nr.883/2013 des FEuropdischen Parlaments und des Rates vom
11. September 2013 iiber die Untersuchungen des Europdischen Amtes fiir Betrugsbekdmpfung
(OLAF) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 des Européischen Parlaments und des
Rates und der Verordnung (Euratom) Nr. 1074/1999 des Rates (ABI. L 248 vom 18.9.2013, S. 1, ELIL:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/2021-01-17).

Verordnung (EG, Euratom) Nr.2988/95 des Rates vom 18. Dezember 1995 iiber den Schutz der
finanziellen Interessen der Europdischen Gemeinschaften (ABL L 312 vom 23.12.1995, S.1,
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2988/1995-12-23).

Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates vom 11. November 1996 betreffend die Kontrollen
und Uberpriifungen vor Ort durch die Kommission zum Schutz der finanziellen Interessen der
Europdischen Gemeinschaften vor Betrug und anderen UnregelmiBigkeiten (ABl. L 292 vom
15.11.1996, S. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2185/0j).

Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates vom 12. Oktober 2017 zur Durchfithrung einer Verstarkten
Zusammenarbeit zur Errichtung der Europdischen Staatsanwaltschaft (EUStA) (ABIL. L 283 vom
31.10.2017, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/2021-01-10).

Richtlinie (EU) 2017/1371 des Europidischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2017 {iber die
strafrechtliche Bekdmpfung von gegen die finanziellen Interessen der Union gerichtetem Betrug (ABI.
L 198 vom 28.7.2017, S. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1371/0j).
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Ferner werden die Ziele des Instruments, die Mittelausstattung fiir den Zeitraum von 2028 bis
2034, die Arten der Unionsfinanzierung sowie die Regeln fiir die Bereitstellung dieser
Finanzierung festgelegt.

Artikel 2 — Begriffsbestimmungen

Fiir die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

l.
2.
3.

,Léanderrichtprogramm® ein Richtprogramm fiir ein Partnerland;
»Mehrlanderrichtprogramm® ein Richtprogramm fiir mehr als ein Partnerland;

»regionales Richtprogramm® ein Mehrlidnderrichtprogramm, das sich auf mehr als
ein Partnerland innerhalb eines einzigen geografischen Gebiets nach Artikel 3
Absatz 1 erstreckt;

ntransregionales Richtprogramm® ein Mehrldnderrichtprogramm, das sich auf
mehrere Partnerldnder in verschiedenen geografischen Gebieten nach Artikel 3
Absatz 1 erstreckt;

,beitretendes Land“ ein Land, fiir das ein Vertrag iiber seinen Beitritt zur Union
unterzeichnet wurde; fiir die Zwecke dieser Verordnung umfassen Bezugnahmen auf
Kandidatenlénder und potenzielle Kandidaten auch beitretende Lénder;

,Kandidatenldnder und potenzielle Kandidaten* die Republik Albanien, Bosnien und
Herzegowina, Island, das Kosovo®, Montenegro, die Republik Nordmazedonien, die
Republik Serbien, die Republik Tiirkei, die Republik Moldau, die Ukraine, Georgien
und jedes andere Land, dem durch einen kiinftigen Beschluss des Europdischen
Rates der Status eines Kandidaten oder potenziellen Kandidaten zuerkannt wird;

»grenziibergreifende  Zusammenarbeit® die Zusammenarbeit zwischen a)
Mitgliedstaaten und einem oder mehreren Partnerlindern an den Land- und
Seeauflengrenzen der Union zu Nachbarlédndern; b) zwei oder mehr Kandidaten oder
potenziellen Kandidaten, die unter die Europa-Sdule nach Artikel 3 Absatz 1
Buchstabe a dieser Verordnung fallen;

»Zivilgesellschaftliche Organisation ein breites Spektrum von Akteuren mit
mehreren Rollen und Aufgabenstellungen, die im Laufe der Zeit und von Einrichtung
zu Einrichtung sowie von Land zu Land variieren konnen, einschlieBlich aller
unabhingigen nichtstaatlichen, gemeinniitzigen und gewaltfreien Organisationen, in
denen Menschen sich zusammenschlieBen, um gemeinsame politische, kulturelle,
religidse, Okologische, soziale, wirtschaftliche oder dhnliche Ziele und Ideale zu
verfolgen, und die auf lokaler, nationaler, regionaler oder internationaler Ebene tdtig
sind und formale und informelle Organisationen in stidtischen Gebieten und im
landlichen Raum umfassen;

,lokale Behorde* offentliche Einrichtungen mit Rechtspersonlichkeit, die Teil der
staatlichen Strukturen unterhalb der Ebene der Zentralregierung sind, wie Dorfer,
Gemeinden, Bezirke, Distrikte, Provinzen oder Regionen, und die den Biirgern
gegentiber rechenschaftspflichtig sind und sich in der Regel aus einem beratenden
Gremium oder einem politischen Entscheidungsgremium wie einem Rat oder einer

64

DE

Diese Bezeichnung beriihrt nicht die Standpunkte zum Status und steht im Einklang mit der Resolution
1244/1999 des VN-Sicherheitsrates und dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs zur
Unabhéngigkeitserkldrung des Kosovos.
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Versammlung und einem Exekutivorgan wie einem Biirgermeister oder sonstigen
Amtstrdger zusammensetzen, die auf lokaler Ebene direkt oder indirekt gewahlt oder
ernannt werden;

»Partnerland* ein nicht zur EU gehdrendes Land oder Gebiet;

ntatsdchlich in einem Land oder Gebiet niedergelassen den Umstand, dass ein
Rechtstriger seinen satzungsmifBigen Sitz, seinen Hauptverwaltungs- oder seinen
Hauptgeschéftssitz in diesem Land oder Gebiet hat. Hat ein Rechtstrager jedoch nur
seinen satzungsméfigen Sitz in dem betreffenden Land oder Gebiet, so muss seine
Tatigkeit in tatsdchlicher und dauerhafter Verbindung mit der Wirtschaft dieses
Landes oder Gebietes stehen;

»gemeinsam finanziert” den Umstand, dass die Gesamtkosten der MaBBnahme unter
mehreren Stellen aufgeteilt und alle Mittel zusammengelegt werden, sodass die
Herkunft der Mittel fiir die einzelnen Tatigkeiten im Rahmen der Mallnahme nicht
mehr feststellbar ist;

~Entwicklungslédnder und -gebiete* Empfanger 6ffentlicher Entwicklungshilfe, die in
der vom Entwicklungshilfeausschuss der Organisation fiir wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung veroffentlichten Liste aufgefiihrt sind.

Artikel 3 — Anwendungsbereich und Struktur

(1) Das Instrument umfasst die folgenden Séulen:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Europa,

Naher Osten, Nordafrika und Golfregion,
Subsahara-Afrika,

Asien und pazifischer Raum,

Amerika und karibischer Raum,

Global.

Unter Unterabsatz 1 Buchstaben a bis e konnen alle in Anhang I aufgefiihrten Partnerldnder

fallen.

Unter Unterabsatz 1 Buchstabe f konnen alle Partnerldnder sowie die mit einem Mitgliedstaat
verbundenen iiberseeischen Linder und Gebiete im Sinne von in Anhang II AEUV fallen.

(2) Die in Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben a bis e genannten Sdulen umfassen Folgendes:

a)

b)

programmierbare MaBnahmen auf Lénder-, Mehrldnder-, regionaler und
transregionaler Ebene;

nicht programmierbare Mallnahmen auf Lénder-, Mehrldnder-, regionaler und
transregionaler Ebene mit den folgenden Komponenten:

1) humanitire Hilfe,

i1) Makrofinanzhilfe,

1i1) Resilienz,

iv) Wettbewerbsfahigkeit,

v) Krisen, Frieden und auflenpolitische Belange.
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(3) Die in Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben f genannte Sdule umfasst Folgendes:

a) programmierbare Mafinahmen auf globaler Ebene;
b) nicht programmierbare Malnahmen auf globaler Ebene mit den folgenden
Komponenten:

1) humanitire Hilfe,

i) Resilienz,

1i1) Wettbewerbsfahigkeit und

iv) Krisen, Frieden und auBlenpolitische Belange.

(4) Die MaBlnahmen des Instruments werden in erster Linie im Rahmen einer oder mehrerer
der in Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben a bis e genannten Sdulen durchgefiihrt.

MaBnahmen, die im Rahmen der in Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe f genannten Saule
durchgefiihrt werden, dienen der Unterstiitzung globaler Initiativen und erginzen die gemaf
Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben a bis e finanzierten MaBnahmen.

Nicht programmierbare Maflnahmen ergidnzen programmierbare Maflnahmen und werden so
konzipiert und durchgefiihrt, dass sie, sofern relevant, die Kontinuitdt der programmierbaren
MafBnahmen ermoglichen.

(5) Die im Rahmen des Instruments finanzierten Maflnahmen der humanitaren Hilfe werden
gemil der Verordnung (EG) Nr. 1257/96 durchgefiihrt.

Artikel 4 — Ziele des Instruments
(1) Die allgemeinen Ziele des Instruments bestehen darin,

a) die Werte und Interessen der Union weltweit zu schiitzen und zu fordern, um die
Ziele und Grundsitze des auswirtigen Handelns der Union, wie sie in Artikel 3
Absatz 5, Artikel 8 und Artikel 21 TEU niedergelegt sind, zu verfolgen;

b) zur Forderung des Multilateralismus und einer regelbasierten internationalen
Ordnung sowie zur Umsetzung der internationalen Verpflichtungen und Ziele, denen
die Union zugestimmt hat, insbesondere der Ziele fiir nachhaltige Entwicklung, der
Agenda 2030, des Ubereinkommens von Paris und des Globalen
Biodiversitidtsrahmens von Kunming-Montreal, beizutragen;

c) stirkere, beidseitig vorteilhafte Partnerschaften mit Partnerlindern zu fordern, die
gleichzeitig zur nachhaltigen Entwicklung der Partnerldnder und zu den strategischen
Interessen der Union beitragen.

(2) Die spezifischen Ziele des Instruments sind Anhang II zu entnehmen.

Der Kommission wird die Befugnis iibertragen, gemiB Artikel 30 zur Anderung von
Anhang II delegierte Rechtsakte zu erlassen.

Artikel 5 — Stimmigkeit, Kohdrenz, Synergien und Komplementaritdt

(1) Bei der Durchfiihrung des Instruments werden die Stimmigkeit, die Kohérenz, Synergien
und die Komplementaritit mit allen Bereichen des auswértigen Handelns der Union,
einschlieBlich anderer Finanzierungsinstrumente flir das auswértige Handeln, und mit
sonstigen einschldgigen Strategien und Programmen der Union gewéhrleistet.
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Die Union ist bestrebt, die Politikkohdrenz im Interesse einer nachhaltigen Entwicklung zu
gewihrleisten. Sie trdgt den Auswirkungen der gesamten internen und externen Politik auf die
nachhaltige Entwicklung Rechnung und fordert stiarkere Synergie- und Komplementareffekte,
insbesondere mit Handel und Investitionen, der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und anderen
Bereichen der sektoreniibergreifenden Zusammenarbeit.

(2) Das Instrument kann zu MaBBnahmen beitragen, die im Rahmen der Verordnungen (EU)
[XXX] [Europdischer Fonds fiir Wettbewerbsfdhigkeit], (EU) [XXX] des Europdischen
Parlaments und des Rates [Horizont Europa]®® und (EU) [XXX] [Fazilitit ,,Connecting
Europe*] eingerichtet und durchgefiihrt werden, wenn diese Mallnahmen mit Artikel 4 der
vorliegenden Verordnung im Einklang stehen.

(3) Auch MaBinahmen, fiir die aus einem anderen Programm ein Unionsbeitrag bereitgestellt
wurde, kdnnen einen Beitrag im Rahmen dieses Instruments erhalten. Die Vorschriften des
jeweiligen Unionsprogramms gelten fiir den entsprechenden Beitrag; alternativ konnen auf
alle Beitrdge einheitliche Regeln angewandt werden, wobei in dem Fall eine einzige
rechtliche Verpflichtung eingegangen werden kann. Wird der Unionsbeitrag auf Grundlage
der forderfahigen Kosten geleistet, so darf die kumulierte Unterstiitzung aus dem
Unionshaushalt die forderfahigen Gesamtkosten der Maflnahme nicht iibersteigen; sie kann
anteilig auf der Grundlage der Unterlagen, in denen die Bedingungen fiir die Unterstiitzung
festgelegt sind, berechnet werden.

Artikel 6 — Mittelausstattung

(1) Die indikative Finanzausstattung fiir die Durchfiihrung des Instruments wird fiir den
Zeitraum vom 1.Januar 2028 bis zum 31.Dezember 2034 auf insgesamt
200 309 000 000 EUR zu jeweiligen Preisen festgesetzt. Sie setzt sich aus den folgenden
Richtbetrdgen zusammen:

a) Europa: 43 174 000 000 EUR,

b) Nabher Osten, Nordafrika und Golfregion: 42 934 000 000 EUR,
c) Subsahara-Afrika: 60 531 000 000 EUR,

d) Asien und pazifischer Raum: 17 050 000 000 EUR,

e) Amerika und karibischer Raum: 9 144 000 000 EUR,

f) Global: 12 668 000 000 EUR.

(2) Dartiiber hinaus werden tliber das Instrument Finanzmittel fiir die Ukraine geméal3 Artikel 6
der Verordnung [(EU, Euratom) 20XX/XXX des Rates* [MFR-Verordnung] bereitgestellt.

Im Rahmen des Instruments kann der Ukraine im Zeitraum vom 1. Januar 2028 bis zum
31. Dezember 2034 finanzielle Unterstiitzung in Form von Darlehen in Héhe von bis zu
100 000 000 000 EUR gewéhrt werden. Bei dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der
Darlehen an die Ukraine werden die gemi3 Unterabsatz 1 bereitgestellten Betrdge und der in
Unterabsatz 3 genannte Betrag beriicksichtigt.

65 Verordnung (EU) [XXX] des Europdischen Parlaments und des Rates zur Einrichtung von ,,Horizont

Europa“, dem Rahmenprogramm fiir Forschung und Innovation, fiir den Zeitraum 2028-2034 sowie
iiber dessen Regeln fiir die Beteiligung und die Verbreitung der Ergebnisse und zur Aufthebung der
Verordnung (EU) 2021/695 (ABL L ..., S.).
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Die Summe der gemil den Unterabsdtzen 1 und 2 bereitgestellten Mittel darf fiir den
Zeitraum vom 1. Januar 2028 bis zum 31. Dezember 2034 100 000 000 000 EUR nicht
iiberschreiten.

Die in Unterabsatz 1 genannten Finanzmittel konnen gegebenenfalls zur Unterstiitzung im
Rahmen der Verordnung (Euratom) [XXX] (INSC-D) ausschlielich zur Finanzierung von
Ausgaben fiir die Ukraine verwendet werden. Fiir die Verwendung dieser Mittel gilt die
Verordnung (Euratom) [ XXX] (INSC-D).

(3) Durch das Flexibilitdtspolster fiir neue Herausforderungen und Priorititen von
14 808 000 000 EUR werden die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Betrige
gemal Artikel 7 erhoht.

(4) Die in Absatz 1 genannte Finanzausstattung und die in Absatz 2 genannten Finanzmittel
fiir die Ukraine, die geméf Artikel 6 der Verordnung [(EU, Euratom) 20XX/XXX* [MFR-
Verordnung] des Rates bereitgestellt werden, konnen auch fiir technische und administrative
Hilfe bei der Durchfithrung des Instruments verwendet werden, z. B. fiir Vorbereitungs-,
Uberwachungs-, Kontroll-, Priifungs- und Evaluierungstitigkeiten, Informations- und
Kommunikationstatigkeiten einschlieBlich institutioneller Kommunikation zu den politischen
Priorititen der Union im AulBenbereich, betriebliche IT-Systeme und -Plattformen sowie fiir
jegliche sonstige technische und administrative Hilfe einschlieBlich der Finanzierung von
Personal- und damit zusammenhéngenden Ausgaben, die der Kommission bei der Verwaltung
des Instruments am Sitz und in den Delegationen der Union entstehen.

(5) Mindestens 90 % der Ausgaben im Rahmen dieses Instruments miissen die Kriterien fiir
offentliche Entwicklungshilfe (ODA) erfiillen (im Folgenden ,,ODA-Ziel*) und damit zu den
kollektiven ODA-Zusagen, auch fiir die am wenigsten entwickelten Lénder, beitragen.
Verliert ein Partnerland wéhrend des Durchfiihrungszeitraums des Instruments die ODA-
Forderfahigkeit, so werden Ausgaben, die zugunsten dieses Partnerlandes nach dem Verlust
seiner Forderfahigkeit gebunden wurden, von der Bewertung der Erreichung des ODA-Ziels
ausgenommen. Die Ausgaben nach Absatz 2 werden von der Bewertung der Erreichung des
ODA-Ziels ausgenommen.

(6) Der Kommission wird die Befugnis iibertragen, zur Anderung des in Absatz 5 genannten
Prozentsatzes delegierte Rechtsakte zu erlassen.

(7) Mitgliedstaaten, Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen der Union, Partnerldnder,
internationale Organisationen, internationale Finanzinstitutionen oder sonstige Dritte kdnnen
zusdtzliche Finanzbeitrdge oder Sachleistungen zu dem Instrument leisten. Zusétzliche
Finanzbeitrdge gelten als externe zweckgebundene Einnahmen im Sinne des Artikels 21
Absatz 2 Buchstabe a, d oder e oder im Sinne des Artikels 21 Absatz 5 der Verordnung (EU,
Euratom) 2024/2509.

Artikel 7 — Flexibilitdtspolster fiir neue Herausforderungen und Prioritditen

(1) Der in Artikel 6 Absatz 3 genannte Betrag wird dort verwendet, wo er am dringendsten
bendtigt wird und dies entsprechend gerechtfertigt ist, insbesondere zu folgenden Zwecken:

a) zur Gewdhrleistung einer angemessenen Reaktion der Union auf unvorhersehbare
Umsténde,
b) zur Bewiltigung neuen Bedarfs oder neuer Herausforderungen, beispielsweise an

den Grenzen der Union oder ihrer Nachbarn im Zusammenhang mit naturbedingten
oder vom Menschen verursachten Krisen, gewaltsamen Konflikten und
Nachkrisensituationen oder Migrationsdruck und Vertreibung,
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c) zur Forderung neuer Initiativen oder Prioritdten unter Federfilhrung der Union oder
internationaler Federfithrung.

(2) Die Kommission informiert das Européische Parlament und den Rat vor der Mobilisierung
der Mittel des Flexibilitdtspolsters fiir neue Herausforderungen und Priorititen iiber die
Einzelheiten und trigt gegebenenfalls ithren Anmerkungen beziiglich der Art, der Ziele und
der Hohe der vorgesehenen Mittel Rechnung.

(3) Uber die Verwendung dieser Mittel wird nach den Verfahren der Artikel 17 und 19 oder
der Verordnung (EG) Nr. 1257/96 entschieden.

Artikel 8 — Politikrahmen

(1) Den {ibergeordneten Politikrahmen fiir die Durchfiihrung des Instruments bilden die
politischen Konzepte der Union gemil den Assoziierungsabkommen, den Partnerschafts- und
Kooperationsabkommen, den multilateralen Ubereinkommen, bei denen die Union
Vertragspartei ist, und sonstigen Vereinbarungen, die eine rechtsverbindliche Beziehung
zwischen der Union und den Partnerldndern begriinden, sowie geméf3 den Schlussfolgerungen
des Europidischen Rates, den Schlussfolgerungen des Rates, den Gipfelerkldrungen oder
Schlussfolgerungen von Tagungen mit den Partnerlindern auf Ebene der Staats- oder
Regierungschefs oder auf Ministerebene, den EntschlieBungen des Europdischen Parlaments,
den Mitteilungen der Kommission sowie den gemeinsamen Mitteilungen mit dem Hohen
Vertreter.

(2) Die Kommission unterrichtet das Europdische Parlament und den Rat regelmiBig und
fiihrt auf Initiative eines dieser drei Organe einen Meinungsaustausch mit ihnen. Das
Europdische Parlament kann mit der Kommission einen regelmifBigen Meinungsaustausch
iiber seine eigenen Unterstiitzungsprogramme fiihren.

Artikel 9 — Allgemeine Grundsdtze

(1) Die Union setzt ihre Mittel schwerpunktméBig dort ein, wo sich damit die grofBte
transformative Wirkung erzielen ldsst, um eine nachhaltige Entwicklung zu unterstiitzen und
den strategischen Interessen der Union gerecht zu werden.

(2) Die Union engagiert sich weiterhin in extrem fragilen Kontexten, in Konfliktgebieten und
in anderen komplexen Situationen.

In Krisen- oder Nachkrisensituationen oder in extrem fragilen Situationen werden die
besonderen Bediirfnisse der Bevolkerung der betreffenden Partnerldnder oder -regionen
gebiihrend beriicksichtigt. Sofern Partnerldnder oder -regionen sich direkt in einer Krisen-,
Nachkrisen- oder extrem fragilen Situation befinden oder von einer solchen Situation
betroffen sind, wird besonderes Augenmerk auf die verstirkte Unterstiitzung und
Koordinierung zwischen allen einschligigen Akteuren gelegt, damit der Ubergang von der
Notsituation zu nachhaltiger Entwicklung und stabilem Frieden gelingt, wobei die
Stimmigkeit zwischen internationaler Zusammenarbeit und humanitirer Hilfe im Einklang
mit der Verknlipfung von humanitirer Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit und
Friedensforderung zu gewihrleisten ist.

(3) Die Union griindet sich auf die Grundsidtze Demokratie, gute Regierungsfiihrung,
Rechtsstaatlichkeit sowie Achtung der Menschenrechte und der Grundfreiheiten und sie ist
bestrebt, diese insbesondere durch Dialog und Zusammenarbeit mit Partnerlindern und -
regionen und mit der Zivilgesellschaft, auch durch ein gemeinsames Vorgehen in
multilateralen Gremien, zu fordern, weiterzuentwickeln und zu festigen.
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(4) Bei den Maflnahmen im Rahmen dieses Instruments wird ein menschenrechtsbasierter
Ansatz verfolgt, der sdmtliche Menschenrechte einschlieft. Dieser Ansatz beruht auf dem
Grundsatz, niemanden zuriickzulassen, dem Grundsatz der Gleichheit und dem Verbot jeder
Form von Diskriminierung, auch gegeniiber Menschen mit Behinderungen.

(5) Das Instrument fordert die Gleichstellung der Geschlechter und die Stirkung der Rolle
von Middchen und Frauen sowie die Verhiitung und Bekdmpfung von Gewalt gegen Frauen
und hduslicher Gewalt. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei auch den Rechten des Kindes
und dem Schutz und der Stirkung der Rolle junger Menschen.

(6) Das Instrument wird in voller Ubereinstimmung mit dem Eintreten der Union fiir die
Forderung, den Schutz und die Verwirklichung aller Menschenrechte und fiir die
uneingeschriankte und wirksame Umsetzung der Erklirung von Peking und der
Aktionsplattform® der Internationalen Konferenz iiber Bevolkerung und Entwicklung sowie
der Ergebnisse ihrer Uberpriifungskonferenzen durchgefiihrt und kommt in diesem
Zusammenhang weiterhin im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und der
damit verbundenen Rechte zum FEinsatz. Mit dem Instrument wird auch das Eintreten der
Union fiir die Forderung, den Schutz und die Verwirklichung des Rechts jeder Person
unterstiitzt, iiber Angelegenheiten, die mit ihrer Sexualitdt und ihrer sexuellen und
reproduktiven Gesundheit zusammenhéngen, die vollstindige Kontrolle zu behalten und frei
und eigenverantwortlich iiber diese Fragen zu entscheiden, ohne dabei Diskriminierung,
Zwang oder Gewalt ausgesetzt zu sein. Ferner wird damit der notwendige allgemeine Zugang
zu hochwertigen und erschwinglichen umfassenden Informationen, Bildung, einschlielich
umfassender Sexualerziehung, und Gesundheitsdiensten im Bereich der sexuellen und
reproduktiven Gesundheit unterstiitzt.

(7) Die Union unterstiitzt gegebenenfalls die Durchfiihrung bilateraler, regionaler und
multilateraler MafBnahmen fiir Zusammenarbeit und Dialog, Assoziations- und
Handelsabkommen sowie Partnerschaftsvereinbarungen.

Die Union fordert in Bezug auf globale offentliche Giiter und Herausforderungen den
Multilateralismus und einen regelbasierten Ansatz und arbeitet mit den Mitgliedstaaten,
Partnerldndern, internationalen Organisationen und mit anderen Gebern zusammen.

Im Rahmen der Beziehungen zu den Partnerlindern wird deren Erfolgsbilanz bei der
Umsetzung von Zusagen und internationalen Ubereinkiinften sowie der vertraglichen
Beziehungen zur Union beriicksichtigt.

(8) Die Zusammenarbeit zwischen der Union und den Mitgliedstaaten einerseits und den
Partnerldndern andererseits stiitzt sich bei allen Durchfiihrungsmodalitéten auf die Grundséatze
fiir die Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit und fordert diese gegebenenfalls,
insbesondere die Eigenverantwortung der Partnerldnder fiir die Entwicklungsprioritdten, die
Ergebnisorientierung, inklusive Entwicklungspartnerschaften, Transparenz und gegenseitige
Rechenschaftspflicht. Die Union fordert eine wirksame und effiziente Mobilisierung und
Nutzung von Ressourcen.

(9) Im Einklang mit dem Grundsatz einer inklusiven Partnerschaft gewihrleistet die
Kommission, soweit dies angebracht ist, dass wichtige Interessentrdger der Partnerldnder,
einschlieBlich zivilgesellschaftlicher Organisationen und lokaler Behdrden, ordnungsgemif
konsultiert werden und zeitnah Zugang zu einschlidgigen Informationen erhalten, damit sie bei

66 Beijing Declaration and Platform for Action

https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/ CSW/PFA_E_Final _
WEB.pdf.
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der Konzeption und Durchfiihrung der unter das Instrument fallenden Programme und
MafBnahmen und dem sie begleitenden Uberwachungsprozess sinnvoll mitwirken kénnen.

(10) Die Kommission tauscht regelmifig Informationen mit der Zivilgesellschaft in der
Union aus.

(11) Die Kommission stellt auBerdem sicher, dass ein verstarkter Dialog mit dem Privatsektor
stattfindet.

Artikel 10 — Mainstreaming

Bei den Programmen und MaBBnahmen im Rahmen des Instruments werden die Bekdmpfung
des Klimawandels, der Umweltschutz und die Gleichstellung der Geschlechter im Einklang
mit der Verordnung (EU, Euratom) [XXX] [Leistungsverordnung] durchgingig
beriicksichtigt. Diese Priorititen werden bei der Konzeption und Durchfithrung von
MaBnahmen im Rahmen des Instruments berlicksichtigt, um positive Nebeneffekte zu
schaffen und verschiedene Ziele in kohdrenter Weise zu erreichen.

Artikel 11 — Team Europa

(1) Die Kommission und die Mitgliedstaaten streben eine enge Koordinierung ihrer
MaBnahmen an, um Doppelarbeit zu vermeiden und die Kohirenz und Komplementaritit
zwischen der Unterstiitzung im Rahmen dieses Instruments und der sonstigen Unterstiitzung
durch die Mitgliedstaaten, deren Durchfiihrungseinrichtungen,
Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen und Exportkreditagenturen sowie durch die EIB und
die EBWE zu verbessern.

(2) Die Kommission und die Mitgliedstaaten streben an, in den verschiedenen Phasen des
Durchfiihrungszyklus zeitnahe Konsultationen und einen hiufigen Informationsaustausch
untereinander mit dem Ziel zu gewihrleisten, MaBBnahmen — auch in Bezug auf Information,
Kommunikation und Sichtbarkeit — gemeinsam zu ermitteln, zu erdrtern und durchzufiihren.

(3) Die Kommission und die Mitgliedstaaten sind bestrebt, im Rahmen des Konzepts ,,Team
Europa“ mit gleich gesinnten Partnern und Interessentrdgern zusammenzuarbeiten, was auch
die Biindelung von Ressourcen einschliefft, um zusammen zur Verwirklichung gemeinsamer
Ziele beizutragen.

Artikel 12 — Migration und Vertreibung

(1) Die Union arbeitet mit Partnerlindern auf der Grundlage eines umfassenden
Migrationsansatzes zusammen, um insbesondere irreguldre Migration und Vertreibung zu
verhindern und deren Ursachen anzugehen.

(2) Mit diesem Ansatz sollen Synergien maximiert und umfassende Partnerschaften aufgebaut
werden, wobei den Herkunfts-, Transit- und Ausgangsldndern im Rahmen eines nahtlosen
Gesamtrouten-Konzepts besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird. Er kombiniert alle
geeigneten Instrumente und die erforderliche Hebelwirkung im Rahmen eines flexiblen
Ansatzes mit etwaigen — in diesem Zusammenhang gegebenenfalls angemessenen —
Anderungen bei der Zuweisung von Mitteln im Zusammenhang mit Migration im Einklang
mit den Zielen des Instruments nach Artikel 4 und den Grundsitzen der Programmplanung
nach Artikel 14. Er trdgt ferner der wirksamen Zusammenarbeit sowie der Durchfiihrung der
Abkommen und Vereinbarungen der Union und der Dialoge im Bereich Migration Rechnung.
Diese MaBBnahmen werden unter uneingeschrankter Achtung des Volkerrechts, einschlieBlich
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der internationalen Menschenrechtsnormen wund des Flichtlingsrechts, sowie der
Zustandigkeiten der Union und der Mitgliedstaaten durchgefiihrt.

(3) Falls die Dienststellen der Kommission im Benehmen mit dem EAD schwerwiegende
Mingel in einem Partnerland feststellen, insbesondere im Zusammenhang mit der
Verpflichtung zur Riickiibernahme eigener Staatsangehoriger aus den Mitgliedstaaten, so
kann die Kommission Zahlungen oder die Durchfiihrung von Programmen aussetzen.
Aussetzungen diirfen sich in keinem Fall auf die humanitére Hilfe auswirken.

(4) Bei der Bewertung des Vorliegens der in Absatz 3 genannten schwerwiegenden Méngel
stiitzt sich die Kommission nach Konsultationen mit dem beglinstigten Land auf die
Bewertungen, die gemiB Artikel 25a der Verordnung (EG) Nr. 810/2009%” und Artikel 8 der
Verordnung (EU) 2018/1806°® durchgefiihrt wurden, wobei sie den allgemeinen Beziehungen
der Union zu dem betreffenden begiinstigten Land, auch im Bereich der Migration, sowie dem
Grundsatz der VerhéltnismaBigkeit Rechnung tragt.

(5) Ist die Kommission der Auffassung, dass die Griinde fiir die gemd3 Absatz 3 getroffene
MalBnahme nicht mehr vorliegen, so hebt sie die Aussetzung auf.

TITEL II - DURCHFUHRUNG DES INSTRUMENTS
Kapitel I — Allgemeine Programmplanungsbestimmungen

Artikel 13 — Allgemeiner Programmplanungsansatz

(1) Die MaBBnahmen nach Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a und Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe a
unterliegen der Programmplanung.

(2) Auf der Grundlage von Artikel 8 bieten die Programmplanungsdokumente im Einklang
mit dem allgemeinen Zweck und Anwendungsbereich, den Zielen und den Grundsétzen dieser
Verordnung einen kohdrenten Rahmen fiir die Zusammenarbeit zwischen der Union, den
Partnerldndern oder -regionen und anderen Partnern.

Die Kommission konsultiert gegebenenfalls andere Geber und Akteure, einschlieBlich lokaler
Behorden und Vertreter der Zivilgesellschaft und des Privatsektors.

Die Kommission unterrichtet das Europdische Parlament und den Rat iiber die Ergebnisse der
gemal Unterabsatz 2 vorgesehenen Konsultationen.

(3) Im Rahmen des Instruments wird ein Beitrag zu Mallnahmen nach der Verordnung
(EU) [XXX] [Erasmus+] geleistet. Im Rahmen dieser Verordnung wird fiir die Laufzeit des
Mehrjahrigen Finanzrahmens ein einheitliches Programmplanungsdokument erstellt. Fiir die
Verwendung dieser Mittel gilt die Verordnung (EU) [ XXX] [Erasmus+].

67 Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 iiber
einen Visakodex der Gemeinschaft (Visakodex) (ABL L243 vom 15.9.2009, S.1,
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/810/2024-06-28).

68 Verordnung (EU) 2018/1806 des Européischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 zur
Aufstellung der Liste der Drittlinder, deren Staatsangehdrige beim Uberschreiten der AuBengrenzen im
Besitz eines Visums sein miissen, sowie der Liste der Drittlinder, deren Staatsangehdrige von dieser
Visumpflicht befreit sind (ABL L 303 vom 28.11.2018, S. 39,
ELLI: http://data.ecuropa.eu/eli/reg/2018/1806/2025-02-03).
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Artikel 14 — Grundsdtze der geografischen Programmplanung

(1) Die Programmplanung nach Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a beruht auf den folgenden
Grundsitzen:

a) Die MaBinahmen stiitzen sich nach Moglichkeit auf einen Dialog zwischen der
Union, den Mitgliedstaaten und den betreffenden Partnerlindern, einschlieBlich
nationaler, regionaler und lokaler Behorden, in den auch die Zivilgesellschaft
einbezogen wird.

b) Bei der Programmplanung kann vorgesehen werden, dass zur Finanzierung der
KooperationsmaBinahmen verschiedene der in Artikel 6 Absatz 1 aufgefiihrten
Mittelzuweisungen sowie im Einklang mit den einschlidgigen Rechtsakten auch
andere Unionsprogramme genutzt werden.

(2) Die Programmplanung gemif Artikel 3 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben a bis e bietet
einen spezifischen, maflgeschneiderten Rahmen fiir die Zusammenarbeit, der sich je nach
Sachlage auf die folgenden Elemente stiitzt:

a) die Priorititen der Partnerlinder und -regionen, die auf der Grundlage des in
Absatz 1 genannten Dialogs festgelegt wurden, wobei jeweils auch die nationale oder
regionale Strategie und der nationale oder regionale Plan zu beriicksichtigen sind,

b) die Partnerschaft mit der Union, einschlieBlich der Forderung beidseitiger Interessen
und gemeinsamer Priorititen, sowie das Ambitionsniveau der gemeinsam
vereinbarten Ziele,

c) fir Kandidatenlander, potenzielle Kandidaten und Partnerldnder in der Region
Ostliche Nachbarschaft die Ergebnisse in den Bereichen politische Reformen,
wirtschaftliche und soziale Entwicklung und Annéherung an den EU-Besitzstand,

d) die Féhigkeit und das Engagement der Partnerlinder und -regionen, gemeinsame
Werte und Grundsidtze zu fordern sowie multilaterale Biindnisse und ein
regelbasiertes internationales System zu unterstiitzen,

e) den Entwicklungsstand der Partnerlinder und -regionen und deren Engagement im
Hinblick auf die Faktoren, die zu Fragilitit, irreguldrer Migration und Vertreibung
fithren, einschlie8lich deren Ursachen,

f) die Fahigkeit der Partnerldinder und -regionen, inldndische Ressourcen zu
mobilisieren und wirksam zu nutzen sowie Zugang zu Finanzmitteln anderer
Akteure, einschlieSlich des Privatsektors, zu erhalten,

g) die Absorptionsfahigkeit der Partnerlinder und -regionen und die potenzielle
Wirkung, die mit den Unionsmitteln in den Partnerlandern und -regionen erzielt
wird.

Artikel 15 — Dokumente fiir die geografische Programmplanung

(1) Bei Mallnahmen nach Artikel 3 Absatz2 Buchstabe a erfolgt die Durchfiihrung des
Instruments im Rahmen mehrjéhriger Lander-, Mehrlénder-, regionaler oder transregionaler
Richtprogramme.

(2) In den Mehrjahresrichtprogrammen nach Absatz 1 werden die fiir eine Finanzierung durch
die Union ausgewdhlten prioritdren Bereiche, die spezifischen Ziele und gegebenenfalls die
Richtbetridge der Mittelzuweisungen und die Haushaltsvollzugsarten festgelegt.

(3) Die Mehrjahresrichtprogramme stiitzen sich auf
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a) eine nationale oder regionale Strategie, die die Kommission zum Zeitpunkt der
Annahme des entsprechenden Mehrjahresrichtprogramms als Grundlage fiir dieses
Mehrjahresrichtprogramm anerkannt hat. Fiir die unter Artikel 3 Absatz 1
Unterabsatz 1 Buchstabe a fallenden Erweiterungspartner und Partner der Ostlichen
Nachbarschaft kann das Mehrjahresrichtprogramm gegebenenfalls die Form eines
leistungsbasierten Plans annehmen und den gemél Artikel 31 festgelegten
Durchfiihrungsbestimmungen unterliegen;

b) ein Rahmendokument, in dem die Unionspolitik gegeniiber dem betreffenden Partner
bzw. den betreffenden Partnern festgelegt ist, einschlieBlich eines gemeinsamen
Dokuments der Union und der Mitgliedstaaten;

c) ein gemeinsames Dokument der Union und des betreffenden Partners bzw. der
betreffenden Partner, in dem die gemeinsamen Priorititen und gegenseitigen
Verpflichtungen festgelegt sind.

Artikel 16 — Dokumente fiir die globale Programmplanung

(1) Bei Mallnahmen nach Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe a erfolgt die Durchfiihrung des
Instruments im Rahmen von Mehrjahresrichtprogrammen.

(2) In den Mehrjahresrichtprogrammen nach Absatz 1 werden die Unionsstrategie, die fiir die
Unionsfinanzierung ausgewdihlten Priorititen, die spezifischen Ziele sowie die Richtbetrige
der Mittelzuweisungen festgelegt.

Im Falle einer Beteiligung an globalen Initiativen werden gegebenenfalls entsprechende
Ressourcen und Interventionsschwerpunkte festgelegt.

Artikel 17 — Annahme und Anderung der Mehrjahresrichtprogramme

(1) Die Kommission nimmt die Mehrjahresrichtprogramme nach den Artikeln 15 und 16 im
Wege von Durchfithrungsrechtsakten an. Diese Durchfiihrungsrechtsakte werden gemaf3 dem
in Artikel 32 Absatz 2 genannten Priifverfahren erlassen. Dieses Verfahren gilt auch fiir
Uberpriifungen nach Absatz2 des vorliegenden Artikels, wenn sie erhebliche inhaltliche
Anderungen der Mehrjahresrichtprogramme zur Folge haben.

(2) Die Mehrjahresrichtprogramme konnen ad hoc iiberpriift werden, sofern dies fiir eine
wirtksame Durchfilhrung erforderlich ist, insbesondere bei wesentlichen Anderungen am
Politikrahmen nach Artikel 8 oder bei einer Krisen- oder Nachkrisensituation.

(3) In hinreichend begriindeten Féllen &uBerster Dringlichkeit, wie Krisenfdllen oder
unmittelbaren Bedrohungen fiir Frieden, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte
oder Grundfreiheiten, kann die Kommission die in den Artikeln 15 und 16 genannten
Mehrjahresrichtprogramme im Wege von sofort geltenden Durchfiihrungsrechtsakten, die
gemél dem in Artikel 32 Absatz 5 genannten Verfahren erlassen werden, dndern.

Kapitel II — Aktionspline, Mafinahmen und Durchfithrungsgrundsitze

Artikel 18 — Aktionspldne und Mafsnahmen

(1) Die Kommission nimmt Aktionspldne und MaBBnahmen fiir ein oder mehrere Jahre an.
MaBnahmen konnen in Form  von  EinzelmaBnahmen, Sondermalinahmen,
UnterstiitzungsmaBnahmen oder auBerordentlichen HilfsmaBnahmen durchgefiihrt werden.
Bei den Aktionsplidnen und Maflnahmen ist der spezifische Kontext zu beriicksichtigen, und
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fiir jede MaBnahme sind die verfolgten Ziele, die erwarteten Ergebnisse und relevanten
Tatigkeiten, die Arten des Haushaltsvollzugs sowie die Mittelausstattung und alle etwaigen
Unterstiitzungsausgaben anzugeben.

(2) Aus programmierbaren  Betrigen finanzierte = Malnahmen  beruhen  auf
Programmplanungsdokumenten. Die Aktionspldne werden auf inklusive und transparente
Weise rechtzeitig erstellt.

(3) Erforderlichenfalls kann eine MaBBnahme als EinzelmaB3nahme vor oder nach der Annahme
der Aktionsplidne angenommen werden. Aufler in hinreichend begriindeten Féllen beruhen aus
programmierbaren Betrégen finanzierte EinzelmaBBnahmen auf
Programmplanungsdokumenten.

(4) Im Falle unvorhergesehener Erfordernisse oder Umstéinde und in dem Falle, dass eine
Finanzierung aus zweckméBigeren Quellen nicht mdglich ist, kann die Kommission
SondermafBnahmen beschlieen, die in den Programmplanungsdokumenten nicht vorgesehen
sind.

(5) Die Kommission kann auBerordentliche Hilfsmalnahmen im Zusammenhang mit
Krisenbewiltigung, Friedensforderung und auflenpolitischen Belangen beschlie3en.

Eine auBlerordentliche HilfsmalBnahme hat eine Laufzeit von bis zu 18 Monaten, die im Fall
von objektiven, unvorhergesehenen Durchfiihrungshindernissen zweimal um einen Zeitraum
von jeweils bis zu sechs Monaten — bis zu einer Gesamtlaufzeit von hochstens 30 Monaten —
verldngert werden kann.

Bei einer Langzeitkrise oder einem Langzeitkonflikt kann die Kommission eine zweite
auBerordentliche HilfsmaBBnahme mit einer Laufzeit von bis zu 18 Monaten beschlieBen. In
hinreichend begriindeten Fillen konnen weitere Mallnahmen angenommen werden, wenn die
Kontinuitidt des Handelns der Union von grundlegender Bedeutung ist und in anderer Weise
nicht sichergestellt werden kann.

(6) Sehen die in diesem Artikel genannten Aktionspline oder MaBnahmen keine
Unterstiitzungsausgaben nach Artikel 6 Absatz4 vor, so erldsst die Kommission
gegebenenfalls Unterstiitzungsmalinahmen.

Artikel 19 — Annahme von Aktionspldinen und Mafsnahmen

(1) Aktionspline und MaBnahmen werden im Wege von Durchfiihrungsrechtsakten
angenommen. Diese Durchfiihrungsrechtsakte werden gemiB3 dem in Artikel 32 Absatz 2
genannten Priifverfahren erlassen.

(2) Das Verfahren nach Absatz 1 Satz 2 gilt nicht fiir

a) Aktionspldne und FEinzelmaBnahmen, bei denen die Unionsfinanzierung
10 000 000 EUR nicht iibersteigt;

b) Sonder- und Unterstlitzungsmallnahmen, bei denen die Unionsfinanzierung
20 000 000 EUR nicht iibersteigt,

c) aulerordentliche HilfsmaBBnahmen nach Artikel 18 Absatz 5 sowie Aktionspldne zur

Durchfiihrung von MaBnahmen im Zusammenhang mit Krisenbewailtigung,
Friedensforderung und auBlenpolitischen Belangen, bei denen die Unionsfinanzierung
40 000 000 EUR nicht tibersteigt,

d) technische Anderungen an Aktionsplinen und MaBnahmen, vorausgesetzt, diese
Anderungen wirken sich nicht substanziell auf die Ziele der betreffenden
Aktionsplédne oder MaBnahmen aus; dazu zihlen
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1) der Wechsel der Art des Haushaltsvollzugs,

i1) die Umschichtung von Mitteln zwischen den in einem Aktionsplan vorgesehenen
Malinahmen,

ii1) die Aufstockung der Mittelausstattung der Aktionspline und MaBnahmen um
hochstens 20 % dieser Mittelausstattung;

e) Zinszuschiisse und Fremdkapitalkostenzuschiisse, die dem begiinstigten Partnerland
in hinreichend begriindeten Fillen im Zusammenhang mit finanziellem Beistand
gewihrt werden.

Die Kommission teilt Aktionspldne und MaBnahmen — mit Ausnahme auBlerordentlicher
HilfsmafBnahmen im Zusammenhang mit Krisen, Frieden und auBlenpolitischen Belangen —
und technische Anderungen, die gemiB diesem Absatz angenommen werden, innerhalb eines
Monats nach ihrer Annahme {iber den in Artikel 32 Absatz 1 genannten Ausschuss dem
Europdischen Parlament und den Mitgliedstaaten mit.

(3) Vor der Annahme oder Verlingerung der in Absatz2 Unterabsatz 1 Buchstabe ¢
genannten aullerordentlichen Hilfsmaflnahmen unterrichtet die Kommission das Européische
Parlament und den Rat iiber die Art und die Ziele dieser MaBnahmen und die dafiir
vorgesehenen Finanzmittel. Die Kommission unterrichtet das Europdische Parlament und den
Rat, bevor sie wichtige inhaltliche Anderungen an bereits angenommenen auferordentlichen
HilfsmaBBnahmen vornimmt. Im Interesse der Stimmigkeit des auswirtigen Handelns der
Union trigt die Kommission bei der Planung und der anschlieBenden Durchfiihrung dieser
Malnahmen dem einschlidgigen politischen Konzept Rechnung.

(4) In hinreichend begriindeten Fillen duBerster Dringlichkeit, zum Beispiel bei Krisen,
einschlieBlich Naturkatastrophen oder vom Menschen verursachter Katastrophen, oder bei
einer unmittelbaren Bedrohung der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, der Menschenrechte
oder der Grundfreiheiten, kann die Kommission geméll dem in Artikel 32 Absatz 5 genannten
Verfahren Aktionspline und MaBnahmen oder Anderungen an bestehenden Aktionsplinen
und Mallnahmen als sofort geltende Durchfiihrungsrechtsakte erlassen.

Artikel 20 — Forderfihigkeit

(1) Vorbehaltlich der Absétze 10 und 11 dieses Artikels miissen Teilnehmer an Verfahren zur
Vergabe von Auftrigen, Finanzhilfen und Preisgeldern fiir MaBBnahmen, die geméf Artikel 3
Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben b bis e finanziert werden, Staatsangehorige eines der
folgenden Lénder oder Gebiete oder in einem solchen Land oder Gebiet tatsdchlich
niedergelassen sein:

a) Mitgliedstaaten, mit einem Mitgliedstaat verbundene iiberseeische Léander und
Gebiete im Sinne von Anhang I AEUV oder Mitglieder des Europdischen
Wirtschaftsraums,

b) beitretende Lander, Kandidatenldnder und potenzielle Kandidaten,

c) Entwicklungsldnder oder -gebiete, die nicht Mitglied der G20-Gruppe sind,

d) die in Anhang I aufgefiihrten Partnerldnder in der Region Siidliche Nachbarschaft,

e) alle anderen Partnerlédnder, die Begiinstigte der betreffenden im Rahmen dieses

Instruments finanzierten Mal3nahme sind,

f) Linder, bei denen die Kommission festgestellt hat, dass ein gegenseitiger Zugang zu
Finanzierungen im Aullenbereich besteht,
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g) Mitgliedslinder der Organisation fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung im Falle von Vertrdgen, die in einem der in der Liste der Empfanger
offentlicher Entwicklungshilfe aufgefiihrten am wenigsten entwickelten Lander
durchgefiihrt werden.

(2) Vorbehaltlich der Absétze 10 und 11 dieses Artikels miissen Teilnehmer an Verfahren zur
Vergabe von Auftrigen, Finanzhilfen und Preisgeldern fiir Manahmen, die nach Artikel 3
Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a finanziert werden, Staatsangehorige eines Landes oder
Gebiets im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a, b, d, e oder f des vorliegenden Artikels oder
eines in Anhang I aufgefiihrten Partnerlandes in der Region Ostliche Nachbarschaft sein oder
in einem solchen Land oder Gebiet tatsdchlich niedergelassen sein.

(3) Vorbehaltlich des Absatzes 10 dieses Artikels unterliegt die Teilnahme an Verfahren zur
Vergabe von Auftrigen, Finanzhilfen und Preisgeldern fiir Manahmen, die nach Artikel 3
Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe f und Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer v finanziert
werden, keinerlei Beschrankungen.

(4) Vorbehaltlich des Absatzes 10 dieses Artikels steht die Teilnahme an der Vergabe von
Auftriagen, Finanzhilfen und Preisgeldern auch internationalen Organisationen offen.

(5) Vorbehaltlich des Absatzes 10 dieses Artikels konnen alle im Rahmen des Instruments
finanzierten Erzeugnisse aus einem beliebigen Land oder Gebiet stammen.

(6) Vorbehaltlich des Absatzes 10 dieses Artikels gelten die Bestimmungen iiber die
Forderfahigkeit nach diesem Artikel nicht fiir natiirliche Personen, die von einem
teilnahmeberechtigten Auftragnehmer oder gegebenenfalls einem teilnahmeberechtigten
Unterauftragnehmer beschéftigt oder auf andere Weise rechtméBig vertraglich verpflichtet
werden, und fiihren solchen natiirlichen Personen gegeniiber nicht zu Beschrdnkungen aus
Griinden der Staatsangehdrigkeit.

(7) Vorbehaltlich des Absatzes 10 dieses Artikels sind bei Maflnahmen, die in direkter oder
indirekter Mittelverwaltung durch Stellen nach Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe ¢ Ziffern ii bis
ix der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 durchgefiihrt werden, zusitzlich zu den Landern
und Gebieten, die gemadl dem vorliegenden Artikel forderfdhig sind, solche Lénder und
Gebiete forderfahig, die nach den Bestimmungen dieser Stellen iiber die Teilnahme an
Verfahren zur Vergabe von Auftrdgen, Finanzhilfen und Preisgeldern forderfahig sind. Die
Erzeugnisse konnen ihren Ursprung nicht nur in Landern und Gebieten haben, die hinsichtlich
der Teilnahme an Verfahren zur Vergabe von Auftrigen, Finanzhilfen und Preisgeldern
geméil diesem Artikel forderfahig sind, sondern auch in Lindern und Gebieten, die nach den
Bestimmungen jener Stellen forderfahig sind.

Vorbehaltlich des Absatzes 10 dieses Artikels konnen bei Maflnahmen, die von nicht unter
den vorstehenden Unterabsatz fallenden Stellen durchgefiihrt und gemeinsam mit Dritten
finanziert werden, bei denen es sich nicht um die durch diese Mallnahmen geforderten
Empfanger handelt, letztere beschliefen, dass zusétzlich zu den geméil diesem Artikel
forderfahigen Landern und Gebieten auch Lénder und Gebiete forderfihig sind, die nach den
Bestimmungen dieser Dritten {iber die Teilnahme an Verfahren zur Vergabe von Auftrigen,
Finanzhilfen und Preisgeldern forderfahig sind.

(8) Wenn ein Dritter Finanzmittel fiir einen von der Kommission -eingerichteten
Treuhandfonds oder als externe zweckgebundene Einnahmen bereitstellt, gelten die im
Griindungsakt des Treuhandfonds oder — im Falle von externen zweckgebundenen Einnahmen
— die in der Vereinbarung mit dem Dritten vorgesehenen Forderfahigkeitsbestimmungen.

(9) Vorbehaltlich der Absdtze 10 und 11 gelten fir MaBnahmen, die im Rahmen dieses
Instruments und eines anderen Unionsprogramms oder im Rahmen mehrerer Sdulen dieses
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Instruments finanziert werden, die Forderfahigkeitsbestimmungen einschlieBlich etwaiger
Einschrankungen oder Ausweitungen im Rahmen dieser Programme oder Saulen.

(10) Die in diesem Artikel festgelegten Bestimmungen iiber die Forderfahigkeit oder die Art
der Teilnehmer an Vergabeverfahren — auch in Bezug auf ihre direkte und indirekte Kontrolle
durch Stellen eines Partnerlandes — konnen eingeschrinkt werden, wenn solche
Beschrinkungen aufgrund der spezifischen Art oder der Ziele der Titigkeit oder der
Anwendung restriktiver MaBnahmen der Union erforderlich bzw. fiir die wirksame
Durchfiihrung der Tétigkeit nétig sind oder wenn sie im strategischen Interesse der Union
liegen. Aus Sicherheitsgriinden gelten fiir Hochrisikolieferanten Teilnahmebeschrankungen.

Die in diesem Artikel festgelegten Bestimmungen iiber die Forderfahigkeit konnen auch
durch Reaktionsmafinahmen der Union eingeschrankt werden, die im Rahmen der
Verordnung iiber den Schutz der Union und ihrer Mitgliedstaaten vor wirtschaftlichem Zwang
durch Drittlinder und der Verordnung (EU) 2022/1031 des Europdischen Parlaments und des
Rates®® erlassen wurden.

(11) Die Bestimmungen iiber die Forderfahigkeit nach diesem Artikel konnen in dringlichen
Féllen oder bei Nichtverfiigbarkeit forderfdhiger Teilnehmer auf den Mairkten der
betreffenden Lénder oder Gebiete oder in anderen hinreichend begriindeten Féllen
ausgeweitet werden, wenn die Anwendung der Bestimmungen iiber die Forderfdahigkeit die
Verwirklichung einer Malnahme unmdoglich machen oder iiberméBig erschweren wiirde oder
wenn die Ausweitung im strategischen Interesse der Union liegt.

(12) Zur Forderung lokaler Kapazititen, Markte und Ankédufe wird lokalen und regionalen
Wirtschaftsteilnehmern Vorrang eingerdumt, wenn die Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509
die Vergabe des Auftrags auf der Grundlage eines einzigen Angebots vorsieht. In allen
anderen Féllen wird die Teilnahme lokaler und regionaler Wirtschaftsteilnehmer entsprechend
den einschliagigen Bestimmungen jener Verordnung gefordert. Nachhaltigkeits- und
Sorgfaltskriterien werden gefordert.

Artikel 21 — Ausgeschlossene Tdtigkeiten

Mit Unionsfinanzierungen im Rahmen des Instruments werden keine MaBnahmen unterstiitzt,
die in den Partnerldndern zu Menschenrechtsverletzungen fiihren konnen.

Artikel 22 — Mitteliibertragungen, Jahrestranchen, Riickzahlungen, Einnahmen und
Einziehungen aus Finanzierungsinstrumenten und Uberschiisse aus der Haushaltsgarantie

(1) Abweichend von Artikel 12 Absatz 4 der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 werden
ungenutzte Mittel fiir Verpflichtungen und Zahlungen im Rahmen dieses Instruments
automatisch {ibertragen und konnen jeweils bis zum 31.Dezember des folgenden
Haushaltsjahres im Rahmen dieses Instruments zulasten der entsprechenden in Artikel 6
Absatz 1 genannten Haushaltslinie gebunden bzw. ausgeschopft werden. Im folgenden
Haushaltsjahr wird zunichst der iibertragene Betrag verwendet.

6 Verordnung (EU) 2022/1031 des Européischen Parlaments und des Rates vom 23. Juni 2022 {iber den
Zugang von Wirtschaftsteilnehmern, Waren und Dienstleistungen aus Drittlindern zum Unionsmarkt
fiir offentliche Auftrige und Konzessionen und fiiber die Verfahren zur Unterstiitzung von
Verhandlungen iiber den Zugang von Wirtschaftsteilnehmern, Waren und Dienstleistungen aus der
Union zu den Mirkten fiir 6ffentliche Auftrige und Konzessionen von Drittlindern (Instrument
betreffend das internationale Beschaffungswesen — IPI) (ABl. L 173 vom 30.6.2022, S.1, ELL:
http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1031/0j).
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Im Einklang mit Artikel 12 Absatz 6 der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 informiert die
Kommission das Europdische Parlament und den Rat iiber die iibertragenen Mittel fiir
Verpflichtungen.

(2) Mittelbindungen fiir Mafnahmen, deren Durchfiihrung sich {iber mehrere Haushaltsjahre
erstreckt, konnen gemall Artikel 112 Absatz 2 der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 in
Jahrestranchen erfolgen.

Artikel 114 Absatz 2 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 gilt nicht fiir
die mehrjdhrigen MaBnahmen nach Unterabsatz1 des vorliegenden Absatzes. Die
Kommission hebt automatisch den Teil der Mittelbindung fiir eine MaBBnahme auf, der bis
zum 31. Dezember des filinften Jahres nach dem Jahr der Mittelbindung nicht fiir
Vorfinanzierungen oder Zwischenzahlungen in Anspruch genommen wurde oder fiir den kein
bescheinigter Ausgabenplan bzw. kein Zahlungsantrag iibermittelt wurde.

(3) Tritt die Verordnung nach dem 1.1.2028 in Kraft, gilt Folgendes: Abweichend von
Artikel 212 Absatz 3 Unterabsdtze 1, 2 und 4 der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 und
unbeschadet des Artikels 12 Absatz4 der Verordnung (EU) 2024/792 konnen ab dem
1. Januar 2028 Einnahmen, Riickzahlungen und Einziehungen aus Finanzierungsinstrumenten
fiir das auswirtige Handeln, die mit vor 2021 erlassenen Basisrechtsakten, den Verordnungen
(EU) 2021/1529, (EU) 2021/947 und (EU) 2024/792 und der vorliegenden Verordnung
eingerichtet wurden, zur Bereitstellung von Unionsunterstiitzung im Rahmen der
vorliegenden Verordnung verwendet werden.

Die in Unterabsatz1 genannten Mittel werden abweichend von Artikel 21 Absatz 3
Buchstabe f der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 und von Artikel 12 Absatz 4 der
Verordnung (EU) 2024/792 der urspriinglichen Haushaltslinie des Instruments zugewiesen
und stellen externe zweckgebundene Einnahmen im Sinne von Artikel 21 Absatz 5 der
Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 dar.

(4) Tritt die Verordnung nach dem 1.1.2028 in Kraft, gilt Folgendes: Ab dem 1. Januar 2028
konnen im Einklang mit Artikel 14 Absatz3 des Beschlusses (EU) 2022/1628 und
abweichend von Artikel 31 Absatz 8 der Verordnung (EU) 2021/947 etwaige Uberschiisse an
Dotierungen des mit der Verordnung (EG, Euratom) Nr.480/2009 eingerichteten
Garantiefonds fiir MafBnahmen im Zusammenhang mit den AuBenbeziehungen zur
Bereitstellung von Unionsunterstiitzung im Rahmen der vorliegenden Verordnung verwendet
werden.

Tritt die Verordnung nach dem 1.1.2028 in Kraft, gilt Folgendes: Ab dem 1. Januar 2028
konnen abweichend von Artikel 216 Absatz 4 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2024/2509
und unbeschadet des Artikels 12 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2024/792 und des Artikels 14
Absatz 3 des Beschlusses (EU) 2022/1628 etwaige Uberschiisse an Dotierungen fiir die
Haushaltsgarantien und den finanziellen Beistand, die mit den Verordnungen (EU)
2017/1601, (EU) 2021/947, (EU) 2024/792, (EU) 2024/1449, (EU) 2025/535 und der
vorliegenden Verordnung eingerichtet wurden, zur Bereitstellung von Unionsunterstiitzung
im Rahmen der vorliegenden Verordnung verwendet werden.

Abweichend von Artikel 12 Absatz5 der Verordnung (EU) 2024/792 werden die in
Unterabsatz 1 genannten Mittel der urspriinglichen Haushaltslinie des Instruments zugewiesen

und stellen externe zweckgebundene Einnahmen im Sinne von Artikel 21 Absatz 5 der
Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 dar.
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Kapitel III — Durchfiihrungsinstrumentarium

Artikel 23 — Durchfiihrung und Formen der Unionsfinanzierung

(1) Das Instrument wird entweder direkt oder indirekt {iber eine der in Artikel 62 Absatz 1
Buchstabe ¢ der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 aufgefiihrten Stellen, einschlieflich
Stellen im Sinne von Buchstabe ¢ Ziffer ix, durchgefiihrt. Die Kommission kann auch dem
Institut der Europédischen Union fiir Sicherheitsstudien und dem Europidischen Sicherheits-
und Verteidigungskolleg gemial3 Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe ¢ Ziffer viii der Verordnung
(EU, Euratom) 2024/2509 Haushaltsvollzugsaufgaben iibertragen.

(2) Unionsmittel koénnen im Wege der in der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509
festgelegten Finanzierungsarten bereitgestellt werden, einschlieBlich Beitrdgen zu den von der
Kommission gemill Artikel 238 der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 eingerichteten
Treuhandfonds, sowie im Wege der speziell im Rahmen dieses Instruments zuldssigen
Finanzierungsarten. Die Haushaltsgarantie, die Finanzierungsinstrumente, auch in
Kombination mit Finanzhilfen oder anderen Formen nicht riickzahlbarer Unterstiitzung bei
Mischfinanzierungen, und der finanzielle Beistand im Rahmen des Instruments werden im
Einklang mit Titel X der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 umgesetzt.

(3) Bei der Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Organisationen und mit
Interessentridgern der Partnerldnder wie lokalen Behorden beriicksichtigt die Kommission bei
der Festlegung der Finanzierungsmodalititen, der Art des Beitrags, der Teilnahme-,
Evaluierungs- und Vergabemodalititen und der Bestimmungen zur Verwaltung der
Finanzhilfen die besonderen Gegebenheiten einschlieBlich des Bedarfs dieser Interessentrager
und des jeweiligen Umfelds, um einen moglichst breiten Kreis dieser Interessentridger
anzusprechen und ihm optimal gerecht zu werden. Im Einklang mit der Verordnung (EU,
Euratom) 2024/2509 werden bestimmte Modalititen beflirwortet, wie Finanzpartnerschafts-
Rahmenvereinbarungen, finanzielle Unterstiitzung fiir Dritte, ohne Aufforderung zur
Einreichung von Vorschlidgen gewidhrte Finanzhilfen oder vereinfachte Finanzierungsformen
nach Artikel 125 Absatz 1 der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509.

(4) Abweichend von Artikel 198 der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 konnen die
folgenden Finanzhilfen ohne Aufforderung zur Einreichung von Vorschldgen gewéhrt
werden:

a) Finanzhilfen in geringem Umfang fiir Menschenrechtsverteidiger zur Finanzierung
dringender Schutzmafinahmen und -erfordernisse, zum Beispiel durch Mechanismen
zum Schutz von gefdhrdeten Menschenrechtsverteidigern sowie fiir Mediatoren und
sonstige Akteure der Zivilgesellschaft, die sich fiir Dialog, Konfliktlosung,
Versohnung und Friedenskonsolidierung im Zusammenhang mit Krisen und
bewaffneten Konflikten engagieren, gegebenenfalls unter Verzicht auf eine
Kofinanzierung;

b) Finanzhilfen — gegebenenfalls unter Verzicht auf eine Kofinanzierung — zur
Finanzierung von Maflnahmen unter besonders schwierigen Bedingungen, wenn die
Veroffentlichung einer Aufforderung zur Einreichung von Vorschlidgen nicht
angebracht wire, einschlieBlich in Situationen, in denen die Grundfreiheiten ernsthaft
eingeschriankt sind — Menschenrechtsverletzungen eingeschlossen —, in denen
demokratische Einrichtungen bedroht sind, es zu einer Eskalation von Krisen oder zu
bewaffneten Konflikten kommt, die Sicherheit der Menschen besonders stark
gefdhrdet ist oder Menschenrechtsorganisationen und Menschenrechtsverteidiger,
Mediatoren und sonstige Akteure der Zivilgesellschaft, die sich fiir Dialog,
Versohnung und Friedenskonsolidierung im Zusammenhang mit Krisen und
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bewaffneten Konflikten engagieren, unter schwierigsten Bedingungen arbeiten: diese
Finanzhilfen betragen hochstens 1 000 000 EUR und haben eine Laufzeit von bis zu
18 Monaten, die im Falle objektiver, unvorhergesehener Durchfithrungshindernisse
um weitere 12 Monate verldngert werden kann;

c) Finanzhilfen fiir den Global Campus of Human Rights;

d) Finanzhilfen in geringem Umfang fiir zivilgesellschaftliche Organisationen, wobei so
weit wie moglich auf vereinfachte Finanzierungsformen im Einklang mit Artikel 125
der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 zuriickzugreifen ist;

e) sofern erforderlich und in den in Artikel 18 genannten Aktionspldnen und
MaBnahmen hinreichend begriindet, Finanzhilfen an tatsichlich in einem
Mitgliedstaat niedergelassene Rechtstriger des Privatrechts, um Investitionen zu
erleichtern, die im strategischen Interesse der Union liegen und die Ziele des
Instruments unterstiitzen.

(5) In Bereichen, die den Schutz der Menschenrechte und der Demokratic sowie die
Unterstiitzung von Akteuren der Zivilgesellschaft betreffen, kann die Union unabhéngig von
der Zustimmung der Regierungen und anderer Behorden der betreffenden Partnerldnder
Unterstiitzung leisten; diese Mallnahmen dienen hauptsdchlich der Unterstiitzung von
Akteuren der Zivilgesellschaft unter Beriicksichtigung der in Absatz4 dieses Artikels
genannten Formen und Arten der Finanzierung.

(6) Budgethilfe, auch im Rahmen von leistungsorientierten Sektorreformvereinbarungen,
beruht auf der Eigenverantwortung der Lander, der gegenseitigen Rechenschaftspflicht und
dem Engagement der Partnerlinder unter Beriicksichtigung ihrer bisherigen Ergebnisse und
Fortschritte mit Blick auf universelle Werte, Demokratie, Menschenrechte und
Rechtsstaatlichkeit und zielt darauf ab, Partnerschaften zwischen der Union und
Partnerlindern zu stirken. Dazu gehdren ein verstirkter Politikdialog, der Aufbau von
Kapazititen und Verbesserungen bei der Regierungsfithrung, zusitzlich zu den Bemiihungen
der Partner um Steigerung der Einnahmen und Verbesserung der Mittelverwendung, um ein
nachhaltiges und inklusives Wachstum und die Schaffung menschenwiirdiger Arbeitsplétze,
unter anderem fiir junge Menschen, die Beseitigung der Armut und die Verringerung von
Ungleichheit zu fordern und demokratische, friedliche Gesellschaften aufzubauen und zu
festigen. Budgethilfe soll auch zur Gleichstellung der Geschlechter beitragen.

Jeder Beschluss zur Gewidhrung von Budgethilfe muss auf der von der Union vereinbarten
Budgethilfepolitik, klaren Forderfahigkeitskriterien und einer sorgféltigen Beurteilung der
Risiken und des Nutzens beruhen.

Die Budgethilfe wird differenziert gewéhrt, sodass sie den jeweiligen politischen,
wirtschaftlichen, sozialen und 6kologischen Umsténden des Partnerlandes besser entspricht,
wobei auch fragile Situationen beriicksichtigt werden.

Wird Budgethilfe gemdB3 Artikel 241 der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 gewéhrt, so
legt die Kommission die Kriterien fiir die Konditionalitdt der Budgethilfe, einschlieBlich
Fortschritten bei Reformen und Transparenz, klar fest, verfolgt ihre Einhaltung und
unterstiitzt den Aufbau der parlamentarischen Kontrolle und der nationalen Priifkapazitéten,
die Verbesserung der Transparenz und den Zugang der Offentlichkeit zu Informationen.

Die Auszahlung der Budgethilfe stiitzt sich auf Indikatoren, die zeigen, dass befriedigende
Fortschritte bei der Verwirklichung der mit dem Partnerland vereinbarten Ziele zu
verzeichnen sind.
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(6) Im Einklang mit Artikel 196 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU,
Euratom) 2024/2509 konnen in hinreichend begriindeten Féllen, die in den Aktionspldnen und
MaBnahmen nach Artikel 18 dargelegt werden, im Rahmen des Instruments geforderte
Tétigkeiten und die zugrunde liegenden im Jahr 2028 anfallenden Kosten ab dem 1. Januar
2028 als forderfdhig betrachtet werden, auch wenn diese Tatigkeiten bzw. diese Kosten
bereits vor der Stellung des Finanzhilfeantrags durchgefiihrt wurden bzw. entstanden sind.

(7) Die Durchfiihrung von MafBinahmen in indirekter Mittelverwaltung, auch mithilfe von
Finanzierungsinstrumenten, Haushaltsgarantien und Mischfinanzierungen im Rahmen des
Instruments, wird nach Moglichkeit und im Einklang mit Artikel 157 Absatz 1 Unterabsatz 1
der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 der EIB, der EBWE oder einer mitgliedstaatlichen
Organisation iibertragen, unter Umstinden in Kombination mit weiteren Formen der
finanziellen Unterstiitzung durch Mitgliedstaaten und Dritte.

(8) Steuern, Zolle und sonstige Abgaben, die bei der Ausfithrung von Unionsmitteln im
Rahmen dieser Verordnung anfallen und von Partnerlindern erhoben werden, kénnen unter
den in der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 festgelegten Bedingungen fiir eine
Finanzierung im Rahmen des Instruments in Betracht kommen, mit Ausnahme von Steuern,
Zollen und sonstigen Abgaben, die sich speziell auf die Finanzierung des auswartigen
Handelns beziehen.

(9) Fiir die Zwecke des Artikels 153 Absatz 3 der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509
kann sich der Evaluierungsausschuss ganz oder teilweise aus externen Sachverstindigen
zusammensetzen.

(10) Im Falle der indirekten Mittelverwaltung mit Partnerléndern, von ihnen benannten
Einrichtungen oder auf regionaler oder globaler Ebene angesiedelten Organisationen oder
Einrichtungen von Partnerldndern, bei denen die Kommission gemél Artikel 157 Absatz 7
Unterabsatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 Verantwortung fiir das
Finanzmanagement behélt, zieht die Kommission erforderlichenfalls und unbeschadet der
Zusténdigkeiten der 6ffentlichen Auftraggeber geschuldete Betrdge von den Empfangern von
Mitteln der offentlichen Auftraggeber gemidf3 den Artikeln 101 bis 106 der Verordnung (EU,
Euratom) 2024/2509 — mit Ausnahme von Artikel 101 Absidtze 7, 8 und 9 — ein, auch im
Wege eines Beschlusses, der unter den in Artikel 299 AEUV festgelegten Bedingungen
vollstreckbar ist. Die Finanzierungsvereinbarung muss diesbeziigliche Bestimmungen
enthalten.

Kommt das betreffende Partnerland, die von dem Partnerland benannte Einrichtung oder die
auf regionaler oder globaler Ebene angesiedelte Organisation oder Einrichtung von
Partnerldndern seinen bzw. ihren Haushaltsvollzugsaufgaben nicht nach oder hilt es bzw. sie
die Verpflichtungen, Grundsitze, Ziele und Vorschriften, die Voraussetzung fiir die
Ausiibung der indirekten Mittelverwaltung sind, nicht ein, so kann die Kommission alle
erforderlichen Schritte unternehmen, unter anderem indem sie voriibergehend oder endgiiltig
an die Stelle der Einrichtung tritt und in deren Namen und Auftrag im Wege der indirekten
Mittelverwaltung handelt. In einem solchen Fall kann die Kommission einen finanziellen
Ausgleich aus den dem betreffenden Partnerland zugewiesenen Mitteln fiir die ihr entstandene
zusitzliche administrative Belastung geltend machen.

(11) Die im Rahmen der vorliegenden Verordnung finanzierte gemeinsame Auftragsvergabe
im Sinne von Artikel 168 der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 kann mit jedem
Partnerland durchgefiihrt werden.

(12) Die Zusammenarbeit zwischen der Union und ihren Partnern kann die Beteiligung an
Strukturen umfassen, die eingerichtet werden, um die Programmplanung mit anderen Gebern
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abzustimmen oder die Durchfiihrung von MaBBnahmen zu steuern, die Abgabe gemeinsamer
Mitteilungen oder Erkldrungen zur Verbesserung der Sichtbarkeit des Beitrags der Union und
zur Gewihrleistung der Wirksamkeit des Haushaltsvollzugs und der Koordinierung sowie den
Abschluss von Finanzierungsvereinbarungen mit auf regionaler oder globaler Ebene
angesiedelten Organisationen oder Einrichtungen von Partnerldndern.

Artikel 24 — Haushaltsgarantien und finanzieller Beistand: Hochstgrenzen der Unterstiitzung,
Finanzierung und Mittelaufnahme durch die Union

(1) Die Union kann Unterstiitzung in Form einer Haushaltsgarantie bis zu einem Hochstbetrag
von 95 000 000 000 EUR zu jeweiligen Preisen gewidhren. Die Betrige des finanziellen
Beistands nach Artikel 23 Absatz 2, der als Makrofinanzhilfe in Form von Darlehen und als
politikbasierte Darlehen umgesetzt wird, sowie die Betrdge der gemill der Verordnung
(Euratom) [XXX] (INSC-D) gewihrten Darlehen werden vom Hochstbetrag der
Haushaltsgarantie abgezogen.

(2) Die Dotierungsquote fiir die Haushaltsgarantie und den finanziellen Beistand nach
Absatz 1 liegt je nach Art der Vorhaben zwischen 9 % und 50 %. Bei finanziellem Beistand
und bei Haushaltsgarantien, die Lénderrisiken im Zusammenhang mit Darlehenstétigkeiten
abdecken, betrigt die Dotierungsquote 9 %.

(3) Die Unterstiitzung der Union fiir die Ukraine in Form einer Haushaltsgarantie und von
finanziellem Beistand wird nicht auf den in Absatz 1 dieses Artikels genannten Hochstbetrag
angerechnet.

Die Union kann der Ukraine Unterstiitzung in Form einer Haushaltsgarantie von bis zu
48 000 000 000 EUR in jeweiligen Preisen gewéhren. Die Dotierungsquote fiir die
Haushaltsgarantie zur Absicherung von Vorhaben zur Unterstiitzung der Ukraine wird
zundchst auf 70 % festgesetzt.

Es wird keine Dotierung gebildet, und abweichend von Artikel 214 Absatz 1 der Verordnung
(EU, Euratom) 2024/2509 wird fiir die Darlehen an die Ukraine keine Dotierungsquote
festgelegt.

(4) Die Kommission iiberpriift die Dotierungsquoten geméll den Absétzen 2 und 3 dieses
Artikels jedes Jahr im Einklang mit der Bewertung geméall Artikel 41 Absatz 5 Buchstabe g
der Verordnung (EU, Euratom)2024/2509 wund im  Einklang mit dem
Risikomanagementrahmen der Kommission.

(5) Der Kommission wird die Befugnis libertragen, gemaf3 Artikel 30 delegierte Rechtsakte zu
erlassen, um die Absidtze 2 und 3 des vorliegenden Artikels zur Anpassung der darin
genannten Dotierungsquoten zu dndern und um die in den Absétzen 1 und 3 des vorliegenden
Artikels genannten Hochstbetrage um bis zu 20 % bzw. 30 % dieser Betridge anzuheben.

(6) Unbeschadet des Artikels 6 Absatz 7 konnen Mitgliedstaaten, Partnerlinder und andere
Dritte gemall Artikel 211 Absatz 2 und Artikel 221 Absatz 2 der Verordnung (EU, Euratom)
2024/2509 spezifische Beitrdge zu der Haushaltsgarantie, den Finanzierungsinstrumenten
oder den Mallnahmen des finanziellen Beistands leisten. Solche Beitrdge zur
Haushaltsgarantie oder zum finanziellen Beistand fiihren zu einer Aufstockung der
Haushaltsgarantie oder des finanziellen Beistands.

(7) Werden die in Absatz 6 genannten Beitrdge in Form von Barmitteln geleistet, gelten sie
als externe zweckgebundene Einnahmen im Sinne des Artikels 21 Absatz 2 Buchstaben a, d
und e bzw. im Sinne des Artikels 21 Absatz 5 der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509.
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(8) Die Haushaltsgarantie nach den Absétzen 1 und 3 des vorliegenden Artikels kann bis zu
den in den Absdtzen 1 und 3 des vorliegenden Artikels genannten Hochstbetrdgen zur
Unterstiitzung im Rahmen des Beschlusses (EU) 2021/1764 des Rates und der Verordnung
(Euratom) [XXX] (INSC-D) im Einklang mit den in diesen Programmen festgelegten Zielen
und Forderkriterien verwendet werden. Zu diesem Zweck wird die Dotierung aus der
Finanzausstattung dieser anderen Unionsprogramme finanziert.

(9) Die in Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben a bis e genannten Betrdge werden fiir die Dotierung
der Haushaltsgarantie und des finanziellen Beistands nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels
verwendet. Die Dotierung der Unionsunterstiitzung fiir die Ukraine in Form einer
Haushaltsgarantie nach Absatz3 wird aus den in Artikel 6 Absatz2 der vorliegenden
Verordnung genannten Mitteln, die gemél Artikel 6 der Verordnung [(EU, Euratom)
20XX/XXX* des Rates [MFR-Verordnung] bereitgestellt werden, finanziert, auch wenn die
Haushaltsgarantie fiir Tatigkeiten im Rahmen der Verordnung (Euratom) [XXX] (INSC-D)
vorgesehen ist.

(10) Die in den Absidtzen 8 und 9 des vorliegenden Artikels genannte Dotierung wird
spétestens am Ende des letzten Jahres des Mehrjdhrigen Finanzrahmens gebunden.

(11) Im Einklang mit Artikel 214 Absatz 2 der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 wird
die in den Absdtzen 8 und 9 des vorliegenden Artikels genannte Dotierung bis zum Ende des
dritten Jahres nach Ablauf des Mehrjdhrigen Finanzrahmens gebildet; dabei ist den
Fortschritten bei der Genehmigung und Unterzeichnung der Finanzierungs- und
Investitionsvorhaben und bei der Auszahlung des finanziellen Beistands sowie dem
Risikoprofil der Vorhaben Rechnung zu tragen.

(12) Der Kommission wird die Befugnis iibertragen, im Namen der Union die Mittel
aufzunehmen, die fiir die Durchfiihrung des im Rahmen dieser Verordnung gewédhrten
finanziellen Beistands erforderlich sind. Im Einklang mit Artikel 224 der Verordnung (EU,
Euratom) 2024/2509 nimmt die Kommission die Mittel auf den Kapitalmirkten oder von
Finanzinstituten auf.

Artikel 25 — Umsetzung der Haushaltsgarantie und der Finanzierungsinstrumente

(1) Die Haushaltsgarantie dient der Absicherung von auf staatlicher und unterhalb der
staatlichen Ebene angesiedelten und privaten Vorhaben von Gegenparteien.

(2) Wenn Partnerldnder zu Finanzierungsinstrumenten oder zur Haushaltsgarantie beitragen,
konnen auch forderfahige Durchfiihrungsstellen oder Gegenparteien aus den betreffenden
Landern forderfahige Durchfiihrungsstellen oder Gegenparteien sein. Abweichend von
Artikel 211 Absatz 5 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 kénnen auch
forderfahige Durchfiihrungsstellen oder Gegenparteien aus Partnerldndern, zu deren Gunsten
die Haushaltsgarantie oder die Finanzierungsinstrumente eingesetzt werden, forderfahig sein.

(3) Abweichend von Artikel 62 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe ¢ und Artikel 211 Absatz 5
der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 sind in Fillen, in denen Finanzierungsinstrumente
oder die Haushaltsgarantie in indirekter Mittelverwaltung umgesetzt werden, Einrichtungen
forderfdhig, die ihre finanzielle Leistungsfihigkeit angemessen gewihrleisten und dem
Privatrecht eines Mitgliedstaats, eines Partnerlandes, zu dessen Gunsten die
Finanzierungsinstrumente oder die Haushaltsgarantie eingesetzt werden, oder eines
Partnerlandes, das zu den Finanzierungsinstrumenten oder der Haushaltsgarantie beigetragen
hat, unterliegen.

(4) Die Kommission sorgt fiir eine wirksame, effiziente und gerechte Aufteilung der
verfligbaren Mittel zwischen den forderfihigen Durchfiithrungsstellen und Gegenparteien,
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einschlieBlich kleiner und mittlerer Gegenparteien, wobei sie die Zusammenarbeit zwischen
ihnen fordert und deren Kapazititen, Mehrwert und Erfahrungen gebiihrend berticksichtigt.

(5) Um Komplementaritit zu gewédhrleisten, kann die Kommission von den Gegenparteien
alle sachdienlichen Informationen iiber ihre Vorhaben anfordern, die nicht unter die
Haushaltsgarantie nach Artikel 24 fallen.

(6) Ein Investitionsausschuss fiir Europa in der Welt (im Folgenden ,,Investitionsausschuss*)
gibt der Kommission strategische und operative Leitlinien fiir die Umsetzung der in
Artikel 24 genannten Haushaltsgarantie und der Mischfinanzierungen an die Hand. Der
Investitionsausschuss gibt sich eine Geschiftsordnung. Der Investitionsausschuss tritt
mindestens einmal im Jahr zusammen und nimmt Stellungnahmen nach Moglichkeit im
Konsens an.

Der Investitionsausschuss setzt sich aus Vertretern der Kommission und des Hohen
Vertreters, aller Mitgliedstaaten und der EIB zusammen. Das Europdische Parlament hat
Beobachterstatus. Beitragleistenden Parteien, forderfdhigen Durchfiihrungsstellen und
Gegenparteien, Partnerldndern, einschldgigen regionalen Organisationen und anderen
Interessentragern kann gegebenenfalls Beobachterstatus eingerdaumt werden. Der Vorsitz des
Investitionsausschusses wird von der Kommission und dem Hohen Vertreter gemeinsam
gefiihrt.

Artikel 26 — Vergabe politikbasierter Darlehen

(1) Die Kommission erldsst im Wege von Durchfiihrungsrechtsakten Beschliisse iiber die
Bereitstellung des Betrags des politikbasierten Darlehens fiir ein Partnerland und legt den
Zeitraum fiir die Bereitstellung des Darlehens fest, der spétestens drei Jahre nach Ablauf des
Mehrjahrigen Finanzrahmens endet. Diese Durchfiihrungsrechtsakte werden gemia3 dem in
Artikel 32 Absatz 2 genannten Priifverfahren erlassen. Ist dieser Beschluss Teil eines
Aktionsplans oder einer Maflnahme, so gelten die Artikel 18 und 19.

(2) Zusitzlich zu den in Artikel 223 Absatz 4 der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509
angefiihrten Elementen werden in den Darlehensvereinbarungen fiir politikbasierte Darlehen
der Darlehenshochstbetrag, der Bereitstellungszeitraum, die maximale Laufzeit jeder
einzelnen ausgezahlten Darlehenstranche und die genauen Bedingungen fiir die Unterstiitzung
festgelegt. In diesen Vereinbarungen konnen auch die Hohe von Vorfinanzierungen und die
Vorschriften fiir deren Verrechnung enthalten sein.

Artikel 27 — Kapitalbeteiligung an Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen

Die in Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben a bis e genannten Betrdge konnen verwendet werden,
um zur Kapitalausstattung européischer und anderer Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen
beizutragen.

Artikel 28 — Grenziibergreifende Zusammenarbeit

(1) Die grenziibergreifende Zusammenarbeit umfasst die Zusammenarbeit an den Land- und
Seeauengrenzen zu Nachbarldndern, die transnationale Zusammenarbeit in groBeren
transnationalen Gebieten oder im Umkreis von Meeresbecken und die interregionale
Zusammenarbeit.

(2) Die in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabena und b genannten Sdulen konnen zu den in
Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Programmen der grenziibergreifenden
Zusammenarbeit, die im Rahmen der Verordnung (EU, Euratom) [XXX] des Europdischen

44

DE



DE

Drucksache 529/25 -60 -

Parlaments und des Rates [Verordnung iiber national-regionale Partnerschaften] kofinanziert
werden, beitragen. Bis zu 3 % der Finanzausstattung fiir die in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a
genannte Sdule konnen als Richtbetrag zur Unterstiitzung dieser Programme zugewiesen
werden.

(3) Die Beitrdge zu Programmen der grenziibergreifenden Zusammenarbeit werden gemal3
Artikel XX {fondstibergreifende Bestimmungen — externe CBC-Programme} der Verordnung
(EU, Euratom) [XXX] [national-regionale Partnerschaften] festgelegt und verwendet.

TITEL III - SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 29 — Ausweitung des geografischen Geltungsbereichs

(1) In hinreichend begriindeten Féllen und bei MaBBnahmen mit globaler, transregionaler oder
regionaler Ausrichtung kann die Kommission im Rahmen der einschligigen
Mehrjahresrichtprogramme oder der einschldgigen Aktionspline oder MalBnahmen
beschlieBen, den Geltungsbereich der Maflnahmen auf mit einem Mitgliedstaat verbundene
iiberseeische Liander und Gebiete im Sinne von Anhang Il AEUV auszudehnen, um die
Kohérenz und Wirksamkeit der Unionsfinanzierung zu gewahrleisten oder die regionale oder
transregionale Zusammenarbeit zu fordern.

(2) Die Kommission kann eine besondere Mittelzuweisung vorsehen, um die Partnerlander
und -regionen beim Ausbau ihrer Zusammenarbeit mit benachbarten Gebieten der Union in
duBerster Randlage sowie mit den mit einem Mitgliedstaat verbundenen {iiberseeischen
Landern und Gebieten im Sinne von Anhang II AEUV zu unterstiitzen. Zu diesem Zweck
kann zu MaBBnahmen, die von einem Partnerland oder einer Partnerregion oder einer sonstigen
Stelle gemil der vorliegenden Verordnung oder von einem Land, Gebiet oder einer sonstigen
Stelle geméf dem Beschluss (EU) 2021/1764 des Rates oder von einem Gebiet der Union in
auBerster Randlage im Rahmen von gemeinsamen operationellen Programmen durchgefiihrt
werden, oder zu Programmen oder Maflnahmen fiir interregionale Zusammenarbeit, die
gemél der Verordnung (EU, Euratom) [XXX] [national-regionale Partnerschaften] aufgelegt
und durchgefiihrt werden, im Rahmen des Instruments ein Beitrag geleistet werden, sofern
dies angezeigt ist und auf Gegenseitigkeit und VerhéltnismaBigkeit hinsichtlich der Hohe der
Finanzierung im Rahmen des Beschlusses (EU) 2021/1764 des Rates oder der Verordnung
(EU, Euratom) [XXX] [national-regionale Partnerschaften] beruht.

Artikel 30 — Ausiibung der Befugnisiibertragung

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem
Artikel festgelegten Bedingungen {ibertragen.

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte zur Anderung von Artikel 6 Absatz 5,
Artikel 24 Absidtze 1, 2 und 3 sowie von Anhang Il wird der Kommission fiir die
Geltungsdauer dieser Verordnung iibertragen.

(3) Die Befugnisiibertragung gemal3 diesem Artikel kann vom Europdischen Parlament oder
vom Rat jederzeit widerrufen werden. Ein Beschluss zum Widerruf beendet die Ubertragung
der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Verdffentlichung
im Amtsblatt der Europdischen Union oder zu einem im Beschluss angegebenen spiteren
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Zeitpunkt wirksam. Er beriihrt nicht die Giiltigkeit bereits in Kraft getretener delegierter
Rechtsakte.

(4) Vor Erlass eines delegierten Rechtsakts hort die Kommission im Einklang mit den
Grundsdtzen aus der Interinstitutionellen Vereinbarung {iiber bessere Rechtsetzung vom
13. April 2016 die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverstandigen an.

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erldsst, {libermittelt sie ihn
gleichzeitig dem Européischen Parlament und dem Rat.

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemil3 diesem Artikel erlassen wurde, tritt nur in Kraft,
wenn weder das Europdische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten
nach Ubermittlung dieses Rechtsakts an das Europiische Parlament und den Rat Einwinde
erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europdische Parlament und der Rat
beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwdnde erheben werden. Auf
Initiative des Europdischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate
verlangert.

Artikel 31 — Erlass weiterer Durchfiihrungsbestimmungen fiir die Europa-Sdule

Fiir die Erweiterungspartner und Partner der Ostlichen Nachbarschaft, die unter die in
Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a genannte Séule fallen, erldsst die Kommission einen
Durchfiihrungsrechtsakt, um fiir die Durchfiihrung der vorliegenden Verordnung einheitliche
Bedingungen festzulegen; dies betrifft die Gestaltung und den Inhalt der leistungsbasierten
Pléne, die Leistungen und die zur Vorbereitung des Beitritts — auch im Zusammenhang mit
der Verwaltung der Fonds fiir Strukturhilfe, Landwirtschaft und grenziibergreifende
Zusammenarbeit —  einzurichtenden  Strukturen und  Kontrollsysteme.  Dieser
Durchfiihrungsrechtsakt wird gemi3 dem in Artikel 32 Absatz 2 genannten Priifverfahren
erlassen.

Artikel 32 — Ausschussverfahren

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstiitzt. Dabei handelt es sich um einen
Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. Der Ausschuss kann in
verschiedenen Zusammensetzungen zusammentreten.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU)
Nr. 182/2011.

(3) In der Geschiftsordnung des Ausschusses sind angemessene Fristen festzulegen, damit die
Mitglieder des Ausschusses im Einklang mit Artikel 3 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011
frilhzeitig und effektiv die Moglichkeit zur Priifung der Entwiirfe der
Durchfiihrungsrechtsakte und zur Stellungnahme erhalten.

(4) Wird die Stellungnahme des Ausschusses im schriftlichen Verfahren eingeholt, so wird
das Verfahren ohne Ergebnis abgeschlossen, wenn der Vorsitz des Ausschusses dies innerhalb
der Frist zur Abgabe der Stellungnahme beschlieft oder eine einfache Mehrheit der
Ausschussmitglieder dies verlangt.

(5) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 8 der Verordnung (EU)
Nr. 182/2011 in Verbindung mit deren Artikel 5.

(6) Der angenommene Beschluss bleibt wihrend der Laufzeit der angenommenen oder
gednderten Dokumente, Aktionspldane und Maflnahmen in Kraft.
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(7) Soweit angezeigt wird ein Beobachter der EIB eingeladen, an den Sitzungen des
Ausschusses teilzunehmen, wenn Fragen behandelt werden, die die EIB betreffen.

(8) Die Mitgliedstaaten konnen die Priifung sonstiger Sachverhalte im Zusammenhang mit
der Durchfiihrung des Instruments beantragen.

Artikel 33 — Europdischer Auswdrtiger Dienst

Diese Verordnung wird im Einklang mit dem Beschluss 2010/427/EU, insbesondere dessen
Artikeln 3 und 9, angewandt.

Artikel 34 — Aufhebung und Ubergangsbestimmungen

(1) Die Verordnungen (EU) 2021/947, (EU) 2021/1529, (EU) 2024/792, (EU) 2024/1449 und
(EU) 2025/535 werden mit Wirkung vom [ 1. Januar 2028] aufgehoben.

(2) Die vorliegende Verordnung ldsst die Weiterfiihrung oder Anderung von MaBnahmen, die
gemiB den Verordnungen (EG) Nr. 1085/20067°, (EU) Nr. 231/20147!, (EU) 2021/1529, (EU)
2021/947, (EU) 2024/792, (EU) 2024/1449 und (EU) 2025/535 eingeleitet wurden, unberiihrt;
letztere Verordnungen gelten fiir die Maflnahmen bis zu deren Abschluss. Jedoch gilt fiir
MaBinahmen im Rahmen der Verordnung (EU) 2021/1529 und der Verordnung (EU)
2021/947 Artikel 23 der vorliegenden Verordnung anstelle der Artikel 26 und 27 der
Verordnung (EU) 2021/947.

(3) Die Finanzausstattung des Instruments kann auch zur Deckung der Ausgaben fiir
technische und administrative Hilfe verwendet werden, die fiir den Ubergang zwischen dieser
Verordnung und den im Rahmen der Verordnungen (EU) 2021/947, (EU) 2021/1529 und
(EU) 2024/1449 eingefiihrten MaBBnahmen erforderlich sind.

(4) Die Finanzausstattung des Instruments kann fiir Tétigkeiten im Zusammenhang mit der
Vorbereitung jeglicher damit zusammenhédngender kiinftiger Verordnungen verwendet
werden.

(5) Falls erforderlich koénnen iiber das Jahr 2034 hinaus Mittel zur Deckung von in Artikel 6
Absatz 4 vorgesehenen Ausgaben in den Unionshaushalt eingesetzt werden, um die
Verwaltung von MaBnahmen zu ermoéglichen, die bis zum 31. Dezember 2034 noch nicht
abgeschlossen sind.

(6) Aus den in Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben a bis e genannten Finanzausstattungen und den
in Artikel 6 Absatz 2 genannten Finanzmitteln, die gemél Artikel 6 der Verordnung [(EU,
Euratom) 20XX/XXX* des Rates [MFR-Verordnung] bereitgestellt werden, kann die
Auffiillung der Dotierung der Haushaltsgarantien, die im Rahmen der Verordnung (EU)
2017/1601 und der Verordnung (EU) 2024/792 genehmigt wurden, der Haushaltsgarantien
und des finanziellen Beistands, die im Rahmen der Verordnung (EU) 2021/947 und von
Basisrechtsakten, deren Dotierung durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr.480/2009
geregelt ist, genehmigt wurden, sowie des finanziellen Beistands, der im Rahmen der

7 Verordnung (EG) Nr. 1085/2006 des Rates vom 17. Juli 2006 zur Schaffung eines Instruments fiir
Heranfiihrungshilfe (TPA) (ABL L 210 vom 31.7.2006, S. 82,
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1085/0j).

" Verordnung (EU) Nr. 231/2014 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 11. Mérz 2014 zur

Schaffung eines Instruments fiir Heranfithrungshilfe (IPA II) (ABL. L 77 vom 15.3.2014, S. 11, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/231/0j).
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Verordnung (EU) 2024/1449 und der Verordnung (EU) 2025/535 genehmigt wurde,
finanziert werden.

Artikel 35 — Inkrafttreten und Anwendung

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Verdffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union
in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Januar 2028.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brissel am

Im Namen des Europdischen Parlaments — Im Namen des Rates
Der Prisident/Die Prisidentin Die Prdsidentin
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1.
1.1.

1.2.

1.3.
1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.4.

RAHMEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE

Bezeichnung des Vorschlags/der Initiative

‘ Europa in der Welt

Politikbereich(e)

‘ Auswirtiges Handeln

Ziel(e)
Allgemeine(s) Ziel(e)

Das allgemeine Ziel des vorgeschlagenen Instruments ,,Europa in der Welt* besteht
darin, die Werte, Grundsétze und Interessen der Union weltweit zu verteidigen und
zu fordern, um die Ziele und Grundsitze des auswértigen Handelns der Union, wie
sie in Artikel 3 Absatz 5, Artikel 8 und Artikel 21 des Vertrags {iber die Europiische
Union (EUV) niedergelegt sind, zu verfolgen.

Einzelziel(e)

‘ Die spezifischen Ziele des Instruments sind Anhang II zu entnehmen.

Erwartete Ergebnisse und Auswirkungen

Bitte geben Sie an, wie sich der Vorschlag/die Initiative auf die Begiinstigten/Zielgruppen auswirken
sollte.

»Europa in der Welt“ soll zu den Zielen des auswértigen Handelns der EU beitragen,
indem es fiir beide Seiten vorteilhafte Partnerschaften mit Drittlindern fordert und
gleichzeitig sowohl zur nachhaltigen Entwicklung der Drittlinder als auch zu den
strategischen Interessen der Union beitrdgt. Durch ,,Europa in der Welt*“ wird die

Union auch besser in der Lage sein, globale Herausforderungen zu bewiltigen.

Leistungsindikatoren

Bitte geben Sie an, anhand welcher Indikatoren die Fortschritte und Ergebnisse verfolgt werden
sollen.

Die Output- und Ergebnisindikatoren zur Uberwachung der Fortschritte und Erfolge
dieses Programms entsprechen den in der Verordnung (EU, Euratom) [XXX]
[Leistungsverordnung] vorgesehenen gemeinsamen Indikatoren.

Der Vorschlag/Die Initiative betrifft
O eine neue Mallnahme

O eine neue Mallnahme im Anschluss an ein Pilotprojekt/eine vorbereitende
MaBnahme’?

O die Verldngerung einer bestehenden Maflnahme

die Zusammenfiihrung mehrerer Maflnahmen oder die Neuausrichtung mindestens
einer Maflnahme
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Begriindung des Vorschlags/der Initiative

Kurz- oder langfristig zu deckender Bedarf, einschlieflich einer detaillierten
Zeitleiste fiir die Durchfiihrung der Initiative

Das Ziel des vorgeschlagenen Instruments ,,Europa in der Welt™ besteht darin, die
Werte, Grundsétze und Interessen der Union weltweit zu verteidigen und zu férdern,
um die Ziele und Grundsdtze des auswirtigen Handelns der Union, wie sie in
Artikel 3 Absatz 5, Artikel 8 und Artikel 21 des Vertrags iiber die Europédische Union
(EUV) niedergelegt sind, zu verfolgen.

,Buropa in der Welt“ soll zu den Zielen des auswértigen Handelns der EU beitragen,
indem es fiir beide Seiten vorteilhafte Partnerschaften mit Drittlindern fordert und
gleichzeitig sowohl zur nachhaltigen Entwicklung der Drittlinder als auch zu den
strategischen Interessen der Union beitrdgt. Durch ,,Europa in der Welt* wird die
Union auch besser in der Lage sein, globale Herausforderungen zu bewiltigen.

Mehrwert aufgrund des Tdtigwerdens der EU (kann sich aus unterschiedlichen
Faktoren ergeben, z. B. Vorteile durch Koordinierung, Rechtssicherheit, grofere
Wirksamkeit oder Komplementaritdt). Fiir die Zwecke dieses Abschnitts bezeichnet
der Ausdruck ,, Mehrwert aufgrund des Tdtigwerdens der EU** den Wert, der sich aus
dem Titigwerden der EU ergibt und den Wert ergdnzt, der andernfalls allein von den
Mitgliedstaaten geschaffen worden wdre.

Griinde fiir MaBnahmen auf EU-Ebene (ex ante)

Das internationale Umfeld hat sich in den letzten Jahren erheblich verdndert und
zeigt sich heutzutage deutlich weniger vorhersehbar und stabil. Der Angriffskrieg
Russlands gegen die Ukraine, einschlieSlich seiner globalen Auswirkungen, die
Instabilitdt und der Konflikt im Nahen Osten, Pandemien, Handelsspannungen,
wirtschaftlicher Zwang, der Technologiewettbewerb, der Zugang zu kritischen
Rohstoffen sowie der Riickzug der  US-Regierung aus der
Entwicklungszusammenarbeit, der humanitéren Hilfe und multilateralen Institutionen
stellen sowohl fiir die EU als auch fiir die Partnerlénder erhebliche geopolitische und
geookonomische Herausforderungen dar. Dariiber hinaus vergrofBert sich die Liicke
bei der Verwirklichung der Ziele fiir nachhaltige Entwicklung bis 2030 weiter, die
Fragilitit in der Welt nimmt zu und die Auswirkungen des Klimawandels und der
Verlust an biologischer Vielfalt werden gravierender. Angesichts dieser
Herausforderungen muss die EU die Finanzierung ihres auswértigen Handelns weiter
anpassen.

Die Finanzierung des auswartigen Handelns der EU zielt darauf ab, mit Drittlandern
zusammenzuarbeiten und multilaterale Losungen fiir globale Herausforderungen zu
fordern. Sie ermdglicht es der EU, ihre Interessen zu verteidigen, ihre Werte und
Standards zu fordern, die Ziele ihrer internen Politik zu unterstiitzen, ihre Sicherheit
zu gewahrleisten und ihre Biirgerinnen und Biirger zu schiitzen. Die
Halbzeitevaluierung der Finanzierungsinstrumente der EU fiir das auswirtige
Handeln fiir den Mehrjéhrigen Finanzrahmen 2021-2027 bestétigte den Mehrwert,
den die Finanzierungsinstrumente fiir das auswirtige Handeln fiir die
AulBlenbeziehungen der EU erbringen, da sie den Partnerlindern ein stirker
integriertes und bedeutenderes Angebot bieten sowie deren Fahigkeit zur Umsetzung
gemeinsamer Priorititen mit der EU verbessern und zu einer nachhaltigen
Entwicklung beitragen.
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1.5.3.

Als Vertragspartei der meisten multilateralen Prozesse kann die EU in wichtigen
Politikbereichen mit multilateralen und regionalen Partnern zusammenarbeiten. Im
Vergleich zu individuellen Maflnahmen der Mitgliedstaaten kann die EU gemeinsam
mit den Mitgliedstaaten durch die Koordinierung gemeinsamer Standpunkte und ein
stirkeres Auftreten eine groBere Wirkung erzielen. Als weltweit fiihrender
Beflirworter und Verteidiger eines multilateralen und regelbasierten globalen
Governance-Systems tritt die EU glaubwiirdig als ehrlicher Vermittler und
Verteidiger der wichtigsten internationalen Menschenrechtsinstrumente auf. Diese
starke Position in multilateralen und regionalen Foren ermoglicht es der Union auch,
ihre politischen Ziele und ihre Werte weltweit zu vertreten und globale Normen und
Regulierungsstandards mitzugestalten. Das finanzielle Engagement der EU ist
integraler Bestandteil des gesamten Engagements in mehreren multilateralen
Ubereinkommen (z. B. in den Bereichen Klima und biologische Vielfalt).

Durch den verstirkten Einsatz von Haushaltsgarantien und Mischfinanzierungen
fordert und biindelt die EU offentliche und private Investitionen, unter anderem
zugunsten von Landern und Sektoren, fiir die sich der Zugang zu Finanzmérkten
schwierig gestaltet. SchlieBlich veranlasst die EU
Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen zur  Zusammenarbeit. Mit der
Makrofinanzhilfe werden dringend bendétigte Finanzmittel zu giinstigen Bedingungen
fiir Lander bereitgestellt, die von Zahlungsbilanzkrisen betroffen sind.

Erwarteter EU-Mehrwert (ex post)

Der erwartete Mehrwert von ,,Europa in der Welt* sollte aus den Ergebnissen der
Halbzeitevaluierung der Finanzierungsinstrumente der EU fiir das auswaértige
Handeln fiir den Mehrjdhrigen Finanzrahmen 2021-2027 abgeleitet werden. ,,Europa
in der Welt“ sollte es ermdglichen, die Finanzierung des auswértigen Handelns zu
konsolidieren und zu straffen, damit die Union ihre Interessen im Ausland schiitzen
und sich an sich verdndernde Umstdnde und Bediirfnisse anpassen kann. Die Union
ist bestrebt, Politikkohdrenz zu gewdhrleisten, wobei sie die Auswirkungen aller
internen und externen Strategien beriicksichtigt sowie stirkere Synergien und
Komplementaritét fordert.

Mit ,,Europa in der Welt”“ sollen der EU alle Instrumente zur Verfiigung gestellt
werden, die sie fiir wirksames auswértiges Handeln benétigt. Dieses Instrumentarium
ist so angelegt, dass — je nach den Zielen und der jeweiligen Situation vor Ort — unter
allen Umstdnden die jeweils am besten geeigneten Instrumente eingesetzt werden,
wobei auch die Mdglichkeit besteht, Anpassungen an sich verdndernde Umstidnde
vorzunehmen.

Dadurch wird das Potenzial von fiir beide Seiten vorteilhaften Partnerschaftspaketen
genutzt, die auf einzelne Partnerldnder ausgerichtet sind.

Aus friiheren dhnlichen Mafinahmen gewonnene Erkenntnisse

Die Halbzeitevaluierung der Finanzierungsinstrumente der EU fiir das auswartige
Handeln bestitigt, dass die derzeitigen Instrumente weitgehend zweckmaiBig sind.
Sie zeigt, dass das Instrument ,,NDICI/Europa in der Welt* auf dem richtigen Weg
ist, die zum Zeitpunkt ihrer Annahme festgelegten Ziele zu erreichen. Dariiber hinaus
sind die Ziele des Instruments ,,NDICI/Europa in der Welt* nach wie vor relevant,
und das Instrument dient wirksam der Umsetzung der Global-Gateway-Strategie. In
dhnlicher Weise geht aus der Halbzeitevaluierung hervor, dass das IPA III seine
allgemeine Wirksamkeit als Heranfiihrungsinstrument unter Beweis gestellt hat und
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auf dem besten Weg ist, seine Ziele zu erreichen. Das Instrument steht im Einklang
mit der Erweiterungsmethodik und spiegelt die politischen Entwicklungen der EU
wider, z. B. den Schwerpunkt auf griine, digitale und wirtschaftliche Priorititen.

Nach Jahren der Instabilitdt in der Nachbarschaft der EU und dariiber hinaus steht
jedoch fiir die EU in geopolitischer Hinsicht deutlich mehr auf dem Spiel als zum
Zeitpunkt der Annahme des MFR 2021-2027. Die EU ist in einem duflerst volatilen
und unvorhersehbaren Umfeld téitig, das von geopolitischer Rivalitit,
geodkonomischem Wettbewerb, strategischen Abhéngigkeiten, Herausforderungen
im Bereich der Wettbewerbsfahigkeit, der sich verschirfenden Dreifachkrise des
Planeten — des Klimawandels, des Verlusts an biologischer Vielfalt und der
Umweltverschmutzung — sowie der zunehmenden Fragilitit in der Welt
gekennzeichnet ist. Diese sich verdndernde geopolitische Landschaft und eine Reihe
von Polykrisen haben einige strukturelle Schwéchen in der Gestaltung der
Finanzierungsinstrumente fiir das auswértige Handeln offenbart.

Gleichzeitig ist die Verkniipfung zwischen der externen und der internen Politik der
EU immer wichtiger geworden und wird derzeit weder bei den externen noch bei den
internen  Finanzierungsinstrumenten  ausreichend  beriicksichtigt, und das
Zusammenspiel zwischen den externen und den internen Finanzierungsinstrumenten
ist suboptimal.

Folglich erzielen die derzeitigen Finanzierungsinstrumente flir das auswartige
Handeln zwar die erwarteten Ergebnisse, doch haben die sich verdndernde
geopolitische Landschaft und die Héufung von Polykrisen einige strukturelle
Schwichen in ihrer Gestaltung offenbart. Die Gegebenheiten in den Partnerldndern
sowie auf regionaler und globaler Ebene verdndern sich rasch, wéhrend die
Aufteilung zwischen eigenstindigen vorab programmierten und von vornherein
zweckgebundenen Instrumenten einer ziigigen Anpassung nicht zutréglich ist. Die
verschiedenen Bereiche der Finanzierung des auswartigen Handelns sind derzeit auf
unterschiedliche Finanzierungsinstrumente aufgeteilt. Die finanziellen und
operativen Hindernisse zwischen den verschiedenen Instrumenten behindern
synergetische Ansdtze auf regionaler Ebene (bspw. die Verkniipfung von
humanitérer Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit und Friedensforderung), die
Flexibilitdt bei der Reaktion auf sich wandelnde Prioritdten und das Zusammenspiel
zwischen Erweiterungs- und Nachbarschaftspolitik. Die Gewéhrleistung einer
gemeinsamen Finanzierungsquelle fiir die meisten Instrumente des auswértigen
Handelns der Union bei gleichzeitiger Erhaltung der Fihigkeit der Union, eine auf
Grundsitzen beruhende Politik der humanitdren Hilfe gemél Artikel 214 AEUV zu
betreiben, diirfte Verbesserungen im Hinblick auf die Gesamtsynergie und
Flexibilitdt ermdglichen. Die Haushaltsmittel zur Finanzierung der humanitiren Hilfe
der Union sollten zwar im Rahmen dieses Instruments bereitgestellt werden, die
Durchfiihrung der MafBnahmen sollte jedoch weiterhin geméf der Verordnung (EG)
Nr. 1257/96 des Rates erfolgen.

SchlieBlich wird in der Mitteilung ,.Der Weg zum néchsten Mehrjéhrigen
Finanzrahmen* eine Finanzierung des auswértigen Handelns angestrebt, die stirker
auf die strategischen Interessen der EU abgestimmt ist. Das bestehende
Instrumentarium (Interventionsmodalititen) reicht jedoch nicht aus, um diese
voranzubringen.
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1.5.4.

1.5.5.

Vereinbarkeit mit dem Mehrjihrigen Finanzrahmen sowie mogliche Synergieeffekte
mit anderen geeigneten Instrumenten

Bei der Durchfiihrung dieser Verordnung wird die Kohédrenz mit anderen Bereichen
des auswiartigen Handelns und mit anderen einschldgigen Politikbereichen der EU
sowie die Politikkohédrenz im Interesse der Entwicklung gewdhrleistet. Entsprechend
den Vorgaben der Agenda 2030 miissen bei allen politischen MaBBnahmen deren
Auswirkungen auf eine nachhaltige Entwicklung auf allen Ebenen, d.h.auf
nationaler Ebene, in der EU, in anderen Lé&ndern und auf globaler Ebene,
berticksichtigt werden.

Die Verordnung dient als Grundlage und ermoglicht somit, verschiedene politische
Ziele in Synergie mit anderen Politikbereichen der Union zu verfolgen. Dariiber
hinaus sollten Synergien mit MaBnahmen im Rahmen anderer EU-Programme
angestrebt werden, um die Wirkung der kombinierten Interventionen zu maximieren.
Insbesondere  die  Verzahnung mit dem  Europdischen  Fonds  fiir
Wettbewerbsfahigkeit wird von entscheidender Bedeutung sein, um verschiedene
Arbeitsbereiche (z. B. kritische Rohstoffe und damit zusammenhédngende
Wertschopfungsketten, wirtschaftliche Sicherheit und den Deal fiir eine saubere
Industrie) auf die nichste Stufe zu bringen. Durch das aktualisierte Instrumentarium
werden auBBerdem die Synergien mit den strategischen Interessen der Union gestarkt.
SchlieBlich wird die Durchfithrung dieser Verordnung durch den Leistungsrahmen
fiir den MFR fiir die Zeit nach 2027 iiberwacht und evaluiert, der eine groBere
Kohirenz zwischen den verschiedenen Programmen der Union bei der Uberwachung
und Evaluierung gewéhrleistet.

Bewertung der verschiedenen verfiigharen Finanzierungsoptionen, einschlieflich der
Moglichkeiten fiir eine Umschichtung
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1.6. Laufzeit der vorgeschlagenen Maflnahme/der Initiative und Dauer der
finanziellen Auswirkungen
O] Befristete Laufzeit
— O Laufzeit: [TT.MM.]JJJJ bis [TT.MM.]JJJJ
— [ Finanzielle Auswirkungen auf die Mittel fiir Verpflichtungen von JJJJ bis JJJJ
und auf die Mittel fiir Zahlungen von JJJJ bis JJJJ
Unbefristete Laufzeit
— Anlaufphase von JJJJ bis JJJJ
— Anschlielend reguldre Umsetzung
1.7. Vorgeschlagene Haushaltsvollzugsart(en)
Direkte Mittelverwaltung durch die Kommission
— iiber ihre Dienststellen, einschlieflich ihres Personals in den EU-Delegationen
- iiber Exekutivagenturen
O  Geteilte Mittelverwaltung mit Mitgliedstaaten
Indirekte Mittelverwaltung durch Ubertragung von Haushaltsvollzugsaufgaben
an:
— Drittlinder oder die von ihnen benannten Einrichtungen
— internationale Einrichtungen und deren Agenturen (bitte angeben)
— die Europdische Investitionsbank und den Européischen Investitionsfonds
- Einrichtungen im Sinne der Artikel 70 und 71 der Haushaltsordnung
— offentlich-rechtliche Korperschaften
— privatrechtliche Einrichtungen, die im O&ffentlichen Auftrag titig werden,
sofern ihnen ausreichende finanzielle Garantien bereitgestellt werden
— privatrechtliche Einrichtungen eines Mitgliedstaats, die mit der Einrichtung
einer Offentlich-privaten Partnerschaft betraut werden und denen ausreichende
finanzielle Garantien bereitgestellt werden
— Einrichtungen oder Personen, die mit der Durchfiihrung bestimmter
MaBnahmen im Bereich der Gemeinsamen AuBlen- und Sicherheitspolitik im
Rahmen des Titels V des Vertrags tliber die Europédische Union betraut und die in
dem maBgeblichen Basisrechtsakt benannt sind
— [XI"in einem Mitgliedstaat ansidssige Einrichtungen, die dem Privatrecht eines
Mitgliedstaats oder dem Unionsrecht unterliegen und im Einklang mit
sektorspezifischen Vorschriften fiir die Betrauung mit der Ausfiihrung von
Unionsmitteln oder mit der Erteilung von Haushaltsgarantien in Betracht
kommen, insofern diese Einrichtungen von privatrechtlichen, im offentlichen
Auftrag titig werdenden Einrichtungen kontrolliert und von den Kontrollstellen
mit angemessenen finanziellen Garantien mit gesamtschuldnerischer Haftung oder
gleichwertigen finanziellen Garantien ausgestattet werden, die bei jeder
MalBnahme auf den Hochstbetrag der Unionsunterstiitzung begrenzt sein konnen.
Bemerkungen
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Bei den Ausgaben fiir das auswértige Handeln muss die Féhigkeit gegeben sein, alle
vorgesehenen und relevanten Methoden der Mittelverwaltung anzuwenden, die wihrend der

Umsetzung beschlossen werden.
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VERWALTUNGSMAGBNAHMEN

2.1.

2.2
2.2.1.

Uberwachung und Berichterstattung

Im Einklang mit der Verordnung (EU, Euratom) [XXX] [Leistungsverordnung]
veroffentlicht die Kommission spitestens vier Jahre nach Beginn der
Programmdurchfiihrung einen Durchfiihrungsbericht, in dem die Fortschritte bei der
Erreichung der Ziele bewertet werden. Spitestens drei Jahre nach Ende des MFR-
Zeitraums nimmt die Kommission eine riickblickende Evaluierung vor, um die
Wirksamkeit, Effizienz, Relevanz, Kohidrenz und den Unionsmehrwert des
Programms zu bewerten.

Verwaltungs- und Kontrollsystem(e)

Begriindung der Haushaltsvollzugsart(en), des Durchfiihrungsmechanismus/der
Durchfiihrungsmechanismen fiir die Finanzierung, der Zahlungsmodalitditen und der
Kontrollstrategie, wie vorgeschlagen

Haushaltsvollzugsarten

Was die Methode der Mittelverwaltung betrifft, so sind keine grundlegenden
Anderungen vorgesehen, und die Erfahrungen der Kommissionsdienststellen und
Durchfiihrungspartner im Rahmen der Vorlduferprogramme werden zu besseren
Ergebnissen in der Zukunft beitragen.

Die im Rahmen dieser Verordnung zu finanzierenden Mallnahmen werden in
direkter Mittelverwaltung durch die Kommission in den zentralen Dienststellen
und/oder iiber die Delegationen der Union und in indirekter Mittelverwaltung durch
eine der in Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe ¢ der Haushaltsordnung genannten Stellen
durchgefiihrt, um die Ziele der Verordnung besser zu erreichen.

Im Rahmen der indirekten Mittelverwaltung muss die Kommission gemél
Artikel 157 der Haushaltsordnung ein Schutzniveau fiir die finanziellen Interessen
der EU gewidhrleisten, das demjenigen im Rahmen der direkten Mittelverwaltung
gleichwertig ist. Im Einklang mit dem Grundsatz der VerhéltnismaBigkeit und unter
gebilihrender Beriicksichtigung der Art der Mafinahme und der damit verbundenen
finanziellen Risiken wird eine Ex-ante-Sdulenbewertung der Systeme und Verfahren
der betreffenden Stellen vorgenommen. Sofern die Umsetzung dies erfordert oder in
den jdhrlichen Tiatigkeitsberichten Vorbehalte gedullert werden, werden
Aktionspldne mit spezifischen MaBnahmen zur Risikominderung aufgestellt und
umgesetzt. Dariiber hinaus konnen geeignete von der Kommission verhingte
Aufsichtsmaflnahmen die Umsetzung begleiten.

Auch Budgethilfe soll eingesetzt werden.

Fiir Mischfinanzierungen werden innovative Finanzierungsinstrumente eingesetzt,
auch in Partnerschaft mit der Europdischen Investitionsbank, Finanzinstitutionen der
Mitgliedstaaten ~und  anderen  internationalen  Finanzinstitutionen.  Die
Haushaltsordnung ermoglicht es weiterhin, Treuhandfonds zu nutzen.

Die internen Kontroll- und Verwaltungsverfahren sind darauf angelegt, hinreichende
Gewihr im Hinblick auf die Verwirklichung der Ziele der Wirksamkeit und Effizienz
der Tétigkeiten, der Verldsslichkeit der Finanzberichterstattung und der Einhaltung
der einschldgigen Rechts- und Verfahrensvorschriften zu bieten.

Wirksamkeit und Effizienz
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2.2.2.

Um die Wirksamkeit und Effizienz der Tatigkeiten zu gewéhrleisten (und das hohe
Risikoniveau im Umfeld der AuBenhilfe zu senken) werden die durchfiihrenden
Dienststellen zusitzlich zu allen Elementen der kommissionsweiten strategischen
Politikgestaltung und Planung, den internen Priifungen und den anderen
Anforderungen des internen Kontrollsystems der Kommission weiterhin auf einen
mafgeschneiderten Rahmen fiir die Verwaltung der Hilfe zuriickgreifen, der bei allen
Instrumenten zum Einsatz kommt und folgende Komponenten umfasst:

— dezentrale Verwaltung des iiberwiegenden Teils der AuBenhilfe durch die
Delegationen der Union vor Ort;

— klare und formell vorgegebene Struktur der finanziellen Verantwortlichkeit:
Ubertragung vom bevollmichtigen Anweisungsbefugten (Generaldirektor) und
Weiterilibertragung vom nachgeordnet bevollméchtigten Anweisungsbefugten
(Direktor) in den zentralen Dienststellen an den Delegationsleiter;

— regelmdBige Berichterstattung der Delegationen der Union an die zentralen
Dienststellen, einschlieBlich einer jéhrlichen Zuverldssigkeitserkldarung durch den
Delegationsleiter;

— Bereitstellung eines umfassenden Fortbildungsangebots fiir Mitarbeiter in den
zentralen Dienststellen und in den Delegationen;

— umfassende Unterstlitzung und Beratung der Delegationen durch die zentralen
Dienststellen (u. a. iiber das Internet);

—regelméBige Kontrollbesuche in den Delegationen (alle drei bis sechs Jahre);

— eine Methodik fiir den Projekt- und Programmmanagementzyklus mit folgenden
Elementen: hochwertige Hilfsmittel fiir den Entwurf der Maflnahmen und die Wahl
der  Durchfiihrungsmethode, des  Finanzierungsmechanismus und  des
Verwaltungssystems  sowie fir die Beurteilung und  Auswahl der
Durchfiihrungspartner usw., Hilfsmittel fiir Programm- und Projektmanagement,
Uberwachung und Berichterstattung mit Blick auf die wirksame Durchfiihrung,
einschlieBlich regelmiBiger externer Vor-Ort-Besuche zwecks Uberwachung der
Projekte, und aussagekriftige Evaluierungs- und  Audit-Komponenten.
Vereinfachungen sollen durch die verstirkte Nutzung vereinfachter Kostenoptionen,
soweit dies angemessen und machbar ist, erreicht werden. Auch kiinftig wird ein
risikoabhingiger Kontrollansatz je nach den zugrunde liegenden Risiken angewandt
werden.

Finanzberichterstattung und Rechnungslegung

Die durchfiihrenden Dienststellen werden bei der Rechnungslegung und
Finanzberichterstattung weiterhin hochste Standards zugrunde legen und dabei das
Finanzsystem der Kommission (SUMMA) sowie spezifische Hilfsmittel fiir die
auswaértige Hilfe wie OPSY'S nutzen.

Was die Einhaltung der einschlidgigen Rechts- und Verfahrensvorschriften angeht, so
sind die diesbeziiglichen Kontrollmethoden in Abschnitt 2.3 beschrieben (Pravention
von Betrug und UnregelmifBigkeiten).

Angaben zu den ermittelten Risiken und dem/den zu deren Einddmmung
eingerichteten System(en) der internen Kontrolle

Das operative Umfeld, in dem die im Rahmen dieses Instruments vorgesehene
Zusammenarbeit durchgefiihrt wird, ist durch die Risiken der Nichterreichung der
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Ziele des Instruments, einer suboptimalen Finanzverwaltung und/oder der
Nichteinhaltung  der  geltenden  Vorschriften  (mangelnde  Recht- und
OrdnungsmaéBigkeit) gekennzeichnet, die folgende Aspekte betreffen:

— Wirtschaftliche und politische Instabilitit und Naturkatastrophen sowie
extreme Wetterereignisse konnen vor allem in fragilen Staaten zu
Schwierigkeiten und Verzogerungen bei der Konzipierung und Durchfithrung
von Maflnahmen fiihren.

— Begrenzte institutionelle oder administrative Kapazitéiten in den Partnerlindern
konnen zu Schwierigkeiten und Verzogerungen bei der Konzipierung und
Durchfiihrung von Maflnahmen fiihren.

— Geografisch weit gestreute Interventionen (die sich auf mehrere Staaten,
Gebiete und Regionen erstrecken) kdnnen logistische und ressourcenbezogene
Herausforderungen fiir die Uberwachung mit sich bringen — insbesondere bei
Follow-up-MafBnahmen vor Ort.

— Die Vielfalt der potenziellen Partner oder Beglinstigten mit ihren
unterschiedlichen internen Kontrollsystemen und -kapazititen kann zu einer
Zersplitterung der Ressourcen fithren, die der Kommission fiir die
Unterstiitzung und Uberwachung der Durchfiihrung zur Verfligung stehen, und
damit die Wirksamkeit und Effizienz ihres Einsatzes verringern.

— Qualitativ und quantitativ unzureichende Daten zu Ergebnissen und Wirkung
der AuBlenhilfe in den Partnerlindern konnen die Fihigkeit der Kommission
beeintrachtigen, liber die Ergebnisse Bericht zu erstatten und Rechenschaft
abzulegen.

Um dem Risiko finanzieller Fehler zu begegnen, wird die Kommission geeignete Ex-
ante- und Ex-post-Kontrollen durchfiihren. Soweit méglich und anwendbar, wird die
Durchfiihrung von Systempriifungen als Instrument dienen, um die Ursachen von
Fehlern in den Kontrollsystemen der Stellen zu ermitteln und die erforderlichen
AbhilfemaBBnahmen auszuldsen.

Um Fehler, Verwaltungsméngel und UnregelmaBigkeiten wirksamer verhindern zu
konnen, richtet die Kommission aulerdem ein System fiir eine fortlaufende gezielte
Risikobewertung auf Vertragsebene und auf Ebene der Stellen ein.
Schliisselfaktoren, die eine hohe Fehlerquote und negative Auswirkungen auf die
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsfiihrung wahrscheinlicher machen, insbesondere
auch im Zusammenhang mit Kontroll- und Uberwachungsdaten aus der
Vergangenheit, wurden ermittelt und in einem Dashboard mit Risikoprofilen
zusammengestellt. Dieses Dashboard wird ein wichtiges Instrument sein, um
kiinftige Kontrollen, UberwachungsmaBnahmen und andere AbhilfemaBnahmen
wirksamer auszurichten und so das Risiko von Fehlern, Verwaltungsmingeln und
UnregelméBigkeiten spiirbar zu verringern.

Angesichts des mit hohen Risiken behafteten Umfelds miissen die Systeme eine
erhebliche Fehlerwahrscheinlichkeit im Zusammenhang mit der Einhaltung von
Vorschriften bei den Vorgéngen antizipieren und bereits in einer moglichst friihen
Phase, vor oder wihrend des Zahlungsverfahrens, ein hohes Niveau an Kontrollen
fiir Pravention, Fehlererkennung und Korrekturen umfassen. Dies bedeutet konkret,
dass sich die Kontrollen in Bezug auf etwaige Abweichungen von den Vorschriften
vor allem auf umfangreiche Ex-ante-Kontrollen stiitzen werden, die in mehrjdhrigen
Abstdnden sowohl von externen Priifern als auch von Kommissionsmitarbeitern vor

DE



Drucksache 529/25 -76 -

2.2.3.

2.3.

DE

Ort vorgenommen werden, bevor die Abschlusszahlungen an die Projekte geleistet
werden (wihrend noch einige der Ex-Post-Priifungen durchgefiihrt werden), was
deutlich iiber die nach der Haushaltsordnung erforderlichen finanziellen
SchutzmaBnahmen hinausgeht. Dieser Rahmen umfasst:

— Ex-ante-Transaktionspriifungen durch Kommissionspersonal

—  Priifungen und Uberpriifungen (verbindlich vorgeschrieben und risikobasiert)
u. a. durch den Européischen Rechnungshof

— nachtrigliche Kontrollen (risikobasiert) und Wiedereinziechungen

Schdétzung und Begriindung der Kosteneffizienz der Kontrollen (Verhdltnis zwischen
den Kontrollkosten und dem Wert der betreffenden verwalteten Mittel) sowie

Bewertung des erwarteten Ausmafes des Fehlerrisikos (bei Zahlung und beim
Abschluss)

Die internen Kontroll-/Verwaltungskosten, die flir die gesamten (operativen und
administrativen) Verpflichtungen im Rahmen des aus dem Gesamthaushaltsplan der
EU finanzierten Ausgabenportfolios fiir den Zeitraum 2028-2034 eingeplant sind,
beziehen sich ausschlieBlich auf die Kosten der Kommission, d. h. ohne die Kosten,
die Mitgliedstaaten oder betrauten Stellen entstehen. Die betrauten Stellen kdnnen
bis zu 7 % fiir die Mittelverwaltung einbehalten, die zum Teil fiir Kontrollzwecke
verwendet werden konnten. In diesen Verwaltungskosten sind die Kosten fiir das
gesamte Personal in den zentralen Dienststellen und den Delegationen sowie fiir
Infrastruktur, Dienstreisen, Fortbildung, Uberwachung, Evaluierung und
Auditvertrdge (einschlielich der von den Begiinstigten vergebenen Vertrige)
enthalten.

Trotz der Bemiihungen, die Art und Ausrichtung der Verwaltungsmafinahmen und
der Kontrollen in Bezug auf das Portfolio weiter zu verbessern, sind diese Kosten
insgesamt notwendig, damit die Ziele der Instrumente mit moglichst geringem Risiko
der Nichteinhaltung der Vorschriften (Restfehlerquote von unter 2 %) wirksam und
effizient verwirklicht werden kénnen. Diese Kosten sind deutlich niedriger als die
Kosten, die moglicherweise entstehen, wenn die internen Kontrollen in diesem mit
hohen Risiken behafteten Bereich reduziert oder ganz abgeschafft werden.

In Bezug auf die Einhaltung der Vorschriften wird im Rahmen des Instruments
einerseits das Ziel angestrebt, das Risiko der Abweichungen (Fehlerquote) auf dem
bisherigen Stand zu halten, und andererseits, dass die bereinigte Restfehlerquote (auf
mehrjahriger Basis nach Ausfiihrung aller geplanten Kontrollen und Korrekturen der
abgeschlossenen Vertrdge) weniger als 2 % betragen sollte. Werden Mingel
festgestellt, werden gezielte AbhilfemaBBnahmen durchgefiihrt, um moglichst geringe
Fehlerquoten zu gewéhrleisten.

Priavention von Betrug und UnregelmiiBigkeiten

Bei den Mallnahmen zur Pravention von Betrug und UnregelméBigkeiten sind keine
grundlegenden ~ Anderungen  vorgesehen, und die  Erfahrungen  der
Kommissionsdienststellen ~ und  Durchfiihrungspartner im  Rahmen  der
Vorlduferprogramme werden zu besseren Ergebnissen in der Zukunft beitragen. Der
Compliance-Rahmen setzt sich unter anderem aus den folgenden wesentlichen
Komponenten zusammen:

Praventionsmafinahmen
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— Obligatorische Grundkurse zum Thema Betrug fiir mit der Verwaltung der
Hilfe befasste Mitarbeiter und Priifer;

— Bereitstellung von Orientierungshilfen (u.a. per Internet), einschlieBlich
vorhandener Verfahrenshandbiicher wie des Companion, PRAG und des
Financial Management Toolkit (fiir Durchfiihrungspartner);

—  Ex-ante-Bewertungen, mit denen sichergestellt werden soll, dass bei den fiir
die Verwaltung der entsprechenden Unionsmittel im Rahmen der gemeinsamen
bzw. dezentralen Verwaltung zustidndigen Stellen geeignete
Betrugsbekdmpfungsmafinahmen eingefithrt wurden, um Betrug bei der
Verwaltung der EU-Mittel verhindern und erkennen zu kénnen;

— Ex-ante-Priifung der in dem Partnerland verfiigbaren
Betrugsbekdmpfungsverfahren als Teil der Bewertung des Kriteriums
Forderfahigkeit der offentlichen Finanzverwaltung im Hinblick auf die
Bereitstellung von Budgethilfe (d.h. aktive Verpflichtung, Betrug und
Korruption zu bekdmpfen, angemessene Aufsichtsbehdrden, ausreichende
Kapazitit des Justizwesens und wirksame Reaktions- und Sanktionsverfahren);

— wirksame Betrugsbekdmpfungsmechanismen zur Verhiitung und Aufdeckung
von Betrug, Korruption und sonstigen gegen die finanziellen Interessen der
Union gerichteten rechtswidrigen Handlungen, einschlielich Cyberangriffen,
insbesondere im Zusammenhang mit neuen Finanzierungsinstrumenten wie
Mischfinanzierung, nicht mit Kosten verkniipfte Finanzierung und/oder
Haushaltsgarantien unter Einsatz digitaler Tools und Technologien.

Fehlererkennungs- und Abhilfemallnahmen

— Aussetzung der EU-Finanzierung bei schweren Betrugsfillen, einschlieBlich
Korruption in grolem Stil, bis die Behorden geeignete Mallnahmen getroffen
haben, um Abhilfe zu schaffen und derartige Betrugsfille kiinftig zu
verhindern;

— EDES (Friiherkennungs- und Ausschlusssystem);
— Aussetzung/Kiindigung von Vertragen;
— Ausschlussverfahren.

Durch die Betrugsbekdampfungsstrategien der betreffenden Dienststellen, die auf die
Ziele und Priorititen der Betrugsbekdmpfungsstrategie der Kommission und des
entsprechenden Aktionsplans der Kommission abgestimmt sind, wird sichergestellt,
dass die fiir die Verwendung von EU-Mitteln in Drittlandern genutzten Systeme die
Abfrage relevanter Daten ermoglichen, sodass diese Daten in die Bewertung und das
Management des Betrugsrisikos einflieBen konnen (z. B. Doppelfinanzierung,
Aufbldhung der Kosten, Bevorzugungen bei  Ausschreibungsverfahren,
Interessenkonflikte, unerlaubte Absprachen); gegebenenfalls wird auch dafiir
gesorgt, dass Netzwerkgruppen eingerichtet und geeignete IT-Tools bereitgestellt
werden konnen, durch die Betrugsrisiken und Betrugsfille im Bereich der
auswartigen Hilfe friihzeitig erkannt und verhindert werden sollen.
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3. GESCHATZTE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN DES
VORSCHLAGS/DER INITIATIVE
3.1. Betroffene Rubrik(en) des Mehrjihrigen Finanzrahmens und Ausgabenlinie(n)
im Haushaltsplan
Haushaltslinie Art der Ausgaben
Rubrik 3 des Mehrjdhrigen
Finanzrahmens — Nummer

Nachbarschaft und die Welt GM/NGM
07 01 Unterstiitzungsausgaben fiir den Cluster ,,Europa in
der Welt* NGM
07 01 01 Unterstiitzungsausgaben fiir ,,Europa in der
Welt*“ (Ukraine ausgenommen) NGM
0701 02 Unterstiitzungsausgaben im Rahmen der
Unterstiitzung fiir die Ukraine NGM
07 02 Saule ,,Europa“ GM
07 02 01 Erweiterung — Vorbereitung auf den Beitritt GM
07 02 02 Ostliche Nachbarschaft — Programme GM
07 02 03 Westeuropa — Programme GM
07 02 04 Unterstiitzung fiir die Ukraine GM
07 02 10 Europa — Krisenbewiltigung, Friedensférderung GM
und auflenpolitische Belange
07 02 11 Europa — Humanitére Hilfe GM
07 02 12 Europa — Resilienz GM
07 02 13 Europa — Wettbewerbsfahigkeit GM
07 02 14 Europa — Makrofinanzhilfen GM
070220 Europa— Dotierung des gemeinsamen GM
Dotierungsfonds
07 02 30 Europa — Territoriale und grenziibergreifende GM
Zusammenarbeit
07 03 Sdule ,,Naher Osten, Nordafrika und Golfregion* GM
07 03 01 Naher Osten — Programme GM
07 03 02 Nordafrika — Programme GM
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07 03 03 Golfregion — Programme GM
0703 10 Naher Osten, Nordafrika und Golfregion — GM
Krisenbewiltigung, Friedensforderung und
auBlenpolitische Belange

0703 11 Naher Osten, Nordafrika und Golfregion— GM
Humanitére Hilfe

070212 Naher Osten, Nordafrika und Golfregion— GM
Resilienz

07 02 13 Naher Osten, Nordafrika und Golfregion — GM
Wettbewerbsfahigkeit

07 03 14 Naher Osten, Nordafrika und Golfregion — GM
Makrofinanzhilfen

07 03 20 Naher Osten, Nordafrika und Golfregion — GM
Dotierung des gemeinsamen Dotierungsfonds

07 03 30 Naher Osten, Nordafrika und Golfregion— GM
Territoriale und grenziibergreifende Zusammenarbeit

07 04 Saule ,,Subsahara-Afrika“ GM
07 04 01 Subsahara-Afrika — Programme GM
07 04 02 Ost- und Zentralafrika — Programme GM
0704 03 Sudliches Afrika und Indischer Ozean— GM
Programme

070410 Subsahara-Afrika — Krisenbewiltigung, GM
Friedensforderung und auBlenpolitische Belange

07 04 11 Subsahara-Afrika — Humanitire Hilfe GM
07 04 12 Subsahara-Afrika — Resilienz GM
07 04 13 Subsahara-Afrika — Wettbewerbsfahigkeit GM
07 04 14 Subsahara-Afrika — Makrofinanzhilfen GM
07 04 20 Subsahara-Afrika — Dotierung des gemeinsamen GM
Dotierungsfonds

07 05 Séule ,,Asien und pazifischer Raum* GM
07 05 01 Zentralasien — Programme GM
07 05 02 Siid- und Ostasien — Programme GM
07 05 03 Pazifischer Raum — Programme GM
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070510 Asien und pazifischer Raum — GM
Krisenbewiltigung, Friedensforderung und
auBBenpolitische Belange

07 05 11 Asien und pazifischer Raum — Humanitére Hilfe GM
07 05 12 Asien und pazifischer Raum — Resilienz GM
070513 Asien und pazifischer Raum — GM
Wettbewerbsfahigkeit

0705 14 Asien und pazifischer Raum — GM
Makrofinanzhilfen

07 0520 Asien und pazifischer Raum — Dotierung des GM
gemeinsamen Dotierungsfonds

07 06 Saule ,,Amerika und karibischer Raum* GM
07 06 01 Amerika — Programme GM
07 06 02 Karibischer Raum — Programme GM
070610  Amerika  und  karibischer =~ Raum — GM
Krisenbewiltigung, Friedensforderung und
auBlenpolitische Belange

0706 11 Amerika und karibischer Raum — Humanitére GM
Hilfe

07 06 12 Amerika und karibischer Raum — Resilienz GM
070613  Amerika  und  karibischer =~ Raum — GM
Wettbewerbsfahigkeit

070614  Amerika  und  karibischer =~ Raum — GM
Makrofinanzhilfen

07 06 20 Amerika und karibischer Raum — Dotierung des GM
gemeinsamen Dotierungsfonds

07 07 Saule ,,Global* GM
07 07 01 Global — Programme GM
07 07 10 Global — Krisenbewiltigung, Friedensforderung GM
und auflenpolitische Belange

07 07 11 Global — Humanitére Hilfe GM
07 07 12 Global — Resilienz GM
07 07 13 Global — Wettbewerbsfahigkeit GM
07 08 Flexibilitatspolster fiir neue Herausforderungen GM

und Priorititen
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07 09 Abschluss fritherer Programme im Bereich des GM
auswértigen Handelns

07 09 99 Abschluss fritherer Malnahmen GM
07 09 99 01 Abschluss fritherer MaBnahmen im Rahmen GM
des Instruments fir Nachbarschaft,
Entwicklungszusammenarbeit und internationale
Zusammenarbeit

07 09 99 02 Abschluss fritherer Ma3nahmen im Bereich GM
der humanitiren Hilfe

07 09 99 03 Abschluss fritherer Mallnahmen im Rahmen GM
des Instruments fiir Heranfithrungshilfe

07 09 99 04 Abschluss fritherer Mallnahmen im Rahmen GM
der Reform- und Wachstumsfazilitét fiir den Westbalkan

07 09 99 05 Abschluss fritherer MaBnahmen im Rahmen GM
der Ukraine-Fazilitét

m GM = Getrennte Mittel/NGM = Nichtgetrennte Mittel.

3.2 Geschiitzte finanzielle Auswirkungen des Vorschlags auf die Mittel

3.2.1.  Ubersicht iiber die geschiitzten Auswirkungen auf die operativen Mittel

— [ Fiir den Vorschlag/die Initiative werden keine operativen Mittel bendtigt.

— Fir den Vorschlag/die Initiative werden die folgenden operativen Mittel

benotigt:

3.2.1.1. Mittel aus dem verabschiedeten Haushaltsplan

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)

Rubrik des Mehrjihrigen

3 Nachbarschaft und die Welt

Finanzrahmens
MFR 2028-2034
INSGESAMT
Operative Mittel
) Verpflichtunge (1a) 43,174
07 02 (Saule ,,Europa®) n
Zahlungen (2a) p. m.
. Verpflichtunge
0703  (Sdule  ,Naher  Osten, | , (1b) 42,934
Nordafrika und Golfregion®) Zahlungen 2b) p. m.
Verpflichtunge (10 60,531
07 04 (Séule ,,Subsahara-Afrika“) n
Zahlungen (20) p. m.
4 DE
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Verpflichtunge
07 05 (Sdule ,,Asien und pazifischer | , TPHICHNg (d 17,050
Raum®) Zahlungen (2d) p. m.
. Verpflichtunge
0706 (Siule ,Amerika und |, ¢ (10 9,144
karibischer Raum*) Zahlungen e) p. m.
Verpflichtunge (1 12,668
07 07 (Séule ,,Global*) n
Zahlungen (2) p. m.
Verpflichtunge
07 08 — (Flexibilitdtspolster fir neue | , TPIene (g 14,808
Herausforderungen und Prioritéten) Zahlungen 20 p. m.

Aus der Dotation des Programms finanzierte Verwaltungsausgaben

07 01 (Unterstiitzungsausgaben fiir

. 3 .m.

den Cluster ,,Europa in der Welt) o
Mittel INSGESAMT Verpflichtunge | =tasiblorld: 200,309
Zahlungen :2;;2;;22?23& p- m.

Von den oben genannten Gesamtmitteln wird ein Richtbetrag von 25 000 000 000 EUR fiir
die Finanzierung von humanitdren Hilfsmanahmen bereitgestellt. Da die humanitdre Hilfe
bedarfsorientiert und nicht programmierbar ist, miissen die Mittelzuweisungen flir die
einzelnen Sdulen zu einem spiteren Zeitpunkt festgelegt werden, auch im Rahmen des
jéhrlichen Haushaltsverfahrens.

MFR 2028-2034
INSGESAMT
Verpflichtun
o7 & l@ p. m.
Operative Mittel INSGESAMT
Zahlungen (5) p. m.
Aus der Dotation bestimmter spezifischer Programme ©6) m
finanzierte Verwaltungsmittel INSGESAMT p-m.
Mittel INSGESAMT unter der | Verpflichtung | =4+ 200.309
RUBRIK 3 en 6 ’
sy . =5+
des Mehrjahrigen Finanzrahmens Zahlungen 6 p. m.
Rubrik des Mehrjihrigen 4 |, Verwaltungsausgaben‘
Finanzrahmens
5
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Jahr Jahr | Jahr | Jahr | Jahr | Jahr | Jahr MFR
2028
GD<....... > 'f§3s4
2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 GES
AMT
« Personalauseaben 4247 | 424, | 424, | 424, | 424, | 424, | 424, 2973,
g 86 786 786 786 786 786 786 502
« Sonstige Verwaltunesauseaben 81,17 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 568,2
g gsausg 71 7l 7| 7| 7| 7| 7 42
GD<...>
INSGESA 505,9 | 505, | 505, [ 505, [ 505, | 505, | 505, | 3541,
63 963 963 963 963 963 963 744
MT
Jahr Jahr | Jahr | Jahr | Jahr | Jahr | Jahr MFR
2028
GD<....... > _f123s4
2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 GES
AMT
* Personalausgaben 0
* Sonstige Verwaltungsausgaben 0
GD<...>
INSGESA | Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
MT
(Verpfl
ichtung
Mittel INSGESAMT unter d en
RIUI‘;“RIK 4 dou Mehr‘.';h‘;'; e‘: insees. | 505,9 | 505, | 505, | 505, | 505, | 50, | 505, | 3541,
: Jjahrg = 63| 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 744
Finanzrahmens Zahlun
gen
insges.)
in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)
Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Nfglg 2
2034
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 | INSGE
SAMT
Mittel
INSGESAMT Versflicht
unter den | TPTENE 0 0 0 0 0 0 0 0
RUBRIKEN 1
bis 4
des
Mehrjahrigen | Zahlungen 1] 1] 0 1] 0 0 0 0
Finanzrahmens

3.2.1.2. Mittel aus externen zweckgebundenen Einnahmen

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)

DE
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Rubrik des Mehrjihrigen Num
Finanzrahmens mer
URIRIRIRIR!
al al al a] a| F
Jahr Jahr ul 1l al al Bl R
rlr]r]|r|r
2
0
2
8
2
GD 0
<iieenn > 2] 212223
0| 0] of of of 4
2028 2029 3l 3l 3l 3l 3l 1
0| 1] 2| 3[ 4| N
S
G
E
S
A
M
T
Operative Mittel
Haus .
Verpflichtungen (1a) 0
haltsl [0 ¢
inie Zahlungen (2a) 0
Haus Verpflichtungen (1b) 0
haltsl
inie Zahlungen (2b) 0
Aus der Dotation bestimmter spezifischer Programme finanzierte Verwaltungsmittel
Haus
haltsl 3) 0
inie
Mitt
el
(I;I;IESS Verpflichtungen =lat1b+3 0l 0|O[OfOf0joO] O
AM
T
fiir
die
GD | Zahlungen =2at2b+3 0l 0|O0fo0fo0fo0joO] O
<....
>
Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr MFR
2028-
2034
INSG
2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 ESAM
T
Operative Verpflichtu 4) 0 0 0 0 0 0 0 0
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Mittel Ingen
INSGESAMT @ Zahlungen (%) 0 0 0 0 0 0 0 0
Aus der Dotation
bestimmter  spezifischer
Programme finanzierte | (6 0 0 0 0 0 0 0 0
Verwaltungsmittel
INSGESAMT
Mittel
INSGESAM Veroflich
T unter der | 7 Y 0 0 0 0 0 0 0 0
RUBRIK
<eeee™
des
Mehrjahrigen | ;oo | =56 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzrahme
ns
Rubrik des Mehrjihrigen 4 |, Verwaltungsausgaben‘
Finanzrahmens
in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)
Jahr | Jahr | Jahr | Jahr | Jahr | Jahr | Jahr | MIFR
2028
GD<....... > 'flg"é"
2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 GES
AMT
* Personalausgaben 0 0 0 0 0 0 0 0
* Sonstige Verwaltungsausgaben 0 0 0 0 0 0 0 0
GD<...>
INSGESA | Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
MT
Jahr | Jahr | Jahr | Jahr | Jahr | Jahr | Jahr MFR
2028
GD<....... > 'flgzs"
2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 GES
AMT
* Personalausgaben 0 0 0 0 0 0 0 0
* Sonstige Verwaltungsausgaben 0 0 0 0 0 0 0 0
GD<...>
INSGESA | Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
MT
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(Verpfli
chtunge
Mittel INSGESAMT unter der | ; insges.
RUBRIK 4 des Mehrjihrigen = 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzrahmens Zahlung
cn
insges.)
in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)
Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Nf}?; 2
2034
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 | INSGE
SAMT
Mittel
INSGESAMT ,
unter den | »orPrieh of of of o o of o 0
RUBRIKEN 1
bis 7
des
Mehrjahrigen | Zahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzrahmens

3.2.3.  Ubersicht iiber die geschditzten Auswirkungen auf die Verwaltungsmittel
— [ Fiir den Vorschlag/die Initiative werden keine Verwaltungsmittel bendtigt.

— O Fir den Vorschlag/die Initiative werden die folgenden Verwaltungsmittel

bendtigt:
3.2.3.1. Mittel aus dem verabschiedeten Haushaltsplan
| Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr 2028-
BEWILLIGTE 2034
MITTEL 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 INSGES
AMT
RUBRIK 4
Personalausgaben 424786 | 424,786 | 424786 | 424,786 | 424,786 424,786 424,786 2 973,502
Sonstige 81,177 81,177 | 81,177 81,177 | 81,177 81,177 81,177 568,242
Verwaltungsausgaben
Zwisch
WI'{SEB"{‘R;I“(“;““’ 505,963 | 505,963 | 505,963 | 505,963 | 505,963 505,963 505,963 3 541,744
AuBerhalb RUBRIK 4
Personalausgaben 453,486 | 453486 | 453,486 | 453486 | 453,486 453,486 453,486 | 3174402
Sonstige
Verwaltunesauseaben p- m. p. m. p- m. p- m. p- m. p- m. p- m. p- m.
Zwischensumme
aulierhalb dor RUBRIK 4 | 4534486 | 453486 | 453486 | 453486 | 453486 453,486 453,486 3174,402
INSGESAMT | 959,449 | 959,449 | 959,449 | 959,449 | 959,449 | 959,449 959,449 6 716,146

3.2.3.3. Mittel insgesamt

INSGESAMT Jahr Jahr Jahr | Jahr | Jahr | Jahr | Jahr 2028-
BEWILLIGTE MITTEL + EXTERNE 1131(;3(‘:E
ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN SAMT

2028 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
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| RUBRIK 4
424778 | 424,77 | 424,7 | 424,7 | 424,77 | 424,7 | 2973,50
Personalausgaben 424,786 6 36 36 36 36 36 2
Sonstige Verwaltungsausgaben 81,177 | 81,177 81’1; 81’1; 81’1; 81’1; 81’1; 568,242
q 505,96 | 505,9 | 5059 | 505,9 | 505,9 | 5059 | 3541,74
Zwischensumme RUBRIK 4 505,963 3 63 63 63 63 63 4
Auflerhalb RUBRIK 4
453,48 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 317440
Personalausgaben 453,486 6 6 36 6 36 6 2
Sonstige Verwaltungsausgaben 0,000 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 0,000
q 453,48 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 317440
Zwischensumme aufierhalb der RUBRIK 4 453,486 6 6 36 6 36 6 2
959,44 | 959,4 | 9594 | 9594 | 959,4 ) 6 716,14
b b 9 9 b 9
INSGESAMT 959,449 9 49 49 49 49 49 6

Der Mittelbedarf fiir Personal- und sonstige Verwaltungsausgaben wird durch der Verwaltung der
MaBnahme zugeordnete Mittel der GD und/oder durch eine Umschichtung innerhalb der GD gedeckt.
Hinzu kommen etwaige zusitzliche Mittel, die der fiir die Verwaltung der Maflnahme zustidndigen GD
nach Maf3gabe der verfiigbaren Mittel im Rahmen der jahrlichen Mittelzuweisung zugeteilt werden.

3.2.4.  Geschditzter Personalbedarf

— [ Fiir den Vorschlag/die Initiative wird kein Personal bendtigt.

— [ Fiir den Vorschlag/die Initiative wird das folgende Personal bendtigt:

3.2.4.1. Finanziert aus dem verabschiedeten Haushalt

Schitzung in Vollzeitiquivalenten (VZA)

| Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr
BEWILLIGTE MITTEL
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
¢ Planstellen (Beamte und Bedienstete auf Zeit)
2001 02 01 (Zentrale
Dienststellen und Vertretungen der 1347 1347 1347 1347 1347 1347 1347
Kommission)
2001 02 03 (EU-Delegationen) 469 469 469 469 469 469 469
0101 01 01 (Indirekte 0 0 0 0 0 0
Forschung)
010101 11 (Direkte Forschung) 0 0 0 0 0 0
Sonstige Haushaltslinien (bitte 0 0 0 0 0 0
angeben)
o Externes Personal (in VZA)
2002 01 (VB und ANS der
Globaldotation) 208 208 208 208 208 208 208
20 02 03 (VB, OB, ANS und
JPD in den EU-Delegationen) 42 42 42 42 42 42 42
Admi —in den
- zentralen 786 786 786 786 786 786 786
Unterstiitzung .
Dienststellen
—in den
[XX01YYYY] | EU- 2580 2580 2580 2580 2580 2580 2580
Delegationen
01010102 (VB und ANS —
indirekte Forschung) 0 0 0 0 0 0

DE
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010101 12 (VB und ANS —
direkte Forschung) v g g g v v v
Sonstige Haushaltslinien (bitte
angeben) — Rubrik 4 s v v v s L s
Sonstige Haushaltslinien (bitte
angeben) — aullerhalb der Rubrik 4 v v v v v v v
INSGESAMT 5432 5432 5432 5432 5432 5432 5432
3.2.4.3. Geschitzter Personalbedarfinsgesamt
SUMME DER
BEWILLIGTEN MITTEL + Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr
EXTERNEN
ZWECKGEBUNDENEN
EINNAHMEN 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
* Planstellen (Beamte und Bedienstete auf Zeit)
2001 02 01 (Zentrale
Dienststellen und Vertretungen der 1347 1347 1347 1347 1347 1347 1347
Kommission)
20 01 02 03 (EU-Delegationen) 469 469 469 469 469 469 469
0101 01 01 (Indirekte 0 0 0 0 0 0 0
Forschung)
0101 01 11 (Direkte Forschung) 0 0 0 0 0 0 0
Sonstige Haushaltslinien (bitte 0 0 0 0 0 0 0
angeben)
¢ Externes Personal (in Vollzeitiquivalenten)
200201 (VB und ANS der 208 208 208 208 208 208 208
Globaldotation)
2002 03 (VB, OB, ANS und
JPD in den EU-Delegationen) 2 2 2 2 2 2 2
Admin ~inden
. zentralen 786 786 786 786 786 786 786
Unterstiitzung .
Dienststellen
—inden
[XX01YYYY] | EU- 2580 2580 2580 2580 2580 2580 2580
Delegationen
01010102 (VBund ANS —
indirekte Forschung) v v v v v v v
010101 12 (VB und ANS —
direkte Forschung) v g g g v v v
Sonstige Haushaltslinien (bitte
angeben) — Rubrik 7 v g g g v v v
Sonstige Haushaltslinien (bitte
angeben) — auflerhalb der Rubrik 7 L g g g L g L
INSGESAMT 5432 5432 5432 5432 5432 5432 5432

Fiir die Durchfiihrung des Vorschlags bendtigtes Personal (in VZA):

DE

Personal aus den
Dienststellen der
Kommission

Zusatzpersonal (ausnahmsweise)

Zu finanzieren
aus Rubrik 4
oder Forschung

Zu finanzieren
aus einer
Haushaltslinie
fir
administrative

Zu finanzieren
aus Gebiihren

11
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Unterstiitzung
Planstellen 1675 141 Nicht zutreffend
Externes 3302 - 314
Personal (VB,
ANS, LAK)

Beschreibung der Aufgaben, die ausgefiihrt werden sollen durch:

Beamte und Zeitbedienstete

Externes Personal

3.2.5. Einschdtzung der Auswirkungen auf die Investitionen im Zusammenhang mit
digitalen Technologien

Obligatorisch: In die Tabelle unten ist die bestmogliche Einschitzung der fiir den
Vorschlag/die Initiative erforderlichen Investitionen in digitale Technologien
einzutragen.

Wenn dies fiir die Durchfiihrung des Vorschlags/der Initiative erforderlich ist, sollten
die Mittel unter Rubrik 4 ausnahmsweise in der dafiir vorgesehenen Haushaltslinie
ausgewiesen werden.

Die Mittel unter den Rubriken 1-3 sollten als ,,IT-Ausgaben zur Politikunterstiitzung
fiir operationelle Programme* ausgewiesen werden. Diese Ausgaben beziehen sich
auf die operativen Mittel, die fir die Wiederverwendung/den Erwerb/die
Entwicklung von IT-Plattformen/Instrumenten verwendet werden, welche in
direktem Zusammenhang mit der Durchfiihrung der Initiative und den damit
verbundenen Investitionen stehen (z. B. Lizenzen, Studien, Datenspeicherung usw.).
Die in dieser Tabelle dargelegten Informationen sollten mit den Angaben in
Abschnitt 4 ,,Digitale Aspekte* vereinbar sein.

Mittel MFR 202
INSGESAMT Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr 8-2034
fiir Digitales INSGES
und IT 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 AMT
RUBRIK 4
*
lT-AUSgaben 44,542 44,542 44,542 44,542 44,542 44,542 44,542 311,797
(intern)
Zwischensumme
RUBRIK 4 44,542 44,542 44,542 44,542 44,542 44,542 44,542 311,797
AuBlerhalb RUBRIK 4

IT-Ausgaben zur
Politikuntersttitzu
ng fir 0 0 0 0 0 0 0 0
operationelle
Programme

Zwischensumme
aufierhalb der 0 0 0 0 0 0 0 0
RUBRIK 4
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INSGESAMT |

0]

0

0]

0]

0

0

0 0

Die internen IT-Ausgaben unter Rubrik 4 werden durch Multiplikation der VZA mit

8 200 EUR pro VZA berechnet.

3.2.6.  Vereinbarkeit mit dem derzeitigen Mehrjihrigen Finanzrahmen
Der Vorschlag/Die Initiative
— O kann durch Umschichtungen innerhalb der entsprechenden Rubrik des
Mehrjahrigen Finanzrahmens (MFR) in voller Hohe finanziert werden.
— O erfordert die Inanspruchnahme des verbleibenden Spielraums unter der
einschldgigen Rubrik des MFR und/oder den Einsatz der besonderen Instrumente
im Sinne der MFR-Verordnung.
— [ erfordert eine Anderung des MFR.
3.2.7.  Beitrdge Dritter
Der Vorschlag/Die Initiative
— [ sieht keine Kofinanzierung durch Dritte vor.
— [ sieht folgende Kofinanzierung durch Dritte vor:
Mittel in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)
Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Insgesa |
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 mt
Kofinanzierend

e Einrichtung

Kofinanzierung

INSGESAMT

i Outputs sind Produkte, die geliefert, und Dienstleistungen, die erbracht werden (z. B. Zahl der
Austauschstudenten, gebaute Straenkilometer).

& Wie in Abschnitt 1.3.2. ,,Einzelziel(e)

3.3. Geschiitzte Auswirkungen auf die Einnahmen

4. DIGITALE ASPEKTE

4.1. Anforderungen von digitaler Relevanz

13

DE


https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-US&rs=en-IE&wopisrc=https%3A%2F%2Feceuropaeu.sharepoint.com%2Fsites%2Fbudg-b1%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F70aa667a689a4daabc04a3e7b73aa645&wdlor=c25064E1D-F3A7-4915-8F00-E55F7661E35C&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=EB3FAEA1-80E6-0000-00B1-E25A2893AF4E.0&uih=sharepointcom&wdlcid=en-US&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=6448eda5-7e24-b16d-76f6-2962d123cbba&usid=6448eda5-7e24-b16d-76f6-2962d123cbba&newsession=1&sftc=1&uihit=docaspx&muv=1&ats=PairwiseBroker&cac=1&sams=1&mtf=1&sfp=1&sdp=1&hch=1&hwfh=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Feceuropaeu.sharepoint.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%7D&ctp=LeastProtected&rct=Normal&wdorigin=Outlook-Body.Sharing.DirectLink.Copy&wdhostclicktime=1751571880404&afdflight=17&csc=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftnref1
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-US&rs=en-IE&wopisrc=https%3A%2F%2Feceuropaeu.sharepoint.com%2Fsites%2Fbudg-b1%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F70aa667a689a4daabc04a3e7b73aa645&wdlor=c25064E1D-F3A7-4915-8F00-E55F7661E35C&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=EB3FAEA1-80E6-0000-00B1-E25A2893AF4E.0&uih=sharepointcom&wdlcid=en-US&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=6448eda5-7e24-b16d-76f6-2962d123cbba&usid=6448eda5-7e24-b16d-76f6-2962d123cbba&newsession=1&sftc=1&uihit=docaspx&muv=1&ats=PairwiseBroker&cac=1&sams=1&mtf=1&sfp=1&sdp=1&hch=1&hwfh=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Feceuropaeu.sharepoint.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%7D&ctp=LeastProtected&rct=Normal&wdorigin=Outlook-Body.Sharing.DirectLink.Copy&wdhostclicktime=1751571880404&afdflight=17&csc=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftnref2
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4.2. Daten
4.3. Digitale Losungen
4.4. Interoperabilititsbewertung
4.5. Unterstiitzungsmaflnahmen fiir die digitale Umsetzung
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Anhang I — Liste der Linder und Gebiete

Anhang I.A — Europa
Erweiterung und Ostliche Nachbarschaft

Armenien

Aserbaidschan

Bosnien und Herzegowina
Georgien

Island

Das Kosovo

Montenegro

Republik Albanien
Republik Moldau
Republik Nordmazedonien
Republik Serbien
Republik Tiirkei

Ukraine

Die Unterstiitzung der Union in diesem Bereich kann unter uneingeschrankter Einhaltung der
restriktiven Maflnahmen der Union auch der russischen oder belarussischen unabhédngigen
Zivilgesellschaft und den unabhéngigen freien Medien dieser Lander zugutekommen.

Sonstige europdische Linder

Fiirstentum Andorra

Fiirstentum Liechtenstein

Furstentum Monaco

Konigreich Norwegen

Republik San Marino

Schweizerische Eidgenossenschaft

Vereinigtes Konigreich GroBbritannien und Nordirland

Staat Vatikanstadt

Diese Bezeichnung beriihrt nicht die Standpunkte zum Status und steht im Einklang mit der
Resolution 1244/1999 des VN-Sicherheitsrates und dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs zur
Unabhéngigkeitserklarung des Kosovos.
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Anhang I.B — Naher Osten, Nordafrika und Golfregion
Stidliche Nachbarschaft
Algerien

Agypten

Israel

Jordanien

Libanon

Libyen

Marokko

Besetztes paldstinensisches Gebiet
Syrien

Tunesien

Sonstige Linder

Bahrain

[ran

Irak

Kuwait

Oman

Katar

Saudi-Arabien

Vereinigte Arabische Emirate

Jemen
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Anhang I.C — Subsahara-Afrika
Angola

Benin

Botsuana
Burkina Faso
Burundi

Cabo Verde
Kamerun
Zentralafrikanische Republik
Tschad

Komoren

Kongo

Cote d’Ivoire
Demokratische Republik Kongo
Dschibuti
Aquatorialguinea
Eritrea

Eswatini
Athiopien

Gabun

Gambia

Ghana

Guinea
Guinea-Bissau
Kenia

Lesotho

Liberia
Madagaskar
Malawi

Mali
Mauretanien
Mauritius
Mosambik
Namibia

Niger

-905.-
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Nigeria
Ruanda

Sao Tomé und Principe
Senegal
Seychellen
Sierra Leone
Somalia
Stidafrika
Stidsudan
Sudan
Tansania
Togo
Uganda
Sambia

Simbabwe

-96 -
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Anhang I.D — Asien und pazifischer Raum
Afghanistan

Australien

Bangladesch

Brunei Darussalam

Bhutan

Kambodscha

China (Volksrepublik)
Cookinseln

Demokratische Volksrepublik Korea
Fidschi

Indien

Indonesien

Japan

Kasachstan

Kiribati

Kirgisistan

Demokratische Volksrepublik Laos
Malaysia

Malediven

Marshallinseln

Mikronesien (Foderierte Staaten)
Mongolei

Myanmar/Birma

Nauru

Nepal

Neuseeland

Niue

Pakistan

Palau

Papua-Neuguinea

Philippinen

Samoa

Singapur

Salomonen

Drucksache 529/25
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Stidkorea

Sri Lanka
Taiwan'
Tadschikistan
Thailand
Timor-Leste
Tonga
Turkmenistan
Tuvalu
Usbekistan
Vanuatu

Vietnam

Diese Einstufung sollte nicht so ausgelegt werden, dass sie einen offiziellen Standpunkt der Europédischen Union
im Hinblick auf den rechtlichen Status Taiwans zum Ausdruck bringt.
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Anhang L.LE — Amerika und karibischer Raum
Antigua und Barbuda
Argentinien

Bahamas

Barbados

Belize

Bolivien

Brasilien

Kanada

Chile

Kolumbien

Costa Rica

Kuba

Dominica
Dominikanische Republik
Ecuador

El Salvador

Grenada

Guatemala

Guyana

Haiti

Honduras

Jamaika

Mexiko

Nicaragua

Panama

Paraguay

Peru

St. Kitts und Nevis

St. Lucia

St. Vincent und die Grenadinen
Suriname

Trinidad und Tobago
Vereinigte Staaten von Amerika

Uruguay
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Venezuela
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Anhang II — Spezifische Ziele

Anhang I1.A — Europa

(1)

Vorbereitung der Kandidatenlander und potenziellen Kandidaten auf den Beitritt zur
Union:

a)

b)

d)

2

h)

Forderung des Erweiterungsprozesses, indem im Hinblick auf eine kiinftige
Mitgliedschaft in der Union und wihrend des Prozesses der schrittweisen
Integration die Angleichung an die Werte, Rechts- und Verwaltungsvorschriften,
Standards, Strategien und Verfahren der Union (,,Besitzstand“) durch die
Annahme und Durchfiihrung von Reformen beschleunigt wird,

Stiarkung der wesentlichen Elemente des Erweiterungsprozesses im Einklang mit
dem erweiterungspolitischen Rahmen, darunter Demokratie,
Rechtsstaatlichkeit, wirtschaftliche Kriterien, Reform der o6ffentlichen
Verwaltung, unabhingige und effiziente Justiz, Grundrechte, Offentliches
Auftragswesen, Statistik und Finanzkontrolle, Recht, Freiheit und Sicherheit;

Unterstiitzung der Bekdmpfung der organisierten Kriminalitdt, wirksame
Stiarkung des Migrationsmanagements, Bekdmpfung der irreguldaren Migration,
Forderung der Angleichung der Visabestimmungen sowie einer wirksamen
Grenzverwaltung und gegebenenfalls Vorbereitung auf den Schengen-Beitritt;

Forderung der regionalen Wirtschaftsintegration und der schrittweisen
Integration in den Binnenmarkt der Union, was zu besseren nachbarschaftlichen
Beziehungen, einer positiven Wahrnehmung der Integration in die Union und der
Verringerung der strategischen Abhingigkeiten der Begiinstigten und der Union
fihrt;

Beschleunigung der soziodkonomischen und regulatorischen Konvergenz der
Kandidatenldnder und potenziellen Kandidaten mit der Union sowie ihres
Ubergangs zu Volkswirtschaften, die dem Wettbewerbsdruck des Binnenmarkts
der Union standhalten konnen, insbesondere durch verstirkte Handels- und
Investitionsstrome und resiliente und nachhaltige Wertschopfungsketten, die
menschenwiirdige Arbeitsplitze bieten, und den Ubergang zu einer digitalen und
KI-Wirtschaft;

Beschleunigung der Angleichung der Standards der Kandidatenldnder und
potenziellen Kandidaten an die Klima- und Umweltstandards der Union und
Unterstiitzung ihrer Umsetzung;

Stiarkung der Effizienz der 6ffentlichen Verwaltung, Aufbau lokaler Kapazititen
und Investitionen in Verwaltungspersonal in den begiinstigten Léndern;
Unterstiitzung von Transparenz, Rechenschaftspflicht, Strukturreformen und
guter Regierungsfithrung auf allen Ebenen, auch durch Korruptionspravention
und durch einen stirkeren Austausch der Behorden mit Akteuren der
Zivilgesellschaft; Verbesserung der nationalen Kontrollsysteme im Hinblick auf
den Beitritt, auch hinsichtlich der Aufsichts- und Kontrollbefugnisse in Bezug
auf die Verteilung offentlicher Mittel und den Zugang zu diesen sowie in den
Bereichen Verwaltung der 6ffentlichen Finanzen, Vergabe offentlicher Auftrige
und Kontrolle staatlicher Beihilfen;

Unterstiitzung des territorialen Zusammenhalts, der grenziibergreifenden
Zusammenarbeit iiber Land- und Seegrenzen hinweg mit Schwerpunkt auf den
Verkehrsverbindungen entlang des Transeuropdischen Verkehrsnetzes, das
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2)

)

gemél der TEN-V-Verordnung (EU) 2024/1679 auf Nachbarlédnder ausgedehnt
wird, sowie der Landwirtschaft und der landlichen Entwicklung;

Bemiihungen um die vollstindige Angleichung der Kandidatenldnder und
potenziellen Kandidaten an die Gemeinsame Auflen- und Sicherheitspolitik der
Union, einschlieBlich restriktiver Maflnahmen der Union;

Ausbau der Kapazititen fiir die strategische Kommunikation, unter anderem zur
Gewihrleistung der offentlichen Unterstiitzung und des Verstindnisses der
Werte der Union und der Vorteile und Pflichten, die sich aus einer mdglichen
Unionsmitgliedschaft ergeben, bei gleichzeitiger Bekdmpfung von
Informationsmanipulation und Einflussnahme aus dem Ausland sowie
Desinformation.

Aufbau von beidseitig vorteilhaften Partnerschaften mit den Partnern der Union,
einschlieBlich Kandidatenldndern und potenziellen Kandidaten, als Beitrag zu den
strategischen Interessen der Union und zur Forderung der Werte der Union und eines
friedlichen, stabilen, starken und geeinten Europas:

a)

b)

d)

g)

Forderung einer engeren Partnerschaft zwischen der Union und den
europdischen Partnerlandern sowie zwischen den Partnerldndern untereinander;

Unterstiitzung der Umsetzung von Assoziierungsabkommen oder anderen
bestehenden und kiinftigen Abkommen, um den Abschluss und die Umsetzung
umfassender Partnerschaften zu fordern, unter anderem durch finanzielle
Unterstiitzung im Hinblick auf die Erreichung der in den einschldgigen
leistungsbasierten Plidnen festgelegten Ergebnisse;

Starkung der Rechtsstaatlichkeit, einschlielich der Bekdmpfung und Verhiitung
von Korruption, sowie der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten,
unter anderem durch die Bekdmpfung von Diskriminierung und die Férderung
der Gleichstellung der Geschlechter, der Rechte und der Rolle der Frauen und
Midchen sowie der Pravention und Bekdmpfung von Gewalt gegen Frauen und
héuslicher Gewalt; Erleichterung der justiziellen Zusammenarbeit, Forderung
der Kinderrechte sowie der Rechte von Menschen mit Behinderung und der
Barrierefreiheit, Starkung der Rechte der Opfer von Straftaten und Beitrag zur
Konsolidierung der Demokratie und der politischen Stabilitét;

Forderung gutnachbarlicher Beziehungen, der Versdhnung und der
Streitbeilegung sowie Stirkung von Frieden, Stabilitdt und Sicherheit;

Vorbereitung und wirksame Reaktion auf Krisen, sich abzeichnende Krisen und
Nachkrisensituationen;  Unterstiitzung von  Frieden,  Stabilitdt und
Konfliktverhiitung;

Erhohung der Stabilitdt und Sicherheit; Intensivierung der Zusammenarbeit mit
Justiz- und Strafverfolgungsbehorden in den Bereichen
Terrorismusbekdmpfung, grenziiberschreitende organisierte Kriminalitét,
Finanzierung von Terrorismus und organisierter Kriminalitdt und Bekdmpfung
von Geldwésche, Radikalisierung und Gewaltextremismus, Cyberbedrohungen,
Bekidmpfung von Straflosigkeit und Korruption;

Forderung der regionalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit und gegebenenfalls
einer positiven Wahrnehmung der Integration in die Union sowie Verringerung
der strategischen Abhingigkeiten der Union und der Partnerldnder, auch in
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Bezug auf Energie, kritische Rohstoffe und Ressourcen sowie
Gesundheitssicherheit;

Unterstiitzung eines nachhaltigen und inklusiven Wachstums, der Beteiligung
des Privatsektors, des Handels und der Investitionen in wichtige Infrastrukturen
sowie in Forschung und Innovation; Fortschritte beim digitalen Wandel, um
gesellschaftliche und wirtschaftliche Chancen sowohl im privaten als auch im
offentlichen Sektor zu erschlieBen; Ausbau der Kompetenzentwicklung und
menschenwiirdiger Arbeit;

Forderung der sozialen und kulturellen Inklusion iiber Grenzen hinweg,
Erhaltung und Férderung des Kultur- und Naturerbes, Unterstiitzung der Kultur-
und Kreativbranchen und der Kultur- und Kreativwirtschaft sowie des Sports;

Unterstiitzung der Nutzung der einheitlichen Wéhrung der Union fiir Handel,
Finanzdienstleistungen und Investitionen innerhalb der Region und in Bezug auf
die Union;

Beitrag zur Resilienz der Partnerldnder durch Unterstiitzung und Verstarkung
von Maflnahmen im Zusammenhang mit der Verkniipfung von humanitérer
Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit ~ und  Friedensforderung, mit
fragilititsbedingten Herausforderungen sowie mit der Bewiltigung des
Wiederautbaubedarfs sowie von Zahlungsbilanzschwierigkeiten;

Forderung der Wettbewerbsfahigkeit der Union und flexible Reaktion auf
wirtschaftliche Herausforderungen und Chancen;

Entwicklung der digitalen Wirtschaft und Gesellschaft mit besonderem
Schwerpunkt auf der Unterstiitzung der Einfiihrung einer sicheren und
vertrauenswiirdigen digitalen Infrastruktur, auf der Entwicklung einer Daten-
und KI-Wirtschaft durch Unterstiitzung der Einrichtung von KI-Fabriken und
der Gestaltung von KI zur Wahrung demokratischer Werte und zum Schutz der
kulturellen Vielfalt, auf der Forderung einschldgiger digitaler offentlicher
Infrastrukturen und eGovernance-Losungen wie die Privatsphire wahrende
Rahmen fiir die digitale Identitdt, und auf der Stirkung der Cybersicherheit und
der Cyberabwehrfdhigkeiten;

Forderung der Energiewende und der Energieversorgungssicherheit;
Investitionen in Energieverbindungsleitungen und erneuerbare Energien;
Forderung der Nutzung sauberer Energiequellen in Industrie und Verkehr;
Forderung der Integration der Wertschopfungskette der Union;

Starkung des Umweltschutzes, Erh6hung der Widerstandsfahigkeit gegeniiber
dem Klimawandel, Beschleunigung des Ubergangs zu einer klimaneutralen,
positiven, die Biodiversitdt einbeziehenden, nachhaltigen griinen, blauen und
kreislauforientierten ~Wirtschaft, und Stirkung der Bekdmpfung der
Umweltkriminalitét;

Starkung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung und Inklusion unter
besonderer Berlicksichtigung von Frauen, Kindern und jungen Menschen, unter
anderem durch Verhinderung der Abwanderung hoch qualifizierter Krifte,
Unterstiitzung  schutzbediirftiger =~ Gemeinschaften, = Foérderung  von
Gleichstellung, kultureller Inklusion, hochwertiger Bildung, Ausbildung,
Umschulung und Weiterbildung sowie Unterstiitzung beschéftigungspolitischer
MalBnahmen, der Arbeitnehmerrechte und wirksamer Sozialschutzsysteme;
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©)

q) Starkung von Partnerschaften fiir gut gesteuerte und sichere Migration und
Mobilitit durch strukturierte Migrationsgesprache sowie gegebenenfalls und
unter der Voraussetzung, dass die Bedingungen fiir eine gut gesteuerte und
sichere Mobilitdt gegeben sind, Unterstiitzung bei der Umsetzung von
bestechenden Regelungen fiir visumfreies Reisen, Dialogen iiber die
Visaliberalisierung und bilateralen oder regionalen Ubereinkiinften und
Vereinbarungen mit Partnerldndern;

r)  Forderung des Aufbaus von direkten Partnerschaften zwischen den Menschen
auf der Grundlage gemeinsamer Interessen und Forderung der Zusammenarbeit
in den Bereichen Bildung, Kultur, Sport, Forschung und Innovation sowie der
beidseitig vorteilhaften Mobilitit der Menschen;

s)  Stiarkung der Zivilgesellschaft und Ausbau ihrer Kapazititen zur Uberwachung
der Umsetzung von Reformen, Unterstiitzung der Schaffung giinstiger
Rahmenbedingungen fiir zivilgesellschaftliche Organisationen, Férderung und
Starkung von Pluralismus, Unabhéngigkeit und Professionalitit freier und
unabhéngiger Medien sowie Verbesserung der digitalen Kompetenzen und der
Medienkompetenz;

t)  Beitrag zur Minderung der Herausforderungen, die sich aus dem Angriffskrieg
Russlands gegen die Ukraine und den Versuchen ergeben, Partnerlinder zu
destabilisieren, sowie zur Bekdmpfung von Desinformation, hybriden
Bedrohungen und Informationsmanipulation und Einflussnahme aus dem
Ausland, insbesondere durch Russland, die sich gegen die Souverdnitit,
demokratische Prozesse und Institutionen der Partnerldnder sowie gegen die
Union und ihre Werte richten;

u) Stirkung des Bewusstseins, des Verstindnisses und der Wahrnehmung der
Européischen Union in den Partnerldndern durch strategische Kommunikation.

Unterstiitzung der Ukraine angesichts der Folgen des Angriffskriegs Russlands:

a)  Beitrag zur Aufrechterhaltung der makrofinanziellen Stabilitit der Ukraine und
Abfederung der externen und internen Finanzierungsengpésse der Ukraine, um
das weitere Funktionieren des ukrainischen Staates sicherzustellen;

b)  Unterstiitzung der Erholung, des Wiederaufbaus und der Modernisierung der
Ukraine im FEinklang mit ihrem Weg zum Beitritt, indem die sozialen,
wirtschaftlichen, sicherheitspolitischen und Okologischen Folgen des
Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine angegangen werden und zum
Wiederautbau lebenswichtiger Infrastrukturen, einschlieBlich Energie-,
Verkehrs- und digitaler Infrastruktur, beigetragen wird, um so einen Beitrag zum
sozialen Zusammenhalt, zur Resilienz und zur Wiederherstellung einer freien,
kulturell dynamischen ukrainischen Gesellschaft nach dem Krieg zu leisten,
unter anderem durch die Forderung der Kultur und des kulturellen Erbes sowie
durch die Schaffung der sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen fiir
Binnenvertriebene und Menschen, die voriibergehenden Schutz genieflen, damit
sie wieder in die Ukraine zuriickkehren konnen, sobald die Bedingungen dies
zulassen, und die Reintegration von Veteranen;

c¢)  Unterstlitzung der Bemiihungen um Rechenschaftslegung im Zusammenhang
mit dem Angriffskrieg Russlands, einschlieBlich Hilfestellung bei der Ermittlung
und strafrechtlichen Verfolgung von in der und gegen die Ukraine begangenen
internationalen Verbrechen, insbesondere im Zusammenhang mit dem
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Verbrechen der Aggression, sowie bei der Ubergangsjustiz und
Rechenschaftsmechanismen, einschlieflich des Sondergerichtshofs fiir das
Verbrechen der Aggression gegen die Ukraine.
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Anhang I1.B — Naher Osten, Nordafrika und Golfregion

(1

)

3)

Stiarkung strategischer Partnerschaften auf regionaler und nationaler Ebene:

a)

b)

d)

Vertiefung der Partnerschaften mit dem Nahen Osten, Nordafrika und der
Golfregion durch ein stirkeres politisches Engagement und im Hinblick auf die
Schaffung eines gemeinsamen Raums des Friedens, des Wohlstands und der
Stabilitdt im Mittelmeerraum;

Entwicklung maBgeschneiderter Partnerschaften, die beidseitig vorteilhaft sind,
unter anderem durch formelle bilaterale Abkommen und bilaterale und regionale
Dialoge auf der Grundlage der Hebelwirkung der Union und der lokalen
Eigenverantwortung, um zu den strategischen Interessen der Union beizutragen
und die Werte der Union zu férdern;

Unterstiitzung der Umsetzung von Assoziierungsabkommen oder anderen
bestechenden und kiinftigen Abkommen und gemeinsam vereinbarten
Dokumenten mit den in Anhangl aufgefiihrten Léndern der Sidlichen
Nachbarschaft;

Starkung des Bewusstseins, des Verstdndnisses und der Wahrnehmung der
Europiischen Union in den Partnerldndern durch strategische Kommunikation.

Starkung von Sicherheit, Frieden, Resilienz, Wiederaufbau und Vorsorge:

a)

b)

d)

f)

Unterstiitzung und Forderung des Friedens, der Stabilitit, der Sicherheit, der
Krisenreaktion, der Konfliktverhiitung, der Stabilisierung, der Vermittlung, des
politischen Ubergangs und der Bemithungen um Verséhnung;

Unterstiitzung des Bedarfs im Zusammenhang mit der sozioGkonomischen
Erholung, der Rehabilitation und dem Wiederaufbau nach Konflikten;

Beitrag zur Resilienz der Partnerldnder durch Unterstlitzung und Verstarkung
von MaBnahmen im Zusammenhang mit der Verkniipfung von humanitérer
Hilfe, = Entwicklungszusammenarbeit =~ und  Friedensforderung,  mit
fragilititsbedingten Herausforderungen sowie mit der Bewiltigung des
Wiederaufbaubedarfs sowie von Zahlungsbilanzschwierigkeiten;

Unterstiitzung der Sicherheit in Bereichen von gemeinsamem Interesse wie
Gesundheitssicherheit, maritime Sicherheit, Bekdmpfung des organisierten
Verbrechens, Terrorismusbekdmpfung, Cybersicherheit und Aufbau von
Cyberkapazititen;

Intensivierung der Zusammenarbeit in den folgenden Bereichen: Kampf gegen
die Finanzierung von Terrorismus und organisierter Kriminalitdt und gegen
Geldwiésche, justizielle Zusammenarbeit, Bekdmpfung von Radikalisierung und
Gewaltextremismus, hybrider ~Bedrohungen wund Cyberbedrohungen,
Bekdampfung von Straflosigkeit, Korruption und organisierter Kriminalitit sowie
Strafverfolgung;

Beitrag zur Verhinderung der Umgehung restriktiver MaBnahmen der Union.

Forderung und Schutz der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, der Menschenrechte,
der guten Regierungsfiihrung, der menschlichen Entwicklung und der direkten
Beziehungen zwischen den Menschen:

a)

Starkung der offentlichen Institutionen und der wirtschaftspolitischen bzw.
demokratischen Governance-Systeme, unter anderem durch Aufsicht und
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Vollzug, sowie Pravention und Bekdmpfung von Korruption und Einflussnahme
aus dem Ausland; Unterstiitzung der wirksamen Verwendung der offentlichen
Finanzen, der Transparenz und der Rechenschaftspflicht;

Schutz des Handlungsspielraums der Zivilgesellschaft, zivilgesellschaftlicher
und nichtstaatlicher Akteure und unabhidngiger Medien; Unterstiitzung der
Bekdmpfung von Informationsmanipulation und Einflussnahme aus dem
Ausland, Unterstiitzung lokaler und regionaler Kapazititen fiir den Schutz der
Menschenrechte, einschlieBlich nationaler Menschenrechtsinstitutionen;

Schutz und Foérderung der Menschenrechte, der Gleichstellung der Geschlechter,
der Kinderrechte und der Rechte von Menschen mit Behinderung sowie
Bekampfung von Kinderarbeit und jeglicher Diskriminierung;

Verbesserung der Qualitdt und Starkung der Relevanz von Bildung, Gesundheit
sowie Zugang zu Gesundheitsprodukten und Sozialschutzsystemen; Forderung
der universellen Gesundheitsversorgung;

Forderung des Aufbaus direkter Partnerschaften zwischen den Menschen auf der
Grundlage gemeinsamer Interessen und Stirkung der Kompetenzentwicklung
durch Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung, Jugend, Forschung und
Innovation;

Befihigung junger Menschen, Schaffung menschenwiirdiger Arbeitsplitze,
Unterstiitzung der Schaffung eines gemeinsamen Raums fiir das Lernen, die
Verkniipfung von Kompetenzen, die Berufsbildung, die Hochschulbildung, die
Forschung und die Innovation;

Forderung des gegenseitigen Verstdndnisses durch Kultur, Medien, Sport und
Tourismus;

Forderung der Rolle der Kultur und des interkulturellen Dialogs, der kulturellen
Vielfalt in all ihren Formen und der Mobilitit sowie Stirkung der
Zusammenarbeit bei dem Schutz, der Erhaltung und der Aufwertung des
kulturellen Erbes.

Forderung eines inklusiven und nachhaltigen Wachstums und des Handels sowie
Investitionen in wichtige Infrastrukturen:

a)

b)

d)

Unterstiitzung der Handelspolitik und der Handels- und Investitionsabkommen
der Union und ihrer Umsetzung;

Schaffung der Voraussetzungen fiir die Beteiligung von EU-Unternehmen an den
regionalen Mirkten durch die Beseitigung von Hindernissen und die
Risikominderung durch Unterstiitzung regulatorischer Anderungen;

Forderung von Geschifts- und Investitionsmoglichkeiten (auch fiir
Unternehmen aus der Europdischen Union), der Entwicklung des Privatsektors,
der Angleichung der Rechtsvorschriften an die Standards der Union, der
wirtschaftlichen Integration sowie nachhaltiger lokaler und regionaler
Wertschopfungsketten und der Diversifizierung;

Verbesserung der Produktions- und Ausfuhrkapazititen der Region hinsichtlich
kritischer Rohstoffe und Ressourcen;

Fortschritte beim digitalen Wandel, um gesellschaftliche und wirtschaftliche
Chancen sowohl im privaten als auch im 6ffentlichen Sektor zu erschlieBen;
Ausbau sicherer und vertrauenswiirdiger digitaler Infrastrukturen zur
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©)

(6)

2)

h)

i)

Unterstiitzung kiinftiger Entwicklungen in wichtigen Wirtschaftszweigen und
kritischen Sektoren; Entwicklung einer Daten- und KI-Wirtschaft, unter
anderem durch Unterstiitzung von KI-Innovationsokosystemen; Unterstiitzung
von MaBnahmen zur Uberwindung der digitalen Kluft und zur Gewihrleistung
zugénglicher, erschwinglicher, inklusiver und sicherer Losungen fiir die digitale
Konnektivitt;

Unterstiitzung der Nutzung der einheitlichen Wahrung der Union fiir Handel,
Finanzdienstleistungen und Investitionen innerhalb der Region und in Bezug auf
die Union;

Starkung eines nachhaltigen Stralen- und Seeverkehrs und nachhaltiger Hifen;
Forderung einer intelligenten und nachhaltigen Mobilitit, Unterstiitzung der
verstirkten Nutzung nachhaltiger Kraftstoffe im Verkehrssektor;

Forderung der Energiewende und der Energieversorgungssicherheit;
Investitionen in Energieverbindungsleitungen und erneuerbare Energien;
Forderung der Integration der Wertschopfungskette der Union in resiliente
Cleantech-Ketten der Partnerldnder;

Forderung der Wettbewerbsfahigkeit und Stabilitit der Union und flexible
Reaktion auf wirtschaftliche Herausforderungen und Chancen.

Stirkung gesunder Okosysteme und Bewiltigung des Klimawandels:

a)

b)

Verbesserung der Fahigkeit zur Anpassung an den Klimawandel und zu dessen
Einddmmung; Beitrag zur Forderung klimasicherer Investitionen;

Entwicklung einer nachhaltigen griinen und blauen Wirtschaft; Unterstiitzung
des  Ubergangs zu  emissionsarmen,  ressourceneffizienten  und
kreislauforientierten Wirtschaftsmodellen und Foérderung der Entwicklung
nachhaltiger Produktions- und Wertschopfungsketten, Unterstiitzung von
Projekten fiir grilnen Wasserstoff;

Gewidhrleistung des Schutzes und der Erhaltung der Umwelt und der
biologischen Vielfalt sowie Gewihrleistung der Wiederherstellung und
nachhaltigen Bewirtschaftung von Okosystemen, einschlieB8lich
Wassersystemen, Land, Wéldern und Meeren; Forderung des Kampfs gegen
Umweltverschmutzung, der FErhaltung der biologischen Vielfalt, der
nachhaltigen  Fischerei ~und des Ubergangs zu  nachhaltigen
Lebensmittelsystemen mit Schwerpunkt auf der Verkniipfung von Wasser,
Energie, Nahrungsmitteln und Okosystemen; Forderung naturbasierter
Losungen, insbesondere fiir eine nachhaltige Infrastruktur und die Entwicklung
griiner und intelligenter Stidte.

Verbesserung der Zusammenarbeit bei allen Aspekten von Migration, Mobilitdt und
Vertreibung:

a)

b)

Verbesserung der Zusammenarbeit bei allen Aspekten von Migration und
Vertreibung, auch iiber die EU-Agenturen; Stirkung lokaler und internationaler
Partnerschaften in den Bereichen Migration und Vertreibung entlang wichtiger
Migrationsrouten;

Starkung aller Aspekte der Migrations- und Asylpolitik; Verbesserung der
Grenzverwaltung, einschlieBlich der Qualitdt von Reisedokumenten und
Visasystemen; Verstirkung des Kampfs gegen die Schleusung von Migranten
und den Menschenhandel und Forderung der Zusammenarbeit bei der sicheren,
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menschenwiirdigen und dauerhaften Riickkehr, Riickiibernahme und
Wiedereingliederung von Migranten; Angehen der Ursachen von irregulirer
Migration und Vertreibung;

Unterstiitzung eines umfassenden Ansatzes flir legale Migration und Mobilitét
sowie deren Umsetzung, unter anderem durch beidseitig vorteilhafte
Fachkriftepartnerschaften und -austauschmoglichkeiten unter Achtung der
Zusténdigkeiten der Mitgliedstaaten;

Beitrag zur Bereitstellung von internationalem Schutz, einschlieBlich der
Moglichkeit der Neuansiedlung und der Inanspruchnahme komplementérer
Zugangswege, und Unterstiitzung fiir Fliichtlinge, Migranten, Binnenvertriebene
und Aufnahmegemeinschaften und fiir Lénder, in denen eine grof3e Zahl von
Fliichtlingen oder Vertriebenen lebt.
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Anhang II.C — Subsahara-Afrika

(1

)

Forderung eines inklusiven und nachhaltigen Wachstums, Stirkung der Konnektivitét,
des Handels und menschenwiirdiger Arbeitsplitze:

a)

b)

d)

2)

h)

)

Unterstlitzung einer nachhaltigen, sicheren, geschiitzten und resilienten
Infrastruktur und Konnektivitit, einschlieBlich der Starkung eines nachhaltigen
und sicheren Stralen-, Schienen-, Luft- und Seeverkehrs, und Férderung einer
intelligenten, inklusiven und nachhaltigen Mobilitit und der Nutzung
nachhaltiger Kraftstoffe fiir den Verkehr;

Starkung der digitalen Wirtschaft und der Weltraumwirtschaft, Unterstiitzung
von MaBnahmen zur Uberwindung der digitalen Kluft, Ausbau sicherer und
vertrauenswiirdiger digitaler Infrastrukturen, Férderung einer auf den Menschen
ausgerichteten digitalen Governance, einschlieBlich der Entwicklung moderner
Datenverwaltungs- und -schutzsysteme fiir sichere Datenstrome, Entwicklung
einer Daten- und KI-Wirtschaft, unter anderem durch Unterstiitzung von KI-
Innovationsdkosystemen; Unterstiitzung der Cybersicherheit und des Autbaus
von Cyberkapazitéten;

Forderung der Energiewende und der Energieversorgungssicherheit;
Investitionen in Energieverbindungsleitungen und erneuerbare Energien;
Forderung der Nutzung sauberer Energiequellen in Industrie und Verkehr;
Verbesserung des Zugangs zu Energie und der Energieeffizienz;

Forderung von Handels-, Geschifts- und Investitionsmoglichkeiten (auch fiir
Unternehmen aus der Europédischen Union), der Entwicklung des Privatsektors,
der Angleichung der Rechtsvorschriften an die Standards der Union, der
wirtschaftlichen Integration, der Diversifizierung der Lieferketten und der
Entwicklung nachhaltiger lokaler und regionaler Wertschopfungsketten;

Unterstiitzung der Handelspolitik und der Handelsabkommen der Union und
ihrer Umsetzung;

Verbesserung der Kapazititen der Region, kritische Rohstoffe und Ressourcen
nachhaltig zu produzieren und auszufiihren;

Forderung der Entwicklung des Privatsektors und Verbesserung der
Rahmenbedingungen fiir Unternehmen, um Investitionen anzuziehen und die
Schaffung menschenwiirdiger Arbeitsplitze zu unterstiitzen;

Ausbau der Entwicklung von Kompetenzen und menschenwiirdiger
Arbeitsplitze sowie von Forschung und Innovation;

Forderung der Wettbewerbsfahigkeit der Union und flexible Reaktion auf
wirtschaftliche Herausforderungen und Chancen;

Unterstiitzung der Nutzung der einheitlichen Wahrung der Union fiir Handel,
Finanzdienstleistungen und Investitionen innerhalb der Region und in Bezug auf
die Union.

Bekdmpfung des Klimawandels, Schutz der Umwelt und der biologischen Vielfalt:

a)

Unterstiitzung des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel, der
Katastrophenvorsorge und der Risikominderung wunter besonderer
Beriicksichtigung der am starksten gefahrdeten Lander wie der am wenigsten
entwickelten Lander und der kleinen Inselentwicklungsldnder;
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Starkung der Vermeidung und der Verringerung von Umweltverschmutzung und
Gewihrleistung des Schutzes und der Erhaltung der Umwelt und der
biologischen Vielfalt sowie Gewihrleistung der Wiederherstellung und
nachhaltigen Bewirtschaftung von Okosystemen, einschlieBlich
Wassersystemen, Land, Wildern und Meeren;

Forderung naturbasierter Losungen fiir nachhaltige Infrastruktur und Stidte
sowie die nachhaltige griine, blaue und kreislauforientierte Wirtschaft,
einschlieflich der Biotkonomie;

Unterstiitzung einer nachhaltigen und resilienten Landwirtschaft, einschlieBlich
Agroforstwirtschaft, nachhaltiger Fischerei und nachhaltiger Aquakultur.

Verbesserung der Zusammenarbeit bei allen Aspekten von Migration, Mobilitdt und
Vertreibung:

a)
b)

d)

Angehen der Ursachen von irreguldrer Migration und Vertreibung;

Starkung der Migrationssteuerung und des Migrationsmanagements,
Verbesserung der Grenzverwaltung, der Qualitdt von Reisedokumenten und
Visasystemen, Bekdmpfung der Schleuserkriminalitdt und des Menschenhandels
sowie Forderung der Zusammenarbeit bei der sicheren, menschenwiirdigen und
nachhaltigen Riickkehr, Riickiibernahme und Wiedereingliederung irregulérer
Migranten;

Unterstlitzung und Forderung der Nutzung legaler Migrations- und
Mobilitdatswege sowie Forderung des Beitrags der Diaspora zur Entwicklung der
Herkunftslénder;

Unterstiitzung von Asylsuchenden, Fliichtlingen, Binnenvertriebenen und
Staatenlosen sowie ihrer Aufnahmegemeinschaften und Forderung ihres
Zugangs zu Schutz und dauerhaften Losungen, einschlieBlich der freiwilligen
Riickfiihrung, der lokalen Integration und der Moglichkeit der Neuansiedlung
und Inanspruchnahme komplementirer Zugangswege.

Forderung der menschlichen Entwicklung und der Gleichstellung der Geschlechter:

a)

b)

d)

Unterstiitzung eines besseren Zugangs zu und Verbesserung der Qualitit von
Bildung, Gesundheitsdiensten und Gesundheitsprodukten sowie Unterstiitzung
der Erndhrungssicherheit und Forderung des Zugangs zu klimaresilienter und
sicherer Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Abfallentsorgung;

Forderung der sozialen Inklusion, des Sozialschutzes, der universellen
Gesundheitsversorgung und der Bekdmpfung von Ungleichheiten mit
Schwerpunkt auf den vulnerabelsten Bevolkerungsgruppen,;

Forderung der Gleichstellung der Geschlechter und der Rechte und der Rolle
von Frauen und Maidchen, Verhiitung und Bekdmpfung von Gewalt gegen
Frauen und héauslicher Gewalt, Schutz der Rechte von Menschen mit
Behinderung, jungen Menschen und Kindern sowie Bekdmpfung von
Kinderarbeit;

Beitrag zur Resilienz der Partnerldnder durch Unterstiitzung und Verstarkung
von Maflnahmen im Zusammenhang mit der Verkniipfung von humanitérer
Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit  und  Friedensforderung, mit
fragilititsbedingten Herausforderungen sowie mit der Bewiltigung des
Wiederautbaubedarfs sowie von Zahlungsbilanzschwierigkeiten.
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)

(6)

(7)

Forderung und Schutz der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, der Menschenrechte
und der guten Regierungsfiihrung:

a)

b)

d)

Schutz und Starkung der Menschenrechte — unter besonderer Beriicksichtigung
des Schutzes der vulnerabelsten Bevdlkerungsgruppen — und der Demokratie,
Sicherung des Handlungsspielraums zivilgesellschaftlicher Organisationen und
Unterstiitzung der Freiheit und des Pluralismus der Medien;

Unterstiitzung der Rechtsstaatlichkeit und der guten Regierungsfiihrung,
einschlieBlich Transparenz, Rechenschaftspflicht, institutioneller Aufsicht,
Rechtsdurchsetzung, sowie des zivilgesellschaftlichen Raums wund der
Privention und Bekdmpfung von Korruption und illegalem Handel,
einschlieBlich illegaler Finanzstrome;

Starkung der Achtung der Menschenrechte und des Volkerrechts unter
besonderer  Beriicksichtigung  des  Schutzes  der  vulnerabelsten
Bevolkerungsgruppen;

Forderung der Achtung der Grundsidtze der Gleichheit und
Nichtdiskriminierung.

Beitrag zu Stabilitét, Frieden und Sicherheit:

a)

b)
c)

d)

Vorbereitung und wirksame Reaktion auf Krisen, sich abzeichnende Krisen und
Nachkrisensituationen;

Unterstiitzung von Frieden, Vermittlung, Stabilitdt und Konfliktverhiitung;
Erhohung der Stabilitdit und Sicherheit durch justizielle Zusammenarbeit,
Bekidmpfung von Straflosigkeit, organisierter Kriminalitdt, Cyber- und hybriden
Bedrohungen, Gewaltextremismus und Terrorismus;

Beitrag zur Verhinderung der Umgehung restriktiver MaBnahmen der Union.

Starkung von Partnerschaften:

a)

b)

c)

d)

Forderung der Integration, der Zusammenarbeit, des Dialogs und von Initiativen
auf regionaler und iiberregionaler Ebene;

Forderung des Politikdialogs mit der Organisation afrikanischer, karibischer und
pazifischer Staaten, der Afrikanischen Union und regionalen Organisationen;

Forderung des interkulturellen Dialogs und der interkulturellen
Zusammenarbeit, von Partnerschafts-, Mobilitits- und Austauschprogrammen
und Programmen fiir Fiihrungskrifte, Forderung der Rolle der kulturellen
Vielfalt in all ihren Formen und Stirkung der Zusammenarbeit bei dem Schutz,
der Erhaltung und der Aufwertung des kulturellen Erbes;

Forderung des Aufbaus von direkten Partnerschaften zwischen den Menschen
auf der Grundlage gemeinsamer Interessen und Stirkung der
Kompetenzentwicklung durch Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung,
Jugend, Kultur, Sport sowie Forschung und Innovation;

Gewidhrleistung der Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft, lokalen
Behorden und dem Privatsektor sowie Stirkung der staatlichen und lokalen
Behorden und ihrer wirksamen Funktionsweise im Einklang mit ihrem
jeweiligen Mandat;

Starkung des Bewusstseins, des Verstdndnisses und der Wahrnehmung der
Européischen Union in den Partnerldndern durch strategische Kommunikation.
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Anhang IL.D — Asien und pazifischer Raum

(1

2)

Forderung eines inklusiven und nachhaltigen Wachstums, menschenwiirdiger
Arbeitsplédtze und des digitalen Wandels:

a)

b)

2)

h)

)

Unterstlitzung einer nachhaltigen, sicheren, geschiitzten und resilienten
Infrastruktur und Verkehrsanbindung, einschlieBlich des Stralen-, Schienen-,
Luft- und Seeverkehrs, und Forderung einer intelligenten und nachhaltigen
Mobilitdt und der Nutzung nachhaltiger Kraftstoffe fiir den Verkehr;

Forderung von Handels-, Geschéfts- und Investitionsmoglichkeiten (auch fiir
Unternehmen aus der Europdischen Union), der Entwicklung des Privatsektors,
der Angleichung der Rechtsvorschriften an die Standards der Union, der
wirtschaftlichen Integration, der Diversifizierung der Lieferketten und
Forderung nachhaltiger lokaler und regionaler Wertschopfungsketten;

Forderung der regionalen Integration, des intraregionalen Handels, des Dialogs
zwischen Unternehmen und des Dialogs zwischen Unternehmen und staatlichen
Stellen auf regionaler und interregionaler Ebene;

Unterstiitzung der Nutzung der einheitlichen Wéhrung der Union fiir Handel,
Finanzdienstleistungen und Investitionen innerhalb der Region und in Bezug auf
die Union;

Forderung einer sicheren digitalen Wirtschaft und Weltraumwirtschatft,
Unterstiitzung von MaBnahmen zur Uberwindung der digitalen Kluft, Ausbau
sicherer und vertrauenswiirdiger digitaler Infrastrukturen, Férderung einer auf
den Menschen ausgerichteten digitalen Governance, einschlielich der
Entwicklung moderner Datenverwaltungs- und -schutzsysteme fiir sichere
Datenstrome;

Erleichterung und Forderung von Investitionen in kritische Rohstoffe und
Ressourcen, nachhaltige und wettbewerbsfahige Strategien fiir die Gewinnung
und Behandlung von Mineralien;

Unterstiitzung der Handelspolitik und der Handelsabkommen der Union und
ihrer Umsetzung;

Stirkung eines inklusiven und gerechten Ubergangs zu einer griinen und
digitalen Wirtschaft und Forderung digitaler Governance und elektronischer
Dienste sowie der Transparenz und wirksamen Verwendung der o6ffentlichen
Finanzen;

Forderung der Kompetenzentwicklung und menschenwiirdiger Arbeitsplitze
sowie von Forschung und Innovation, Unterstiitzung internationaler Arbeits- und
Umweltstandards sowie von Grundséitzen fiir Wirtschaft und Menschenrechte;

Forderung der Wettbewerbsfahigkeit der Union und flexible Reaktion auf
wirtschaftliche Herausforderungen und Chancen.

Bekdmpfung des Klimawandels, Schutz der Umwelt und der biologischen Vielfalt:

a)

Forderung des Schutzes und der Erhaltung der Umwelt und der biologischen
Vielfalt sowie Gewdhrleistung der nachhaltigen Bewirtschaftung und
Wiederherstellung natiirlicher Ressourcen, Verringerung der
Umweltverschmutzung, Erhaltung der biologischen Vielfalt, einschlieBlich
Wassersystemen, Land, Wéldern und Meeren,;
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)

4

b)

d)

e)

Forderung einer nachhaltigen griinen, blauen und kreislauforientierten
Wirtschaft, einschlieBlich der Biookonomie, griiner und intelligenter Stadte und
des Zugangs zu klimaresilienter und sicherer Wasserversorgung,
Abwasserentsorgung und Abfallentsorgung;

Unterstiitzung der Zusammenarbeit bei 0kologischen Herausforderungen, der
nachhaltigen Energiewende und besseren Energieverbindungsleistungen sowie
Forderung des Zugangs zu Energie, der erneuerbaren Energien und der
Energieeftizienz; Forderung der Nutzung sauberer Energiequellen in Industrie
und Verkehr;

Unterstiitzung regionaler Initiativen und der Bemiihungen und Pléne der
Partnerlinder in den Bereichen Klimaschutz und Anpassung an den
Klimawandel, Katastrophenvorsorge und Risikominderung, um ihre
Verpflichtungen in den Bereichen Klimawandel und biologische Vielfalt unter
besonderer Beriicksichtigung der am stérksten gefahrdeten Léander, insbesondere
der am wenigsten entwickelten Lander und der kleinen Inselentwicklungslénder,
Zu unterstiitzen;

Gewihrleistung der Erndhrungssicherheit, einer nachhaltigen und resilienten
Landwirtschaft und einer nachhaltigen Fischerei.

Forderung der menschlichen Entwicklung und der Gleichstellung der Geschlechter:

a)

b)

d)

Unterstiitzung des Zugangs zu und der Verbesserung der Qualitit von Bildung,
Gesundheitsdiensten, Gesundheitsprodukten und Nahrungsmitteln;

Forderung der sozialen Inklusion, des Sozialschutzes, der universellen
Gesundheitsversorgung und der Bekdmpfung von Ungleichheiten mit
Schwerpunkt auf den vulnerabelsten Bevolkerungsgruppen;

Forderung der Gleichstellung der Geschlechter und der Rechte und der Rolle
von Frauen und Médchen, Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderung
und Kindern sowie Bekdmpfung von Kinderarbeit, Verhiitung und Bekdmpfung
von Gewalt gegen Frauen und héuslicher Gewalt;

Beitrag zur Resilienz der Partnerldnder durch Unterstiitzung und Verstarkung
von Maflnahmen im Zusammenhang mit der Verkniipfung von humanitérer
Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit ~ und  Friedensforderung, mit
fragilititsbedingten Herausforderungen sowie mit der Bewiltigung des
Wiederautbaubedarfs sowie von Zahlungsbilanzschwierigkeiten.

Verbesserung der Zusammenarbeit bei allen Aspekten von Migration, Mobilitét und

Vertreibung:

a)  Angehen der Ursachen von irregulirer Migration und Vertreibung;

b)  Stirkung aller  Aspekte der Migrationssteuerung und des
Migrationsmanagements, Verbesserung der Grenzverwaltung, einschlieflich der
Qualitdit von Reisedokumenten und Visasystemen, Bekdmpfung der
Schleuserkriminalitit und des Menschenhandels sowie Forderung der
Zusammenarbeit bei der sicheren, menschenwiirdigen und nachhaltigen
Riickkehr, Riickiibernahme und Wiedereingliederung irreguldrer Migranten;

c¢)  Unterstiitzung und Forderung der Nutzung legaler Migrations- und

Mobilititswege sowie Forderung des Beitrags der Diaspora zur Entwicklung der
Herkunftslander;
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Unterstiitzung von Asylsuchenden, Fliichtlingen, Binnenvertriebenen und
Staatenlosen, insbesondere der schutzbediirftigsten Migranten, einschlieBlich
Kindern, sowie ihrer Aufnahmegemeinschaften und Férderung ihres Zugangs zu
Schutz und dauerhaften Losungen, einschlieBlich der freiwilligen Riickfiihrung,
der lokalen Integration und der Maoglichkeit der Neuansiedlung und
Inanspruchnahme komplementérer Zugangswege.

Forderung und Schutz der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, der Menschenrechte
und der guten Regierungsfiihrung:

a)

b)

Starkung der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, der guten Regierungsfiihrung,
der Transparenz und der Rechenschaftspflicht, Schutz des zivilgesellschaftlichen
Raums, Verhiitung und Bekdmpfung von Korruption und Straflosigkeit sowie
Forderung unabhéngiger, rechenschaftspflichtiger und effizienter Justizsysteme;

Unterstiitzung und Gewdihrleistung der  Zusammenarbeit mit
zivilgesellschaftlichen Organisationen und der Medienfreiheit sowie Starkung
der Rolle junger Menschen in allen Politikbereichen und institutionellen
Prozessen;

Forderung der Achtung der Menschenrechte und des humanitéren Volkerrechts
und der Grundsdtze der Gleichheit und der Nichtdiskriminierung unter
besonderer Berlicksichtigung des Schutzes der am stirksten gefdhrdeten
Menschen.

Beitrag zu Stabilitét, Frieden und Sicherheit:

a)

b)
¢)

d)

Vorbereitung und wirksame Reaktion auf Krisen, sich abzeichnende Krisen und
Nachkrisensituationen;

Unterstiitzung von Frieden, Vermittlung, Stabilitidt und Konfliktverhiitung;

Erhohung der Stabilitdt und Sicherheit durch justizielle Zusammenarbeit, die
Bekdmpfung von hybriden und Cyberbedrohungen, organisierter Kriminalitt,
illegalem Handel, Gewaltextremismus und Terrorismus;

Beitrag zur Verhinderung der Umgehung restriktiver Malnahmen der Union.

Starkung von Partnerschaften:

a)

b)

c)

d)

Forderung der Integration, der Zusammenarbeit, des Dialogs und von Initiativen
auf regionaler und interregionaler Ebene;

Forderung des Politikdialogs mit der Organisation afrikanischer, karibischer und
pazifischer Staaten;

Forderung der Rolle der Kultur und des interkulturellen Dialogs, der kulturellen
Vielfalt in all ihren Formen und Stirkung der Zusammenarbeit bei dem Schutz,
der Erhaltung und der Aufwertung des kulturellen Erbes;

Forderung des Aufbaus von direkten Partnerschaften zwischen den Menschen
auf der Grundlage gemeinsamer Interessen und Stirkung der
Kompetenzentwicklung durch Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung,
Jugend, Kultur, Sport, Forschung und Innovation;

Gewidhrleistung der Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft, lokalen
Behorden und dem Privatsektor sowie Stirkung der staatlichen und lokalen
Behorden und ihrer wirksamen Funktionsweise im Einklang mit ihrem
jeweiligen Mandat;
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f)

Starkung des Bewusstseins, des Verstdndnisses und der Wahrnehmung der
Européischen Union in den Partnerldndern durch strategische Kommunikation.
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Anhang ILE — Amerika und karibischer Raum

(1

Forderung der Agenda fiir einen gerechten griinen und digitalen Wandel fiir eine
nachhaltige Entwicklung:

a)

b)

d)

g)

h)

)

Entwicklung eines lokalen Mehrwerts und biregionaler Wertschopfungsketten
(auch in Bezug auf saubere Energie und kritische Rohstoffe und Ressourcen),
Forderung eines inklusiven und nachhaltigen Wachstums, Forderung der
Entwicklung nachhaltiger Produktions- und Wertschopfungsketten, der
Forschung und Innovation sowie menschenwiirdiger Arbeitsplétze, indem zur
Diversifizierung der Volkswirtschaften auf der europdischen Technologie
aufgebaut wird,

Mobilisierung wertebasierter Investitionen zur Deckung des Infrastrukturbedarfs
in einer klimaneutralen, resilienten und naturpositiven Wirtschaft, die hohen
Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards entspricht;

Entwicklung eines nachhaltigen Finanzwesens, um internationale Investoren
anzuziehen und griine Investitionen zu férdern;

Forderung eines gerechten Ubergangs zu einer nachhaltigen griinen, blauen,
digitalen und  kreislauforientierten =~ Wirtschaft, = Unterstiitzung  der
Dekarbonisierung und der Ressourceneffizienz in den Bereichen
Landwirtschaft, Verkehr, Forstwirtschaft und Energie bei gleichzeitiger
Unterstiitzung der Anpassung an den Klimawandel;

Unterstiitzung einer nachhaltigen, sicheren, geschiitzten und resilienten
Infrastruktur und Verkehrsanbindung, einschlieBlich des StraBen-, Schienen-,
Luft- und Seeverkehrs, und Forderung der Nutzung nachhaltiger Kraftstoffe fiir
den Verkehr;

Verbesserung der Produktions- und Ausfuhrkapazititen der Region hinsichtlich
kritischer Rohstoffe, mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit;

Forderung der Verringerung der Umweltverschmutzung sowie Schutz,
Erhaltung, Wiederherstellung und Gewihrleistung einer nachhaltigen
Bewirtschaftung von Okosystemen wie Wassersystemen, Land, Wildern und
Meeren; Entwicklung nachhaltiger Lebensmittelsysteme, nachhaltiger
Fischereien, naturbasierter Losungen, Bekdmpfung des Verlusts von Wildern
und an biologischer Vielfalt;

Forderung des digitalen Wandels und Gewdéhrleistung einer gegeniiber
Cyberangriffen resilienten digitalen Konnektivitdt, auch zur Verringerung der
Kluft hinsichtlich der digitalen Kompetenzen und der digitalen Kluft zwischen
den Geschlechtern, Forderung der Weltraumwirtschaft, sicherer Datenstrome
und der Nutzung weltraumgestiitzter Daten im Einklang mit den EU-Normen;

Forderung der Wettbewerbsfahigkeit der Union und flexible Reaktion auf
wirtschaftliche Herausforderungen und Chancen;

Forderung eines gerechten Ubergangs und inklusiver Gesellschaften,
Beseitigung von Ungleichheiten in all ihren Formen, Verbesserung des
erschwinglichen und gleichberechtigten Zugangs zur Kompetenzentwicklung
und des allgemeinen Zugangs zu Gesundheitsversorgung und Sozialschutz;
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)

)

4

k)

Forderung der Energiewende und der Energieversorgungssicherheit;
Investitionen in Energieverbindungsleitungen und erneuerbare Energien;
Forderung der Nutzung sauberer Energiequellen in Industrie und Verkehr.

Einflihrung einer gemeinsamen EU-LAK-Handels- und Investitionsagenda:

a)

Verbesserung der Bedingungen fiir nachhaltige Investitionen und die
Entwicklung des Privatsektors durch ein glinstigeres Geschifts- und
Regulierungsumfeld, Forderung von Geschifts- und Investitionsmoglichkeiten
(auch fiir Unternehmen aus der Europdischen Union) und der Angleichung der
Rechtsvorschriften an die Standards der Union;

Erleichterung des Handels mit Waren, die den Rechtsvorschriften im
Zusammenhang mit dem européischen Griinen Deal unterliegen;

Forderung von Joint Ventures, Ausfuhren und der Schaffung menschenwiirdiger
Arbeit durch kleine und mittlere Unternehmen;

Gewihrleistung der Umsetzung von Handels- und Assoziierungsabkommen,
unter anderem durch technische Hilfe und Einbeziehung von Unternehmen,;

Unterstiitzung der Nutzung der einheitlichen Wéhrung der Union fiir Handel,
Finanzdienstleistungen und Investitionen innerhalb der Region und in Bezug auf
die Union.

Starkung der Justiz, der Sicherheit der Bevdlkerung und der Bekdmpfung der
grenziiberschreitenden organisierten Kriminalitdt, Beitrag zu Stabilitét, Frieden und
Sicherheit:

a)

b)

g)

Unterstiitzung der Zusammenarbeit und Koordinierung bei der Bekdmpfung der
grenziiberschreitenden organisierten Kriminalitdt und der damit verbundenen
Finanzstrome, Briickenschlag zwischen Justiz- und Sicherheitseinrichtungen auf
der Grundlage der Angleichung und Harmonisierung der Strategien und
Instrumente zur Stirkung der Rechtsstaatlichkeit;

Starkung der Kapazititen der Partnerlinder, auf die Auswirkungen von
Sicherheits- und Cyberbedrohungen zu reagieren, und besserer Schutz der
Biirgerinnen und Biirger und der vulnerabelsten Bevilkerungsgruppen;

Starkung der Kapazititen der Partnerlinder zur Sicherung von
Wertschopfungsketten und Logistik;

Vorbereitung und wirksame Reaktion auf Krisen, sich abzeichnende Krisen und
Nachkrisensituationen;

Unterstiitzung von Frieden, Vermittlung, Stabilitit und Konfliktverhiitung sowie
Starkung der biregionalen Partnerschaft fiir Sicherheit und Justiz;

Erhohung der Stabilitdt und Sicherheit durch die Bekdmpfung von hybriden und
Cyberbedrohungen, Straflosigkeit, = Korruption, illegalem  Handel,
Gewaltextremismus und Terrorismus;

Beitrag zur Verhinderung der Umgehung restriktiver MaBnahmen der Union.

Starkung der Menschenrechte, der menschlichen Entwicklung, der Demokratie und
der Rechtsstaatlichkeit:

a)

Schutz und Foérderung der Menschenrechte unter besonderer Beriicksichtigung
des Schutzes der vulnerabelsten Bevolkerungsgruppen, der Demokratie, der
Rechtsstaatlichkeit und der guten Regierungsfithrung, einschlieflich der
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Rechenschaftspflicht, sowie der Pravention und Bekdmpfung von Korruption,
auch im Zusammenhang mit der organisierten Kriminalitit;

Forderung der Gleichstellung der Geschlechter und der Rechte und der Rolle
von Frauen und Maédchen, Verhiitung und Bekdmpfung von Gewalt gegen
Frauen und hiuslicher Gewalt sowie Stiarkung der Rolle junger Menschen in
allen Politikbereichen und institutionellen Prozessen,;

Schutz des Handlungsspielraums der Zivilgesellschaft und Unterstiitzung der
Freiheit und des Pluralismus der Medien;

Unterstiitzung eines besseren Zugangs zu und einer héheren Qualitit von
Bildung, Gesundheitsdiensten und Gesundheitsprodukten sowie Unterstiitzung
der Erndhrungssicherheit, Forderung des Zugangs zu klimaresilienter und
sicherer Wasserversorgung, der Wassereffizienz, einer Sanitérversorgung fiir alle
und von Abfalldienstleistungen, Schutz der Rechte von Menschen mit
Behinderung und von Kindern sowie Bekdmpfung von Kinderarbeit;

Forderung der sozialen Inklusion, des Sozialschutzes und der Bekdmpfung von
Ungleichheiten mit Schwerpunkt auf den vulnerabelsten Bevolkerungsgruppen;

Verbesserung der Zusammenarbeit in den Bereichen Migration, einschlieBlich
der Bekdmpfung der Schleuserkriminalitdt, und menschliche Mobilitit;

Beitrag zur Resilienz der Partnerldnder durch Unterstiitzung und Verstarkung
von Maflnahmen im Zusammenhang mit der Verkniipfung von humanitérer
Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit  und  Friedensforderung, mit
fragilitidtsbedingten Herausforderungen sowie mit der Bewiltigung des
Wiederautbaubedarfs sowie von Zahlungsbilanzschwierigkeiten.

Stiarkung von Partnerschaften:

a)
b)

c)

d)

g)

Forderung der biregionalen Partnerschaft EU-LAK;

Forderung der Integration, der Konnektivitdit und der Zusammenarbeit auf
regionaler und interregionaler Ebene;

Forderung des Politikdialogs mit der Organisation afrikanischer, karibischer und
pazifischer Staaten;

Forderung der Rolle der Kultur und des interkulturellen Dialogs, der kulturellen
Vielfalt in all ihren Formen und Stirkung der Zusammenarbeit bei dem Schutz,
der Erhaltung und der Aufwertung des kulturellen Erbes;

Forderung des Aufbaus von direkten Partnerschaften zwischen den Menschen
auf der Grundlage gemeinsamer Interessen und Stirkung der
Kompetenzentwicklung durch Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung,
Jugend, Kultur, Sport sowie Forschung und Innovation;

Gewidhrleistung der Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft, lokalen
Behorden und dem Privatsektor sowie Stirkung der staatlichen und lokalen
Behorden und ihrer wirksamen Funktionsweise im Einklang mit ihrem
jeweiligen Mandat;

Starkung des Bewusstseins, des Verstindnisses und der Wahrnehmung der
Européischen Union in den Partnerldndern durch strategische Kommunikation.
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Anhang ILF — Global

(1

2)

)

Unterstiitzung der menschlichen Entwicklung:

a)

Pravention und Bekdmpfung von Gesundheitsgefahren wie Pandemien und
antimikrobiellen Resistenzen, Stirkung der Gesundheitssysteme und der
Gerechtigkeit im  Gesundheitswesen, Forderung der  universellen
Gesundheitsversorgung sowie der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und
der damit verbundenen Rechte;

Unterstiitzung  inklusiver, gerechter und hochwertiger Bildung und
Kompetenzen, auch durch globale Initiativen und Forschung;

Forderung der Gleichstellung der Geschlechter und der Rolle von Frauen und
Midchen und Bekdampfung von Ungleichheiten;

Schutz von Kindern und jungen Menschen, stirkere Einbeziehung und
Befihigung junger Menschen und Stirkung der Rolle von Menschen mit
Behinderung;

Ausrichtung und Mitgestaltung der globalen Agenda fiir die Steuerung von
Migration und die Bewiltigung von Vertreibung sowie Unterstiitzung der
diesbeziiglichen Verpflichtungen der Union;

Beitrag zur globalen Agenda fiir menschenwiirdige Arbeit fiir alle, unter
anderem durch die Forderung internationaler Arbeitsnormen, des universellen
Sozialschutzes und der sozialen Inklusion.

Forderung eines gerechten griinen und digitalen Wandels fiir nachhaltigen Wohlstand:

a)

b)

c)

d)

Beschleunigung eines gerechten Ubergangs zu einer klimaneutralen, resilienten,
nachhaltigen, griinen, blauen und kreislauforientierten Wirtschaft, auch durch
die Unterstiitzung globaler Initiativen;

Starkung der globalen Ordnungspolitik und der Kenntnisse iiber Klima,
Erndhrung und Landwirtschaft, Umwelt, natiirliche Ressourcen und Meere,
Unterstiitzung globaler 6ffentlicher Giiter;

Beschleunigung des Aufbaus einer zugédnglichen, erschwinglichen, inklusiven,
nachhaltigen, sicheren und geschiitzten digitalen Konnektivitét, einschlieBlich
Satellitenkonnektivitét, und Forderung einer auf den Menschen ausgerichteten
und sicheren digitalen Wirtschaft und globalen Ordnungspolitik;

Forderung eines nachhaltigen Finanzwesens und nachhaltiger 6ffentlicher und
privater Investitionen, nachhaltiger und resilienter Wertschopfungsketten und
verantwortungsvollen unternehmerischen Handelns sowie Unterstiitzung der
Handelspolitik und der wirtschaftlichen Sicherheit der Union in multilateralen
Kontexten.

Forderung und Schutz von Demokratie, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit:

a)

b)

Wahrung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Férderung der Grundsitze
der Gleichheit und Nichtdiskriminierung, Schutz und Stirkung eines offenen
zivilgesellschaftlichen Raums, unter anderem durch die Stirkung der Rolle von
Menschenrechtsverteidigern und ihren Netzwerken weltweit;

Unterstiitzung der Demokratie, einschlieBlich einer wirksamen Vertretung und
Teilhabe, auch durch Entsendung von Wahlbeobachtungsmissionen der EU;

28

DE



DE

(4)

)

e)

-121 - Drucksache 529/25

Bekdmpfung von Bedrohungen fiir die Demokratie, einschlieBlich der
Informationsmanipulation und FEinflussnahme aus dem Ausland, und
Unterstiitzung freier und unabhingiger Medien;

Unterstiitzung und Schutz der Rechtsstaatlichkeit und des Volkerrechts, auch
durch internationale Rechtsmechanismen, Transparenz- und
Rechenschaftsmechanismen,;

Starkung des globalen und multilateralen Menschenrechtssystems sowie der
zugehorigen Prozesse und Architektur.

Beitrag zu Frieden, Sicherheit, Stabilitit und zur Reaktion auf Krisen:

a)

b)

c)

d)

Unterstiitzung von Frieden, Stabilitdt und Konfliktverhiitung durch Vorausschau,
Konfliktanalyse, Friihwarnung, Friedenskonsolidierung, Vermittlung und
Dialog;

Bewiltigung globaler Bedrohungen, einschlieBlich hybrider Bedrohungen,
Weltraum- und Cyberbedrohungen, Férderung der See- und Luftsicherheit;

Erhohung der Stabilitdt und Sicherheit durch multilaterale Initiativen gegen
Terrorismus, Radikalisierung und Gewaltextremismus sowie internationale
Zusammenarbeit bei der Bekdmpfung des illegalen Handels und der
organisierten Kriminalitit;

Einddmmung von chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen
Risiken,;

Unterstiitzung globaler Initiativen zur Bewiltigung von Klima- und
Umweltrisiken mit potenziell destabilisierenden Auswirkungen auf Frieden und
Sicherheit;

Unterstiitzung globaler Initiativen zur Verringerung des Einsatzes von Mineralen
und anderen natiirlichen Ressourcen zur Finanzierung von Konflikten und zur
Verhinderung damit zusammenhéngender Menschenrechtsverletzungen und
Risiken in Lieferketten.

Stiarkung von Partnerschaften und strategischen Beziehungen:

a)

b)

c)

d)

Aufrechterhaltung des Multilateralismus und multilateraler Ubereinkiinfte und
Beteiligung an globalen Partnerschaften, einschlieBlich der Unterstiitzung der
globalen wirtschaftspolitischen Steuerung und der Entwicklungsarchitektur;

Unterstiitzung  globaler Initiativen zur Bekidmpfung von illegalen
Finanzstromen, Geldwésche und Steuerhinterziehung;

Starkung der institutionellen und operativen Kapazititen der Netze und
Entwicklungsbiindnisse lokaler Behorden in Europa und den Partnerldndern;

Ausbau der Kapazititen und Aufrechterhaltung von Partnerschaften mit
zivilgesellschaftlichen Organisationen, Netzen, Plattformen und Biindnissen in
Europa und den Partnerldindern, um giinstige Rahmenbedingungen fiir
Biirgerbeteiligung und zivilgesellschaftliche Aktivitdten, auch in der Union, zu
schaffen,;

Beteiligung an Aktivitdten der Public Diplomacy zur Férderung des Dialogs und
des gegenseitigen Verstdndnisses.

29

DE



	Vorblatt 250990-0.pdf�
	Unterrichtung
	Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einrichtung des Instruments "Europa in der Welt"

	529-25-Gesamttext.pdf�
	COM_2025_551_1_DE_ACT_part1_v2 (1).pdf�
	1. KONTEXT DES VORSCHLAGS
	• Gründe und Ziele des Vorschlags
	• Kohärenz mit den bestehenden Vorschriften in diesem Bereich
	• Kohärenz mit der Politik der Union in anderen Bereichen

	2. RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITÄT UND VERHÄLTNISMÄẞIGKEIT
	• Rechtsgrundlage
	• Subsidiarität (bei nicht ausschließlicher Zuständigkeit)
	• Verhältnismäßigkeit
	• Wahl des Instruments

	3. ERGEBNISSE DER EX-POST-BEWERTUNG, DER KONSULTATION DER INTERESSENTRÄGER UND DER FOLGENABSCHÄTZUNG
	• Ex-post-Bewertung/Eignungsprüfungen bestehender Rechtsvorschriften
	• Konsultation der Interessenträger
	• Einholung und Nutzung von Expertenwissen
	• Folgenabschätzung
	• Effizienz der Rechtsetzung und Vereinfachung
	• Grundrechte

	4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT
	5. WEITERE ANGABEN
	• Durchführungspläne sowie Monitoring-, Bewertungs- und Berichterstattungsmodalitäten
	• Ausführliche Erläuterung einzelner Bestimmungen des Vorschlags

	1. RAHMEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE
	1.1. Bezeichnung des Vorschlags/der Initiative
	1.2. Politikbereich(e)
	1.3. Ziel(e)
	1.3.1. Allgemeine(s) Ziel(e)
	1.3.2. Einzelziel(e)
	1.3.3. Erwartete Ergebnisse und Auswirkungen
	1.3.4. Leistungsindikatoren

	1.4. Der Vorschlag/Die Initiative betrifft
	1.5. Begründung des Vorschlags/der Initiative
	1.5.1. Kurz- oder langfristig zu deckender Bedarf, einschließlich einer detaillierten Zeitleiste für die Durchführung der Initiative
	1.5.2. Mehrwert aufgrund des Tätigwerdens der EU (kann sich aus unterschiedlichen Faktoren ergeben, z. B. Vorteile durch Koordinierung, Rechtssicherheit, größere Wirksamkeit oder Komplementarität). Für die Zwecke dieses Abschnitts bezeichnet der Ausdr...
	1.5.3. Aus früheren ähnlichen Maßnahmen gewonnene Erkenntnisse
	1.5.4. Vereinbarkeit mit dem Mehrjährigen Finanzrahmen sowie mögliche Synergieeffekte mit anderen geeigneten Instrumenten
	1.5.5. Bewertung der verschiedenen verfügbaren Finanzierungsoptionen, einschließlich der Möglichkeiten für eine Umschichtung

	1.6. Laufzeit der vorgeschlagenen Maßnahme/der Initiative und Dauer der finanziellen Auswirkungen
	1.7. Vorgeschlagene Haushaltsvollzugsart(en)

	VERWALTUNGSMAẞNAHMEN
	2.1. Überwachung und Berichterstattung
	2.2. Verwaltungs- und Kontrollsystem(e)
	2.2.1. Begründung der Haushaltsvollzugsart(en), des Durchführungsmechanismus/der Durchführungsmechanismen für die Finanzierung, der Zahlungsmodalitäten und der Kontrollstrategie, wie vorgeschlagen
	2.2.2. Angaben zu den ermittelten Risiken und dem/den zu deren Eindämmung eingerichteten System(en) der internen Kontrolle
	2.2.3. Schätzung und Begründung der Kosteneffizienz der Kontrollen (Verhältnis zwischen den Kontrollkosten und dem Wert der betreffenden verwalteten Mittel) sowie Bewertung des erwarteten Ausmaßes des Fehlerrisikos (bei Zahlung und beim Abschluss)

	2.3. Prävention von Betrug und Unregelmäßigkeiten

	3.  GESCHÄTZTE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE
	3.1. Betroffene Rubrik(en) des Mehrjährigen Finanzrahmens und Ausgabenlinie(n) im Haushaltsplan
	3.2. Geschätzte finanzielle Auswirkungen des Vorschlags auf die Mittel
	3.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Einnahmen

	4. Digitale Aspekte
	4.1. Anforderungen von digitaler Relevanz
	4.2. Daten
	4.3. Digitale Lösungen
	4.4. Interoperabilitätsbewertung
	4.5. Unterstützungsmaßnahmen für die digitale Umsetzung


	COM_2025_551_1_DE_annexe_proposition_cp_part1_v2.pdf�
	Anhang I.A – Europa
	Anhang I.B – Naher Osten, Nordafrika und Golfregion
	Anhang I.C – Subsahara-Afrika
	Anhang I.D – Asien und pazifischer Raum
	Anhang I.E – Amerika und karibischer Raum
	Anhang II.A – Europa
	Anhang II.B – Naher Osten, Nordafrika und Golfregion
	Anhang II.C – Subsahara-Afrika
	Anhang II.D – Asien und pazifischer Raum
	Anhang II.E – Amerika und karibischer Raum
	Anhang II.F – Global



